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Vorbemerkungen

Knapp fünfzig Jahre sind vergangen seit den Anfängen der Europäischen Union,
der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 1957 in Rom durch
sechs europäische Staaten. Bereits zu diesem Zeitpunkt findet sich ein Artikel in
den Verträgen, der sich mit Bildung beschäftigt: der beruflichen Bildung mit Blick
auf den kommenden Binnenmarkt, der ja auch ein Arbeitsmarkt ist.

Seitdem hat Bildung in der Europäischen Gemeinschaft immer eine Rolle gespielt.
Die hinzugekommenen weiteren europäischen Staaten haben diesen Politikbe-
reich akzeptiert, teilweise sogar verstärkt. Seit Beginn der 1990er Jahre ist Bildung
ein definiertes eigenständiges europäisches Politikfeld, eine Vielzahl von Entschlie-
ßungen, Verlautbarungen und Regelungen zum Bildungsbereich (seit 1996 un-
ter dem Begriff „lebenslanges Lernen“ zusammengefasst) liegen auf europäischer
Ebene mittlerweile vor. Darüber hinaus sind seit zehn Jahren eigene Förderpro-
gramme in Kraft gesetzt, insbesondere die Programme „Leonardo da Vinci“ und
„Sokrates“, aus denen jeweils zu spezifischen Aspekten des Bildungsbereichs nicht
unerhebliche Mittel in die nationalen Bildungssysteme fließen. Gerade auch die
Weiterbildung hat seit Mitte der 1990er Jahre durch Förderung seitens der Euro-
päischen Union viele Impulse erhalten: die Aktion „Erwachsenenbildung“ in der
ersten Phase von Sokrates, die derzeit laufende Aktion „Grundtvig“ in der zwei-
ten Phase von Sokrates und verschiedene Budgetlinien zur beruflichen Weiter-
bildung im Programm „Leonardo da Vinci“ haben Projekte und innovative An-
sätze länderübergreifend gefördert und teilweise auch implementiert. Nicht zu
vergessen die Fördermöglichkeiten im Rahmen des Europäischen Sozialfonds.

Gewöhnlich wird die europäische (Weiter-)Bildungspolitik ausschließlich unter
dem Aspekt der Fördermöglichkeiten wahrgenommen: Welche Programme gibt
es, mit welchen Stichworten und welchen Regeln folgend sind in diesen Pro-
grammen Gelder einzuwerben, wie sind sie zu verausgaben, mit welchen Part-
nern im europäischen Umfeld können welche Projekte eingeworben und durch-
geführt werden? So verständlich die Konzentration auf die Bedingungen der
Geldakquisition ist, so leicht besteht dabei auch die Gefahr, dass man die über-
greifenden bildungspolitischen Setzungen und Strömungen, die hinter diesen
Förderprogrammen stehen, aus dem Auge verliert.

Das hier vorliegende Buch versucht, hinter diese nahe liegende und Nutzen
versprechende Pragmatik zu sehen. Nach wie vor sind die nationalen Strukturen
und Politiken im Weiterbildungsbereich im wirklichen Sinne „national“. Weiter-
bildung war und ist, seit sie überhaupt als politisch gestaltbarer und zu gestalten-
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Vorbemerkungen

der Politikbereich in den Blick geriet, am engsten von allen Bildungsbereichen
mit den ökonomischen, sozialen und kulturellen Erfordernissen und Prozessen
der Umwelt verbunden. Allerdings ist es schwierig, die Grenzen von Weiterbil-
dung zu definieren und ihren Kern zu finden. Diesen Nachteil gleicht sie aber
allemal durch eine hohe Dynamik und zukunftsorientierte Affinität zu gesell-
schaftlichen Problemen aus.

Solange die Mitgliedstaaten der Europäischen Union ökonomisch, sozial und
kulturell, aber auch politisch und rechtlich so unterschiedlich sind wie derzeit,
wird es nicht im eigentlichen Sinne eine gemeinsame europäische Weiterbil-
dung geben. Es gibt sie ja auch national dann nicht, wenn entsprechende gesell-
schaftliche Unterschiede (meist kommen noch sprachliche hinzu) vorhanden
sind – wie etwa im italienischen, französischen und deutschen Teil der Schweiz
oder im flämischen oder französischen Teil Belgiens. Aber – und dies ist das
Credo des vorliegenden Buches: ein europäischer Weiterbildungsraum ist im
Entstehen begriffen! Wer die Entwicklung eines gemeinsamen Europa begrüßt,
wird auch dies begrüßen. Und wird daran mitwirken, dass eine solche Weiter-
bildung humanen Bildungszielen verpflichtet, sozial gerecht strukturiert und
qualitativ hochwertig ist.

Das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung (DIE) hat in Zusammenarbeit mit
dem europäischen Ring nationaler Weiterbildungsinstitute (ERDI) seit Jahren daran
gearbeitet, dass die Kenntnisse übereinander vorhanden sind, das wechselseitige
Verständnis wächst und die Möglichkeiten und Grenzen einer übernationalen Zu-
sammenarbeit aufgezeigt werden. In vielen Porträts zu nationalen Strukturen der
Weiterbildung (etwa zu Spanien, Österreich, Rumänien und zum Vereinigten Kö-
nigreich) wurden die Grundlagen für eine solche Kooperation geschaffen.

Das hier vorliegende Buch schließt eine Lücke, die mit zunehmender bildungs-
politischer Aktivität der Europäischen Union immer deutlicher wird. Es beschreibt
die Ansätze, Ziele und Instrumente der Europäischen Union, einen mitgliedstaa-
tenübergreifenden Raum der Bildung und Weiterbildung, des lebenslangen Ler-
nens, zu schaffen. Die europäische (Weiter-)Bildungspolitik schreitet voran, recht
rasch sogar, so dass das Porträt ein Schlaglicht wirft auf eine Situation, die sich
voraussichtlich in vier, fünf Jahren deutlich geändert haben wird. Es ist aber eine
wichtige Übersicht, da sie Ansatzpunkte dafür gibt, wo politisch und gestaltend
auf die weitere Entwicklung im europäischen Bildungsraum Einfluss genommen
werden kann.

Ekkehard Nuissl
Deutsches Institut für Erwachsenenbildung
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1. Weiterbildung in der Europäischen Union
– Zur Einleitung

Europa ist ein Wirtschaftsraum, ein politischer Raum, seit einigen Jahren auch
ein Bildungsraum. Der Begriff des „Raumes“ ist hier Programm: Europa ist kein
föderaler Staat, kein Bundesstaat. Im eigentlichen Sinne ist Europa auch kein
„Staatenbund“, im völkerrechtlichen Sinne geht Europa über die tradierten Vor-
stellungen des Staatenbundes hinaus. In der Europäischen Union sind mehr Zu-
ständigkeiten versammelt als in einem Staatenbund, herrscht geringere Verbind-
lichkeit als in einem Bundesstaat. Sie ist im Wortsinne eine Union.

Die eigentliche Kraft erhält dieses Gebilde durch die weit reichenden Prozesse
der Globalisierung, die Notwendigkeit, sich auf einem Weltmarkt und in einer
globalen Politik behaupten zu können. Noch spielen in diesem globalen Kon-
zert einzelne Mitgliedstaaten der Europäischen Union eigenständig eine Rolle –
allen voran Frankreich, Großbritannien und Deutschland. Aber die Prozesse
entwickeln sich weiter. So vereinbaren die europäischen Mitgliedstaaten immer
weitere Bereiche von Kompetenzen, die sie an die gemeinsame europäische
Zentrale abgeben wollen – im Wissen darum, dass perspektivisch dort die Stärke
liegt, die im globalen Wettbewerb zählt. Es ist kein Zufall, dass hierzu in jüngster
Zeit auch Elemente der Außen- und Sicherheitspolitik gehören.

Die Bildungspolitik spielt dabei zunächst und scheinbar eine geringe Rolle. Sie
ist eher nach innen gerichtet, hat keine globale Wirksamkeit wie Krieg und Frie-
den, die Entsendung von Armeen, die Eroberung und Verteidigung globaler
Märkte. Aber: Sie ist bedeutsam als Perspektive, im Blick auf die Wissensgesell-
schaft der Zukunft und die globale Wettbewerbsfähigkeit, die immer offenkundi-
ger vom Faktor „Humankapital“ abhängt. Die erklärte Absicht des Europäischen
Rats, Europa bis 2010 zur wettbewerbsfähigsten Gemeinschaft in einem Konzert
der Großen innerhalb der kommenden Wissensgesellschaft zu machen, ist ein-
deutig. Nur mit Bildung auf allen Ebenen, mit lebenslanger Bildung und lebens-
langem Lernen, lassen sich solche Ziele erreichen. Nur mit allen Menschen, die
in einer Gemeinschaft leben, denken und arbeiten und ihre Kompetenzen wei-
testmöglich entfalten, lassen sich solche Ziele erreichen.

Bildung hat von daher seit einigen Jahren in der Europäischen Union einen
besonders hohen Stellenwert als Politikfeld. Bildung ist wichtig für die perspek-
tivischen Ziele der Wettbewerbsfähigkeit kognitiver Gesellschaften, für den so-
zialen Frieden, für die Integration der Europäischen Gemeinschaft, für die Funk-
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1. Weiterbildung in der Europäischen Union – Zur Einleitung

tionsfähigkeit eines gemeinsamen Arbeitsmarktes und – leider zuletzt – für die
Entfaltung der Menschen zu humanen Wesen. Die Gestaltung von Bildung in
der Europäischen Gemeinschaft wird durch viele Politikfelder beeinflusst – durch
die Sozialpolitik, die Wirtschaftspolitik, die Strukturpolitik. In der Europäischen
Union erfolgt derzeit das Gleiche, was in vielen Mitgliedstaaten seit Jahrhunder-
ten der Fall ist: Bildung ist in allen Politikfeldern wichtig, wird in allen Politikfel-
dern thematisiert und bearbeitet und steht – weil die Politikfelder insgesamt nicht
immer kohärent und gemeinsam entwickelt werden – in einem diffusen Licht.
Auch wenn die Europäische Union derzeit versucht, ihre Bildungspolitik zu fo-
kussieren, so sind doch Ansätze zu erkennen, dass sich diese – wie in den Mit-
gliedstaaten – in unterschiedliche Felder zerstreut.

Diese Ansätze liegen nicht nur auf der Ebene der Europäischen Gemeinschaft, wo
etwa die politischen Strategien zum lebenslangen Lernen nicht systematisch ver-
mittelt sind mit solchen der Qualitäts- und Standardorientierung im Bereich der
beruflichen Bildung. Sie liegen in der Europäischen Union natürlich auch in den
gänzlich unterschiedlichen Systemen von Bildung und Ausbildung in den Mit-
gliedstaaten und der – dies ist der kritische Aspekt der Maastrichter Verträge –
Festlegung, dass die Europäische Union die Bildungssysteme der Mitgliedstaaten
nicht vereinheitlichen darf. Die Unklarheiten der europäischen Politik spiegeln
also auch die große Unterschiedlichkeit der Bildungssituation der Mitgliedstaa-
ten: So wird in der europäischen Bildungspolitik etwa die Konvergenz allgemei-
ner und beruflicher Bildung postuliert, in Förderaktivitäten und Programmen die
Differenz aber festgeschrieben; in den Mitgliedstaaten werden die Bildungsberei-
che nicht nur unterschiedlich definiert, sondern – gewissermaßen naturwüchsig
– auch als unterschiedliche behandelt. Programmatik, politische Zielsetzung und
Realität sind daher außerordentlich schwer zu verorten und zu analysieren.

All dies kann das hier vorliegende Buch nicht leisten. Es will dies auch nicht
leisten; es handelt sich hier nicht um eine wissenschaftliche Analyse der Weiter-
bildung in Europa, sondern um eine nach Möglichkeit präzise Bestandsaufnah-
me der Situation der Weiterbildung, wie sie von der Europäischen Union ange-
strebt ist. Verbunden mit der Frage, inwiefern sie Auswirkungen auf die Mitglied-
staaten haben kann. Das vorliegende Buch versucht, den Rahmen zu umreißen,
in den Förderprogramme, Aktionen und Positionspapiere auf europäischer Ebe-
ne einzuordnen sind. Und es versucht, Trends abzuschätzen und an wichtigen
Punkten auch offene Fragen zu formulieren.

Das hier vorliegende Buch liefert daher auch kein Rezept dazu, auf welchen
Wegen aus welchen Förderprogrammen Mittel einzuwerben sind. Dazu gibt es
kompetente Stellen, insbesondere die Nationalen Agenturen, welche die Pro-
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gramme betreuen und verwalten, oder auch direkt die entsprechenden Instan-
zen bei der Europäischen Kommission in Brüssel. Hier geht es darum, den kohä-
renten Zusammenhang einer europäischen (Weiter-)Bildungspolitik aufzuspü-
ren und in eine perspektivische Politiklinie einzuordnen.

Das Buch geht davon aus, dass seit Mitte der 1990er Jahre erkennbar ist: Es
entsteht eine europäische Weiterbildung! Eine europäische Weiterbildung ist mehr
als die Addition der nationalen Systeme. Eine europäische Weiterbildung hat
eigene Konturen und verfolgt gemeinsame, übergreifende Ziele. Es ist nicht überall
und immer ersichtlich, mit welchen Mitteln eine europäische Weiterbildungs-
politik diese Ziele ansteuert und in die Realität umzusetzen versucht. Es ist aber
erkennbar, dass in immer mehr Bereichen die Zielsetzungen einer europäischen
Weiterbildungspolitik direkten Einfluss auf die nationale Situation haben.

Das Buch verfolgt also das Ziel, einen Einblick in die Maßnahmen der Europäi-
schen Union in Sachen Weiterbildung und Weiterbildungspolitik zu geben und
eine Vorstellung davon zu vermitteln, welche Bedeutung dies für die derzeitige
nationale Weiterbildungssituation hat und welche Konsequenzen sich daraus
für die kommenden Jahre ergeben. In diesem Sinne dient das Buch auch dazu,
sich in der Vielzahl und Vielfalt der Dokumente zurechtzufinden, die auf euro-
päischer Ebene zum Bildungsbereich bereits jetzt vorliegen.

Wir haben das Buch so aufgebaut, dass die Grundlagen und die schwerpunkt-
mäßigen Maßnahmen der europäischen Weiterbildungspolitik möglichst über-
sichtlich gelesen werden können. Zunächst wird ein systematischer Überblick
über die Akteure der europäischen (Weiter-)Bildungspolitik (Europäische Kom-
mission, Ministerrat, Europäisches Parlament usw.) gegeben (Kapitel 2). Dabei
soll deutlich werden, welche Zuständigkeiten sie haben und welche Instrumen-
te ihnen zur Verfügung stehen. Im Anschluss wird die historische Entwicklung
zusammengefasst (Kap. 3), die sich auf europäischer Ebene zum Bildungsbe-
reich seit den Römischen Verträgen ergeben hat. Besonderes Schwergewicht wird
dabei auf die Frage gelegt, welche Qualität (Weiter-)Bildung als europäisches
Politikfeld in den einzelnen Phasen der Entwicklung der Gemeinschaft hatte
und wie sich von dieser Entwicklung her die derzeitige Situation einordnen lässt.

Die derzeitige Situation behandeln wir unter vier Stichworten:

Als Ausgangspunkt zum Verständnis der derzeitigen Situation betrachten wir die
rechtlichen Grundlagen, die auf europäischer Ebene mit Blick auf (Weiter-)Bil-
dung bestehen. Hier geht es um die Zuständigkeiten für die Bildungspolitik in
der Europäischen Union, um Grundlinien des Verhältnisses zwischen den Mit-
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gliedstaaten und der Europäischen Union und um die wichtigsten Vertragsarti-
kel, Beschlüsse und Verordnungen sowie um Urteile des Europäischen Gerichts-
hofs (Kap. 4).

Sodann stellen wir inhaltlich die aktuellen Leitlinien der gemeinschaftlichen
Weiterbildungspolitik und die damit verbundenen Politikfelder vor. Besonders
vorgestellt werden diejenigen europäischen Politikfelder, in denen erkennbar
bereits europäische Standards gesetzt und nationale Weiterbildungssysteme be-
einflusst werden, wie vor allem Zertifizierung, Qualitätsentwicklung und Studi-
engänge; letztere haben zwar nur bedingt Bezug zur Weiterbildung, durchlau-
fen aber einen beispielhaften Prozess der Annäherung im europäischen Bildungs-
bereich. Die jeweils zu Grunde liegenden Dokumente und Programm-Linien
werden erwähnt (Kap. 5).

Im Kapitel 6 werfen wir einen gesonderten Blick auf die Förderprogramme der
Europäischen Union im Bereich der Weiterbildung. Dort präsentieren wir die
Förderprogramme im Hinblick auf Schwerpunkte der Förderung, interne Pro-
grammstrukturen, Fördervolumen sowie Supportstrukturen, die Hilfestellung
geben können.

Im Kapitel 7 schließlich widmen wir uns der Wissenschaft, der Lehre und For-
schung zur Weiterbildung auf europäischer Ebene. Wir skizzieren, welchen Stel-
lenwert Wissenschaft und Forschung im Kontext der europäischen Bildungspoli-
tik haben, wie Wissenschaft und Forschung in Europa realisiert und übernatio-
nal kommuniziert wird. Auch geht es in dem Abschnitt um die Einschätzung
zentraler Forschungsfragen in der europäischen Weiterbildung.

Ein letztes Kapitel widmet sich den Trends und Perspektiven (Kapitel 8); es disku-
tiert vor allem die Probleme und Möglichkeiten der Realisierung des geplanten
europäischen Wissensraumes, insbesondere am Beispiel der Weiterbildung. Die-
ses Kapitel basiert vor allem auf Erfahrungen und Diskussionen, die wir auf euro-
päischer Ebene in zehn Jahren des Bestehens einer aktiven europäischen (Wei-
ter-)Bildungspolitik gewonnen haben, und gerade zu diesem Kapitel wünschen
wir uns von den Lesenden ein interessiertes, kritisches und offenes Feed-back.

Das Buch soll auch einen expliziten Servicecharakter haben. Wir präsentieren
daher im Anhang nicht nur eine ausführliche Literaturliste, einschließlich der re-
levanten EU-Dokumente, sondern auch ein Glossar, Kurzpräsentationen einschlä-
giger Institutionen sowie eine Linkliste zu zentralen Informationsportalen. Auf der
Homepage des DIE (www.die-bonn.de) präsentieren und aktualisieren wir zudem
systematisch eine Linkliste zu den wichtigsten europäischen Dokumenten.
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2. Akteure der europäischen Weiterbildungs-
politik und ihre Instrumente

Die Vielzahl der Akteure auf EU-Ebene macht es oft schwierig, die bildungspoli-
tischen Entscheidungsprozesse zu durchschauen. Hier versucht das vorliegende
Kapitel Abhilfe zu schaffen: Zunächst wird ein Überblick über die EU-Organe
und ihre jeweiligen Kompetenzen gegeben (vgl. auch Abb. 1), sodann werden
die Instrumente vorgestellt, mit denen die EU Bildungspolitik betreibt. Dabei
wird jeweils das Zusammenspiel der Akteure auf EU-Ebene sowie die Art der
Beteiligung der Mitgliedstaaten und die Art der Umsetzung der bildungspoliti-
schen Maßnahmen in den Mitgliedstaaten skizziert. Auch die Art der Verbind-
lichkeit für die Mitgliedstaaten und die Wirkung der von der Gemeinschaft ein-
gesetzten Instrumente wird jeweils eingeschätzt.

2.1 Akteure

Neben der Europäischen Kommission gehören zu den Hauptakteuren auf EU-Ebe-
ne der Rat der Europäischen Union, das Europäische Parlament und der Europäi-
sche Gerichtshof als Organe der EU sowie der Wirtschafts- und Sozialausschuss
und der Ausschuss der Regionen als beratende Gremien. Hinzu kommt der Euro-
päische Rat als Gremium der Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten,
der aber kein Organ der Gemeinschaft im Sinne der europäischen Verträge ist.

2.1.1  Rat der Europäischen Union
Nicht die Europäische Kommission ist, wie vielfach angenommen, das letztent-
scheidende Organ, sondern der Rat der Europäischen Union, bekannter unter
der Bezeichnung „Ministerrat“ (nicht zu verwechseln mit dem „Europäischen
Rat“, s. u.). Er ist das zentrale EU-Organ, in dem die Interessen der nationalen
Regierungen der Mitgliedstaaten auf EU-Ebene vertreten werden. Der Rat hat
mehrere zentrale Aufgaben: Erstens genehmigt er gemeinsam mit dem Europäi-
schen Parlament (s. u.) den EU-Haushalt. Zweitens schließt er die internationa-
len Übereinkünfte zwischen der EU und anderen Staaten oder Organisationen.
Drittens verabschiedet er quasi als gesetzgebende Gewalt die europäischen
Rechtsvorschriften in den Politikfeldern, in denen die Mitgliedstaaten ihre Ho-
heitsrechte an die Gemeinschaft abgetreten haben. Mittlerweile geschieht auch
dies in immer mehr Bereichen gemeinsam mit dem Europäischen Parlament.
Weder der Rat noch das Europäische Parlament können jedoch Entwürfe für
europäische Rechtsakte einbringen, dies ist allein der Europäischen Kommission
(s. u.) vorbehalten. Bei den Gebieten, in denen die Mitgliedstaaten ihre Befug-
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nisse nicht delegiert haben (z. B. Justiz und Inneres) dient der Rat als Forum, um
zwischenstaatliche Abkommen unter den Mitgliedstaaten auszuhandeln.

Als Rat treffen in Brüssel bzw. Luxemburg die Minister der Regierungen der Mit-
gliedstaaten zusammen (daher auch der Name „Ministerrat“). In EU-Dokumen-
ten ist auch nur von „Rat“ die Rede. Je nachdem, um welches Sachgebiet es sich
handelt, tagt er in verschiedener Zusammensetzung. Obwohl es ein Organ ist,
gibt es den Rat in nunmehr neun Versionen. In Bildungsfragen kommen die zu-
ständigen Regierungspolitiker vierteljährig als Rat der Bildungs- und Erziehungs-
minister zusammen. Sie sind befugt, für ihre Regierung verbindlich zu handeln.
Für die Bundesrepublik tritt hier grundsätzlich ein Vertreter der Bundesregierung
auf. Ist von den zu regelnden Sachverhalten jedoch die ausschließliche Geset-
zeskompetenz der Länder betroffen, wird die Verhandlungsführung im Rat ei-
nem (vom Bundesrat ernannten) Ländervertreter übertragen.

Die Arbeit des Rats organisiert ein Generalsekretariat in Brüssel. Die Zusammen-
künfte des Rats bereitet der „Ausschuss der Ständigen Vertreter“ (AStV) vor, dem
die Ständigen Vertreter („Botschafter“) der Mitgliedstaaten bei der EU angehören.
Abstimmungen im Rat erfolgen beim Großteil der Beschlüsse mit qualifizierter
Mehrheit, in einigen besonders sensiblen Bereichen bedarf es der Einstimmigkeit.
Je größer ein Mitgliedstaat ist, desto mehr Stimmen hat er. Die Spannweite reicht
nach der Erweiterung im Jahre 2004 (offiziell ab dem 1. November) von drei Stim-
men (Malta) bis zu 29 Stimmen (Frankreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich,
Italien). Insgesamt gibt es 321 Stimmen. Eine qualifizierte Mehrheit ist dann er-
reicht, wenn die Mehrheit der Mitgliedstaaten zustimmt und wenn mindestens 232
befürwortende Stimmen abgegeben werden (das sind 72 % aller Stimmen). Hin-
zu kommt, dass jeder Mitgliedstaat beantragen kann, dass überprüft wird, ob die
qualifizierte Mehrheit mindestens 62 % der Gesamtbevölkerung der Union reprä-
sentiert. Ist diese Bedingung nicht erfüllt, so kommt der Beschluss nicht zustande.

Ursprünglich verfügte der Rat über die alleinige Entscheidungsbefugnis in allen
Politikbereichen der Gemeinschaft. Seine weiterhin dominante Stellung inner-
halb des Institutionengefüges der EU wird inzwischen jedoch dadurch einge-
schränkt, dass er im Rechtssetzungsverfahren in immer mehr Bereichen die Ent-
scheidungskompetenz mit dem Europäischen Parlament teilen muss.

2.1.2  Europäisches Parlament
Das Europäische Parlament (EP) wird seit 1979 direkt gewählt und setzt sich aus
nunmehr 732 Abgeordneten der EU-Mitgliedstaaten zusammen (aus der Bun-
desrepublik kommen mit 99 die meisten). Die Funktionen des EP sind mit denen
nationaler Parlamente in den Mitgliedstaaten kaum vergleichbar, da es in der EU
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keine Regierung gibt, die vom Parlament eingesetzt und kontrolliert werden könn-
te. Seine Kompetenzen waren in den Gründungsverträgen zunächst auf die Be-
ratung des Rates der Europäischen Union und die Kontrolle der Europäischen
Kommission begrenzt, mittlerweile haben sich seine Rechte deutlich ausgewei-
tet. Das EP hat drei wesentliche Aufgaben: Erstens teilt das EP sich die Haushalts-
befugnis mit dem Rat und kann daher Einfluss auf die Ausgaben der EU nehmen
(in letzter Instanz nimmt es den Gesamthaushalt an oder lehnt ihn ab). Zweitens
übt das EP die demokratische Kontrolle der EU-Organe aus, dafür stehen ihm
verschiedene Instrumente zur Verfügung: die Zustimmung zu dem vom Minis-
terrat vorgeschlagenen Kollegium der Europäischen Kommission (was es erst-
malig im Herbst 2004 verweigerte), Misstrauensantrag gegen das Kollegium, die
Prüfung der von der Kommission vorgelegten Berichte sowie Anfragen an Kom-
mission und Rat. Drittens teilt sich das EP in immer mehr Bereichen die gesetz-
gebende Gewalt mit dem Rat. Nach wie vor kann das EP zwar keine eigenen
Entwürfe zu Rechtsakten vorlegen, bei der Ausarbeitung von Rechtsakten kommt
dem EP jedoch eine immer größere Rolle zu. In zahlreichen Politikfeldern, dazu
gehört auch die Bildung, ist das EP im Rahmen des seit den Maastrichter Verträ-
gen von 1993 bestehenden Mitentscheidungsverfahrens (Art. 251 EGV) dem Rat
im Rechtssetzungsverfahren gleichgestellt. Politische Impulse können vom EP
durch so genannte „Initiativberichte“ ausgehen. In diesen greift das EP aus seiner
Sicht wichtige Fragen auf und versucht dadurch, politischen Druck auf die Kom-
mission und den Rat auszuüben.

2.1.3  Europäische Kommission
Die Europäische Kommission (EK) ist das ausführende Organ, die Exekutive der
Europäischen Union. Da die Europäische Union kein Staat ist, spricht man nicht
von „Regierung“, de facto übernimmt die Europäische Kommission (auch nur
„Kommission“ genannt) jedoch in großen Teilen die Aufgabe einer Regierung.

Innerhalb der Kommission sind drei Ebenen zu unterscheiden: das Kollegium,
die Kabinette und die Generaldirektionen. Im Kollegium ist jeder EU-Mitglied-
staat vertreten. Nach der Erweiterung von 2004 stellen alle 25 Mitgliedstaaten je
einen Kommissar. Die Kommissare sind nicht an Weisungen ihrer Regierung
gebunden und ausschließlich den Interessen der EU verpflichtet. Das EP, das der
Ernennung des Kollegiums förmlich zustimmen muss, kann dieses auch durch
ein Misstrauensvotum entlassen. Jeder Kommissar hat ein Kabinett, das ihm di-
rekt unterstellt ist; ihm gehören in der Regel ein Beraterkreis von politisch Ver-
trauten an. Jeder Kommissar führt eine Generaldirektion, die ähnlich wie natio-
nale Ministerien hierarchisch und nach Ressorts strukturiert sind. Insgesamt gibt
es 25 Generaldirektionen (GD): Für den Bereich Weiterbildung sind vor allem
die GD „Ausbildung, Kultur und Sprachenvielfalt“ (bis November 2004 war die

2. Akteure der europäischen Weiterbildungspolitik und ihre Instrumente
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Bezeichnung „Bildung und Kultur“ üblich) und die GD „Beschäftigung, Soziales
und Chancengleichheit“ (ehemals „Beschäftigung und Soziales“) relevant.

Auch wenn die politischen Entscheidungen letztlich der Rat und das Europäi-
sche Parlament trifft, nimmt die Europäische Kommission im institutionellen
Gefüge der EU eine zentrale Rolle bei der Vorbereitung und Durchführung von
verbindlichen Entscheidungen ein.

Entscheidungsvorbereitung: Die Europäische Kommission verfügt über das allei-
nige „Initiativrecht“ für europäische Rechtsvorschriften, politische Maßnahmen
und Aktionsprogramme. Nur sie kann Entwürfe für Rechtsakte (auch „Vorschlä-
ge“ genannt) ausarbeiten; Rat und Europäisches Parlament können nur auf die-
ser Grundlage einen Rechtsakt verabschieden. Ausgearbeitet werden die Ent-
würfe für Rechtsakte in speziellen Studien- und Arbeitsgruppen (ca. 650), in
denen neben Kommissionsbeamten nationale Beamte aus den Mitgliedstaaten,
Verbandsvertreter und unabhängige Sachverständige vertreten sind. Anders als
beim Rat ist das interne Abstimmungsverfahren über die Entwürfe einfach: Jeder
Kommissar hat eine Stimme, für die Annahme eines Beschlusses reicht die einfa-
che Mehrheit aus. Die Minderheit ist an den Mehrheitsbeschluss gebunden.

Entscheidungsdurchführung: Die Kommission verwaltet den EU-Haushalt und
ist für die Umsetzung der Beschlüsse des Rats und des Europäischen Parlaments
verantwortlich. Im Rahmen der von Rat und Europäischem Parlament an sie
delegierten Befugnisse zur Durchführung von Beschlüssen kann die Kommissi-
on selbstständig Richtlinien, Verordnungen und Entscheidungen erlassen. Diese
sind für die Mitgliedstaaten genauso verbindlich wie die Beschlüsse der beiden
anderen Organe.

Nicht zuletzt hat die Kommission eine Kontrollfunktion. Als „Hüterin der Verträ-
ge“ wacht sie gemeinsam mit dem Europäischen Gerichtshof (s. u.) über die
ordnungsgemäße Anwendung des EU-Rechts in den Mitgliedstaaten.

2.1.4  Europäischer Gerichtshof
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat als EU-Organ die Aufgabe, dafür zu
sorgen, dass Rechtsvorschriften der EU (das „Gemeinschaftsrecht“) in allen Mit-
gliedstaaten einheitlich ausgelegt und angewandt wird. Er ist die höchste Instanz
bei EU-Rechtsfragen und steht damit bei diesen Fragen über den nationalen
Gerichten. Der EuGH folgt dabei seinem eigenen Verständnis von Recht und
Gerechtigkeit und handelt so als echtes überstaatliches Organ, frei von den Inte-
ressen der Mitgliedstaaten. Die Rechtsprechung des EuGH macht durch Rechts-
interpretation die wesentlichen Strukturen der Rechtsordnung der Gemeinschaft

2. Akteure der europäischen Weiterbildungspolitik und ihre Instrumente
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über den Wortlaut hinaus sichtbar, sie entwickelt darüber hinaus das Gemein-
schaftsrecht auch weiter.

2.1.5  Europäischer Rat
Der Europäische Rat (ER) ist das rechtlich schwer fassbare Gremium der Staats-
und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten, das sich in der Regel zweimal pro
Jahr trifft. Er ist gewissermaßen „oberhalb“ der Europäischen Gemeinschaft und
damit außerhalb deren gemeinschaftlichen Organen angesiedelt. In den
Maastrichter Verträgen wird zum ersten Mal die Rolle dieses Gremiums als „Leit-
liniengeber“ definiert: Der Europäische Rat gibt die für die Entwicklung der EU
erforderlichen Impulse und legt die allgemeinen politischen Zielvorstellungen
für diese Entwicklung fest (Art. D). Ein wesentliches Element der Entscheidungs-
findung ist das „Schnüren von Verhandlungspaketen“, bei denen Forderungen
und Konzessionen der Mitgliedstaaten aus mehreren Politikbereichen gegensei-
tig verrechnet werden. Zum Abschluss jedes Gipfeltreffens des ER werden Schluss-
folgerungen angenommen.

Im Gefüge der EU-Akteure sind die Gipfeltreffen des Europäischen Rats der Staats-
und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten von zentraler Bedeutung, da die
dort formulierten Schlussfolgerungen oft Ausgangspunkt dafür sind, dass die
Kommission einen Entwurf für neue Rechtsakte oder Mitteilungen ausarbeitet.
Dies gilt seit 2000 auch regelmäßig für den Bildungsbereich.

2.1.6 Wirtschafts- und Sozialausschuss und Ausschuss
der Regionen

Der Wirtschafts- und Sozialausschuss (WSA) ist ein seit 1957 bestehendes bera-
tendes Gremium, das aus Vertretern der verschiedenen Gruppen des wirtschaft-
lichen und sozialen Lebens besteht (Arbeitgeber, Gewerkschaften, Landwirte,
Verbraucherschützer usw.). Der seit den Maastrichter Verträgen bestehende Aus-
schuss der Regionen (AdR) ist ebenfalls ein beratendes Gremium. Er setzt sich
aus gewählten Kommunal- oder Regionalpolitikern der Mitgliedstaaten zusam-
men, die das gesamte Spektrum an Tätigkeiten auf lokaler und regionaler Ebene
der EU abdecken (Präsidenten von Regionen, Abgeordnete der Regionalparla-
mente, Bürgermeister von Großstädten usw.).

Diese nicht ständig tagenden Ausschüsse bestehen aus insgesamt 344 Mitglie-
dern der 25 Mitgliedstaaten, die der Rat auf Vorschlag der Mitgliedstaaten auf
vier Jahre ernennt. Obwohl sie von den EU-Regierungen vorgeschlagen werden,
sind sie in ihrer Arbeit politisch unabhängig. Im WSA sind 24 von der Bundesre-
gierung entsandte Mitglieder vertreten, die gleiche Anzahl wird von den Län-
dern und Kommunen in den AdR entsandt.
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Die Zuständigkeit dieser beiden Gremien beschränkt sich in der Regel darauf,
zu geplanten Rechtsakten, die einen wirtschaftlichen, sozialen oder regionalen
Bezug haben, auf Ersuchen des Rats, der Kommission und des Europäischen
Parlaments Stellungnahmen abzugeben. Sie können aber auch, wenn sie dies
für zweckmäßig halten, auf eigene Initiative Stellungnahmen verfassen und an
die drei EU-Organe übermitteln. Im Rechtssetzungsverfahren sind die EU-Orga-
ne verpflichtet, die beiden Gremien „anzuhören“, bei der weiteren Ausarbei-
tung der Rechtsakte müssen sie die Stellungnahmen jedoch nicht berücksichti-
gen.

2.2 Instrumente und Zusammenspiel der Akteure

Der EU-Politik stehen folgende Instrumente zur Verfügung, die auch im Bereich
der Bildung zur Anwendung kommen oder diesen Bereich tangieren:
1. Rechtsakte (Verordnungen, Richtlinien)
2. Förderprogramme
3. Diskurs
4. Methode der offenen Koordinierung
5. Benchmarking

2.2.1  Rechtsakte in Form von Verordnungen und Richtlinien
Es gibt zwei Formen von europäischen Rechtsakten Verordnungen und Richtli-
nien. Eine Verordnung gilt unmittelbar als Gesetz in jedem Mitgliedstaat; eine
Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten, EU-Vorgaben in nationale Vorschrif-
ten umzusetzen, wobei ihnen vorbehalten bleibt, in welcher Form und mit wel-
chen Mitteln sie dies tun. Diesen „harten“ legislatorischen Instrumenten der EU
ist gemeinsam, dass sie für die Mitgliedstaaten rechtlich verbindlich sind und
hinter ihnen einklagbare Rechte stehen. Der hohen rechtlichen Verbindlichkeit
dieses Instruments steht allerdings gegenüber, dass die Verfahren, die zu solchen
Rechtsakten führen, kompliziert und langwierig sind, sowohl auf EU-Ebene als
auch auf der Ebene der Mitgliedstaaten. Um es vorwegzunehmen: Im Bildungs-
bereich wurden bisher keine Verordnungen und Richtlinien erlassen, da der EU
hierfür die rechtliche Grundlage fehlt (vgl. Kap. 4). Gleichwohl gibt es in ande-
ren Bereichen wie der Wirtschaftspolitik (Freizügigkeit der Arbeitnehmer), in
denen die EU das Recht hat, diese Instrumente einzusetzen, europäische Ver-
ordnungen und Richtlinien, die den Bildungsbereich tangieren.

Auf der Ebene der Gemeinschaft kommt es dabei zu einem Zusammenspiel von
Europäischer Kommission, Ministerrat und Europäischem Parlament. Da die
Europäische Kommission als einziges EU-Organ über das Initiativrecht für Rechts-
akte verfügt, kann nur sie Entwürfe ausarbeiten. Ministerrat und Europäisches
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Parlament haben beide das Recht, den Entwurf abzuändern, und die Kompe-
tenz, letztendlich darüber zu entscheiden.

Der Gang eines Entscheidungsprozesses auf EU-Ebene vom Vorschlag der Kom-
mission bis zur Veröffentlichung des Rechtsaktes im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften lässt sich (vereinfacht) wie folgt beschreiben.

Zunächst muss innerhalb der Kommission ein Entwurf für den geplanten Rechts-
akt erstellt und verabschiedet werden. Das interne Verfahren in der Kommission
beginnt damit, dass die zuständige Generaldirektion einen Entwurf erarbeitet.
Die Ausarbeitung der Entwürfe für einen Rechtsakt geschieht in der Regel in
einer Arbeitsgruppe, in der neben Mitarbeitern der Kommission Beamte aus den
Mitgliedstaaten, Verbandsvertreter und unabhängige Sachverständige vertreten
sind. Dabei wird bereits der Juristische Dienst konsultiert, um die Chance zu
erhöhen, dass der Entwurf innerhalb der Verwaltung durchgesetzt werden kann.
Danach wird der Entwurf auf der Ebene der EU-Kommissare besprochen. Dabei
entscheidet der zuständige Kommissar mit seinem Beraterkreis, ob ein Vorschlag
als kontrovers oder unstrittig in das Kollegium der Kommissare weitergereicht
werden soll. Das Kollegium der 25 Kommissare stimmt schließlich über den
Entwurf mit einfacher Mehrheit ab. In der Regel stellt der endgültige Kommissi-
onsvorschlag einen Kompromiss dar. Die Kommission leitet dann den Entwurf
dem Europäischen Parlament und dem Ministerrat zu. In beiden Organen wird
der Entwurf diskutiert und bearbeitet.

Das Europäische Parlament, das seit dem Maastrichter Vertrag im Entscheidungs-
prozess mit dem Ministerrat gleichgestellt ist, hat die Möglichkeit, in Erster Le-
sung zu dem von der Kommission vorgelegten Entwurf Stellung zu nehmen und
Änderungen zu formulieren. Die Stellungnahme wird in einem der zwanzig
Ausschüsse des EP vorbereitet und in der Plenarsitzung verabschiedet.

Die Stellungnahme des EP wird dem Ministerrat zugeleitet. Dort werden der
Vorschlag der Kommission und die Stellungnahme des EP von den Mitgliedstaa-
ten geprüft. Die Verhandlung über die Position des Ministerrats findet zunächst
auf der so genannten Gruppenebene statt. Je nach Thema befasst sich damit ein
spezieller Ausschuss. In ihm findet die erste Aussprache zu den Vorschlägen der
Kommission und der Stellungnahme des EP statt. In dieser Runde diskutieren
nationale Beamte die technischen Aspekte der Vorschläge. Jeder Mitgliedstaat
entsendet dorthin eine Delegation. Die deutsche Delegation besteht aus Vertre-
tern des Bundes bzw. der Länder. Außerdem ist die Ständige Vertretung der Bun-
desrepublik bei den Europäischen Gemeinschaften regelmäßig an den Sitzun-
gen des Ausschusses beteiligt.
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Wie die Verhandlungsposition der einzelnen Minister zustande kommt, ist in
den Mitgliedstaaten recht unterschiedlich. In der Bundesrepublik sind damit eine
Reihe von Organen und Institutionen befasst. Das Sekretariat des Ministerrats in
Brüssel leitet den Vorschlag der Kommission im Fall der Bundesrepublik zunächst
an das zuständige Bundesministerium, das seinerseits für die Weiterleitung an
Bundesrat, Bundestag und Fachressorts sorgt. Die Kultusministerkonferenz be-
fasst sich i. d. R. ebenfalls mit den Vorschlägen, genauso wie die Sozialpartner
und z. T. betroffene Fachverbände. Die Verhandlungsposition der deutschen
Delegation ist das Ergebnis eines umfassenden Abstimmungsprozesses zwischen
diesen Organen und Institutionen.

Im Anschluss an die Beratungen des Ratsausschusses prüft der Ausschuss der
Ständigen Vertreter (AStV) die Ergebnisse. Auf dieser schon politischen Ebene
wird versucht, die noch offenen Interessendifferenzen zwischen den Mitglied-
staaten auszugleichen. Der AStV setzt schließlich die Themen auf die Tagesord-
nung des Ministerrats. Dieser trifft die endgültige Entscheidung.

Im Rechtssetzungsverfahren hat der Rat nun zwei Möglichkeiten: Ist er mit der
vom Europäischen Parlament abgeänderten Fassung einverstanden, erlässt er
den Rechtsakt in dieser Form. Will er selbst Änderungen am Text vornehmen,
muss er auf der Basis der Stellungnahme des EP einen gemeinsamen Standpunkt
formulieren und dem EP zuleiten. Diesen kann das EP einer Zweiten Lesung
unterziehen. Im Falle des Scheiterns der Vermittlung zwischen Rat und EP gilt
der vorgeschlagene Rechtsakt als abgelehnt. Das bedeutet, dass der Rat einen
Kompromiss vorschlagen muss, wenn er die Annahme des Textes wünscht. So-
wohl nach der Ersten wie nach der Zweiten Lesung hat die Kommission die
Möglichkeit, ihren ursprünglichen Vorschlag zu revidieren. Generell übernimmt
die Kommission mittlerweile gut die Hälfte der Änderungsanträge des EP. Im
Laufe des Rechtssetzungsverfahrens müssen darüber hinaus der Wirtschafts- und
Sozialausschuss sowie der Ausschuss der Regionen angehört werden.

Charakteristika dieses legislatorischen Instruments der EU sind zum einen die
Verbindlichkeit der Rechtsakte für die Mitgliedstaaten, zum anderen die Lang-
wierigkeit des gesetzgeberischen Verfahrens. Als Beispiel für die Verbindlichkeit
mag die Richtlinie Nr. 77/486/EWG des Rats vom 25. Juli 1977 (Amtsblatt 1977)
über die Förderung von Migrantenkindern im Bildungssystem gelten. Durch die-
se Richtlinie musste in allen Mitgliedstaaten für Migrantenkinder in der Schule
zum einen ein (kostenloser) Sprachunterricht in der Amtsprache, zum anderen
ein Unterricht in der Muttersprache der Kinder eingeführt werden. Die Langwie-
rigkeit des Verfahrens illustriert der im März 2002 von der Kommission vorgeleg-
te Richtlinienvorschlag über die „Anerkennung von Berufsqualifikationen“ (Eu-
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ropäische Kommission 2002b): Erst zwei Jahre später war im Februar 2004 die
Erste Lesung im Europäischen Parlament abgeschlossen.

2.2.2  Förderprogramme
Ein zentrales Instrument, das der EU zur Erfüllung ihres bildungspolitischen Auf-
trags zur Verfügung steht (Art. 149 und 150 EGV, s. Kap. 4), sind Förderprogram-
me im Bildungsbereich . Sie werden von der Kommission vorgeschlagen und
vom Rat und seit dem Maastrichter Vertrag auch vom Europäischen Parlament
verabschiedet. Den zeitlich befristeten Förderprogrammen liegt jeweils ein förm-
licher legislativer Beschluss zugrunde. Dem Vorschlag der Kommission für ein
bestimmtes Förderprogramm oder dessen Fortsetzung geht ein umfassender Kon-
sultationsprozess auf EU-Ebene und in den Mitgliedstaaten voraus.

Inhaltlich zielen die EU-Bildungsprogramme ab auf die Förderung der grenzü-
berschreitenden Zusammenarbeit und Mobilität, den transnationalen Informati-
ons- und Erfahrungsaustausch sowie die Entwicklung innovativer Modelle. Die
Bildungshoheit der Mitgliedstaaten wird durch diese Förderprogramme nicht in
Frage gestellt, sie sind ein subsidiäres Angebot. Die EU fungiert hier als Initiato-
rin, gibt den Rahmen vor und stellt die finanziellen Mittel bereit. Die Mitglied-
staaten erklären sich ihrerseits dazu bereit, die Förderprogramme durch die je-
weilige nationale Bildungspolitik in ihren Ländern umzusetzen. Das bedeutet,
dass die Mitgliedstaaten dafür sorgen müssen, allen interessierten Personen und
Bildungseinrichtungen die Teilnahme an dem jeweiligen Programm zu ermögli-
chen, erforderlichenfalls Verwaltungsvorschriften zu ändern, Organisationsstruk-
turen für die Durchführung der Förderprogramme aufzubauen, zu unterhalten
und die dafür anfallenden Verwaltungskosten zu tragen. Die Mitgliedstaaten haben
bei der Umsetzung der Förderprogramme also eine gewisse Mitwirkungspflicht.
Die Konkretisierung der Programme erfolgt im Rahmen von Projekten, die von
Schulen, Hochschulen, Unternehmen, Bildungsträgern usw. beantragt werden.

Grenzüberschreitende Mobilität und transnationale Zusammenarbeit stehen im
Mittelpunkt der Programme. Die Idee ist, dass die EU-Programme für eine posi-
tive Anregung der Mitgliedstaaten untereinander sorgen, indem die Vorzüge der
Systeme der Einzelstaaten als Beispiele guter Praxis  von anderen europäischen
Mitgliedstaaten aufgenommen werden und so zur Veränderung der Bildungssys-
teme beitragen. In der Tat haben die Regeln, anhand derer Projekte, Partner-
schaften und Initiativen im Bildungsbereich gefördert werden, bereits in der Ver-
gangenheit in manchen Bereichen eine Annäherung erzeugt – etwa bei der Fra-
ge der Qualität oder der Anerkennung von Abschlüssen. Vor allem die
Grundregeln für die Zusammensetzung der Partnerschaften in Projekten haben
zu einem bereits jetzt erkennbaren Netzwerk von Personen und Institutionen
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insbesondere im Bereich der beruflichen Bildung, Weiterbildung und Hochschul-
bildung geführt, die das bildungspolitische Handeln der EU „von unten“ ergän-
zen.

2.2.3  Diskurs
Ein weiteres Instrument der EU-Bildungspolitik ist der Diskurs. Sowohl Minister-
rat als auch Kommission und Europäisches Parlament nutzen dieses Instrument.
Der Ministerrat verfasst zu bildungspolitischen Themen z. B. „Resolutionen“ und
„Entschließungen“; auf Vorschlag der Kommission kann er für den Bereich der
allgemeinen Bildung mit qualifizierter Mehrheit auch „Empfehlungen“ erlassen.
Die Kommission schreibt „Mitteilungen“ und erarbeitet „Weißbücher“ und „Grün-
bücher“. Grünbücher beziehen sich auf bestimmte Politikbereiche, für die die
Kommission eine breite Palette an Ideen präsentiert und zur öffentlichen Diskus-
sion stellt. Weißbücher enthalten dagegen förmliche Vorschläge für bestimmte
Politikbereiche. Sie folgen meist auf Grünbücher, um einen Konsultationspro-
zess auf europäischer Ebene einzuleiten mit dem Ziel, Anhaltspunkte zu bekom-
men, wo auf Seiten der Mitgliedstaaten ein gewisser Konsens zu erzielen ist oder
aber Differenzen bestehen. Das Europäische Parlament arbeitet in seinem stän-
digen Ausschuss für Kultur, Jugend, Bildung, Medien und Sport (CULT) bildungs-
politische Themen in Berichten auf, die häufig als Anstoß zur Diskussion und als
Vorarbeit für Grün- oder Weißbücher dienen. Welche Form dieses Diskursin-
strument auch annehmen mag, für die Mitgliedstaaten ist es rechtlich nicht ver-
bindlich. Die Wirkkraft dieses schon alten Instruments ist daher bislang auch
gering gewesen. Dennoch ist das Instrument nicht obsolet: Heute ist es einge-
bunden in ein komplexeres Instrument (das der offenen Koordinierung, s. u.), in
dem es im Zusammenspiel mit anderen Verfahren eine größere Wirkung entfal-
tet.

2.2.4  Methode der offenen Koordinierung
Bei der „Methode der offenen Koordinierung“ handelt es sich um ein neues
Kooperationsverfahren unter den EU-Mitgliedstaaten, das auf dem Gipfeltreffen
der Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten am 23./24. März 2000
in Lissabon angenommen wurde. Das neue Instrument wird nunmehr auch im
Bildungsbereich angewendet (vgl. Abb. 2).

Den Hintergrund stellt die im Maastrichter Vertrag festgeschriebene Abgrenzung
der bildungspolitischen Zuständigkeiten zwischen Union und Mitgliedstaaten
dar: Die Gestaltung des jeweiligen Bildungssystems ist allein den Mitgliedstaa-
ten vorbehalten (Bildungshoheit), die EU darf hier nicht harmonisieren. Die Zu-
ständigkeit der EU im Bildungsbereich ist darauf beschränkt, die Zusammenar-
beit der Mitgliedstaaten untereinander zu fördern und die nationalen Maßnah-
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Abbildung 2: Funktionsweise der „Offenen Koordinierung“

Quelle: eigene Darstellung
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men zu unterstützen und ggf. zu ergänzen. Unter Berücksichtigung dieser Kom-
petenzverteilung will die EU mit der Methode der offenen Koordinierung einen
neuen Rahmen für die bildungspolitische Zusammenarbeit zwischen den Mit-
gliedstaaten setzen.

Das Instrument sieht vor, dass die EU-Mitgliedstaaten
• gemeinsame Ziele und politische Leitlinien vereinbaren,
• sich ggf. auf qualitative und quantitative Indikatoren und Benchmarks

verständigen, anhand derer der Grad der Zielerreichung messbar und
vergleichbar wird,

• die vereinbarten Ziele und Leitlinien auf nationaler Ebene umsetzen,
wobei die Wahl der Mittel in ihrem eigenen Ermessen liegt, sowie

• durch regelmäßige Berichterstattung zu einer kontinuierlichen Über-
prüfung der Fortschritte beitragen (Monitoring).

Der Leitgedanke ist: Ziele im bildungspolitischen Bereich dürfen von der EU
nicht gesetzt werden, sie müssen als Summe der Auffassungen der Mitgliedstaa-
ten gemeinsam ermittelt und vereinbart werden. Mit welchen Mitteln die Ziele
umgesetzt werden, ist den Mitgliedstaaten überlassen; die Rolle der EU beschränkt
sich auf die Initiierung, die Koordinierung der Zusammenarbeit unter den Mit-
gliedstaaten und die Überprüfung der Erreichung der Ziele.

Das Zusammenwirken von EU-Ebene und Mitgliedstaaten kann am besten an
einem Beispiel illustriert werden:

• Die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten definieren als
Europäischer Rat eine allgemeine Leitlinie: Europa soll innerhalb von
zehn Jahren zum wettbewerbsfähigsten Wirtschaftsraum werden, dabei
spielen Bildung und lebenslanges Lernen eine zentrale Rolle. Verbun-
den wird diese Leitlinie mit der Aufforderung an die EU-Organe und
die Mitgliedstaaten, zu überlegen, wie diese umgesetzt werden kann
(Europäischer Rat 2000).

• Als Denkanstoß verfasst die Kommission ein Memorandum über le-
benslanges Lernen, in dem sie Vorschläge macht, was dabei gemeinsa-
me Ziele sein könnten (Europäische Kommission 2000b). Die Mitglied-
staaten werden aufgefordert, hierzu umfassende nationale Konsultatio-
nen durchzuführen.

• Die Bildungs- und Erziehungsministerien der einzelnen Mitgliedstaa-
ten führen zu den vorgeschlagenen Zielen auf nationaler Ebene eine
umfassende Befragung durch und fassen die Ergebnisse in einer natio-
nalen Stellungnahme zusammen (BMBF 2001).

• Auf der Grundlage einer Synthese der Berichte aller Mitgliedstaaten

2. Akteure der europäischen Weiterbildungspolitik und ihre Instrumente

Online: http://www.die-bonn.de/doks/2005-europaeische-union-01.pdf



26

über die Ergebnisse ihrer nationalen Konsultationen (CEDEFOP 2002)
formuliert die Kommission die gemeinsamen Ziele zum europäischen
Raum des lebenslangen Lernens in einer Mitteilung (Europäische Kom-
mission 2001c).

• Die Mitgliedstaaten unternehmen die nach ihrer Einschätzung Erfolg
versprechenden Maßnahmen, wobei sie frei in der Wahl ihrer Mittel
sind.

• Der Ministerrat (Bildung) fordert die Mitgliedstaaten in einer Entschlie-
ßung (Amtsblatt 2002c) auf, über die eingeleiteten Maßnahmen zur
Unterstützung des lebenslangen Lernens Bericht zu erstatten.

• Die Bildungs- und Erziehungsministerien verfassen nationale Berichte
(für Deutschland: Europäische Kommission/BMBF 2003; erwähnt wer-
den hier vor allem Bundesinitiativen, z. B. das Aktionsprogramm „Ler-
nende Regionen“ oder das Modellprogramm „Lebenslanges Lernen“).

• Die Kommission übernimmt die kontinuierliche Beobachtung und Ana-
lyse der Fortschritte anhand der zur Verfügung gestellten Daten und
Berichte (Europäische Kommission 2003g und 2003h); ggf. misst sie
auch, inwieweit (und mit Einschränkungen von wem) die gewünschten
Ergebnisse erreicht worden sind.

Mit dem offenen Koordinierungsverfahren ist eine größere Konvergenz in Bezug
auf die wichtigsten Ziele der Europäischen Union intendiert, die jedem einzel-
nen Mitgliedstaat einen eigenen Weg bei der schrittweisen Entwicklung zu den
gemeinsamen Zielen ermöglichen soll. Mit anderen Worten: Im Bildungsbereich
ist nicht beabsichtigt, über „harte“ legislatorische Instrumente wie Verordnun-
gen und Richtlinien die unterschiedlichen Systeme einander anzugleichen, son-
dern mit „weicheren“ Methoden eine Annäherung zu erreichen.

Von EU-Seite wird die Methode als Mittel für die Verbreitung der bewährten
Praktiken und die Herstellung einer größeren Konvergenz in Bezug auf die wich-
tigsten Ziele der EU präsentiert, bei dem es sich um einen völlig dezentralen und
im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip angewandten Ansatz handele (Euro-
päischer Rat 2000). Diese Aussagen sind bei den Mitgliedstaaten jedoch
keineswegs unumstritten. Gerade von deutscher Seite wurde immer wieder die
politische und rechtliche Legitimität eines solchen Verfahrens in Frage gestellt.
Am deutlichsten wird die Kritik von den Ländern formuliert. So betont der Bun-
desrat in einem Beschluss von Mai 2001, „dass die Artikel 149 und 150 EG-
Vertrag der Gemeinschaft keinerlei Lenkungs-, Überwachungs- und Bewertungs-
kompetenzen im Bildungsbereich zugestehen, wie sie durch die Methode der
offenen Koordinierung und das zentrale Setzen von Bezugsgrößen angestrebt
werden“ (Bundesrat 2001).
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2.2.5  Benchmarking
Beim bildungspolitischen Instrument des Benchmarking erhebt die EU zu wich-
tigen Fragen Daten bzw. lässt sie in den Mitgliedstaaten erheben (etwa zu Ab-
schlüssen, Übergängen, Beteiligungen, Qualität, Professionalität). Diese Daten
ermöglichen auf europäischer Ebene einen direkten Vergleich und lassen die
einzelnen Länder in einer Rangfolge erscheinen, in der sie aus politisch nahe
liegenden Gründen möglichst an der Spitze sein wollen. Ein Beispiel für einen
solchen Benchmarkingprozess (außerhalb der EU-Zuständigkeit) ist die deutsche
Diskussion zu den Ergebnissen der OECD-PISA-Studie; hier wurden nicht nur
jahrelang Diskussionen geführt, sondern mittlerweile auch – mit Blick auf er-
folgreichere Nachbarländer – bildungspolitische Konsequenzen gezogen. Auf
EU-Ebene wurden Benchmarking-Verfahren im Bildungsbereich erst in jüngster
Zeit – und nicht ohne Widerstand seitens einzelner Mitgliedstaaten – im Rah-
men der offenen Koordinierungsmethode eingeführt. Perspektivisch wird Bench-
marking vermutlich den Kern der offenen Koordinierung bilden.

Die Vorbereitung und Durchführung von Benchmarking im Bildungsbereich soll
an dem wichtigsten aktuellen Beispiel auf EU-Ebene veranschaulicht werden.

1. Ausgangspunkt
• Die Mitgliedstaaten haben sich im Rahmen der offenen Koordinierung

auf gemeinsame Ziele und auf ein konkretes Arbeitsprogramm bis zum
Jahr 2010 für ihre Bildungssysteme geeinigt (Amtsblatt 2002b). Die
Umsetzung des Arbeitsprogramms soll von Rat und Kommission ge-
meinsam verantwortlich gelenkt werden.
2. Einigung auf Benchmarks

• In einer Mitteilung gibt die Kommission für ausgewählte Bereiche des
Arbeitsprogramms gemeinsame Bezugsgrößen (Benchmarks) mit kon-
kreten Zielvorgaben vor. Sie ersucht in der Mitteilung den Rat, diese
vorgeschlagenen Benchmarks anzunehmen (Europäische Kommission
2002d).

• Der Rat (Bildung) diskutiert und modifiziert den Vorschlag der Kom-
mission und verabschiedet die endgültigen Benchmarks (Amtsblatt
2003). Insgesamt werden fünf Benchmarks vereinbart. So soll bis zum
Jahr 2010 im EU-Durchschnitt z. B. der Anteil an 15-Jährigen mit
schlechten Leistungen in Lesekompetenz um mindestens 20 Prozent
gesenkt werden und der Anteil der 25–64-Jährigen, die am lebenslan-
gen Lernen teilnehmen, mindestens 12,5 Prozent betragen. Die Aus-
wahl der Benchmarkbereiche erfolgt zum einen auf Grund ihrer zen-
tralen Bedeutung für das gemeinsame Arbeitsprogramm, zum anderen
auf Grund der Verfügbarkeit statistischen Datenmaterials. Ausdrück-
lich erfolgt keine Verpflichtung der Einzelstaaten auf bestimmte Ziel-
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größen. Die Benchmarks machen lediglich Zielvorgaben hinsichtlich
der zu erreichenden EU-Durchschnittswerte. Hinter dieser grundsätzli-
chen Entscheidung werden die Interessen der Mitgliedstaaten deutlich,
die im Ministerrat zum Tragen kommen. Der Vorschlag der Kommissi-
on hatte ursprünglich für den Bereich lebenslanges Lernen noch die
zusätzliche Vorgabe vorgesehen, in keinem EU-Land solle die Beteili-
gungsquote unter zehn Prozent liegen. Im Rat konnte sich dieser Vor-
schlag wegen des – gerade auch von deutscher Seite vorgebrachten –
Widerstands gegen ein mögliches Länder-Ranking nicht durchsetzen.
3. Fortschrittskontrolle

• Die Kommission wertet die von den Mitgliedstaaten zur Verfügung ge-
stellten oder von EUROSTAT erhobenen Daten und Materialien aus
und erstellt einen bewertenden Bericht über den aktuellen Stand der
Fortschritte hinsichtlich der Umsetzung des Arbeitsprogramms (Euro-
päische Kommission 2003e).

• Der Rat (Bildung) diskutiert und modifiziert den Bericht der Kommissi-
on in seinem Sinne und verabschiedet die endgültige Fassung (Amts-
blatt 2004). Die Interessen der im Rat vertretenen Mitgliedstaaten ma-
nifestieren sich dabei z. B. in gegenüber dem Kommissionsentwurf ent-
schärften bewertenden Formulierungen. In einem statistischen Anhang
enthält der Bericht Zahlen, die sich auf die fünf vereinbarten Bench-
marks sowie zusätzlich auf den Anteil öffentlicher Bildungsausgaben
am Bruttoinlandsprodukt (BIP) beziehen. Diese Zahlen werden jeweils
ausgewiesen: für jeden einzelnen EU-Mitgliedstaat, der Gesamt-EU-
Durchschnitt, sowie zum Vergleich auch Zahlen für Japan und die USA.
Zu beachten ist: Obwohl die vereinbarten Benchmarks lediglich Ziel-
vorgaben hinsichtlich zu erreichender EU-Durchschnittswerte machen,
werden durch diese Art der Berichterstattung doch wieder die einzel-
staatlichen Leistungen zueinander in Beziehung gesetzt und ein Ran-
king der EU-Mitgliedstaaten impliziert. Auf diese Weise erzeugt das
Instrument des Benchmarking unter den Mitgliedstaaten einen gewis-
sen Wettbewerbsdruck, der mittelfristig zu einer größeren Konvergenz
der nationalen Bildungssysteme führen soll.

2.2.6  Überlegungen zur Wirksamkeit der Instrumente
„Harte“ legislatorische Instrumente (wie europäische Verordnungen und Richtli-
nien), die in der Regel die größte Wirkung in den Mitgliedstaaten entfalten, ste-
hen der EU im Bildungsbereich aufgrund des strikten Harmonisierungsverbots
nicht zur Verfügung. Neben dem klassischen Instrument der eigenen Förderpro-
gramme, auf das die EU zur Erfüllung ihres in den Art. 149 und 150 (EVG) festge-
schriebenen bildungspolitischen Auftrags zurückgreift, war die Gemeinschaft
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bisher weitgehend auf das „weiche“ Instrument des Diskurses angewiesen. Es
konkretisierte sich in bildungspolitischen Verlautbarungen aller Art, blieb we-
gen der rechtlichen Unverbindlichkeit in den Mitgliedstaaten jedoch meist fol-
genlos. Das Instrument der offenen Koordinierung hat der europäischen Bildungs-
politik dagegen eine neue Qualität verliehen. Die Umsetzung der offenen Koor-
dinierung durch die Kommission erfolgt zwar im wesentlichen auch mit
diskursiven Mitteln (z. B. durch Vorlage bildungspolitischer Grundsatzpapiere,
zu denen europaweit Konsultationen durchgeführt und ausgewertet werden).
Auch stellen die im Rahmen der offenen Koordinierung gemeinsam vereinbar-
ten Ziele und Indikatoren eine reine Selbstverpflichtung der Mitgliedstaaten ohne
rechtliche Bindung dar. Dennoch ist das Wirkungspotential dieses „weichen“
Steuerungsinstrument nicht zu unterschätzen. Denn die im Rahmen der offenen
Koordinierung durchgeführten kontinuierlichen Evaluierungs- und Vergleich-
maßnahmen erzeugen einen mehr als nur sanften Wettbewerbsdruck auf die
einzelnen Mitgliedstaaten. Dies um so mehr, wenn sie die Form des aus be-
triebswirtschaftlichen Zusammenhängen auf den Bildungsbereich übertragenen
Benchmarking-Verfahrens annehmen. Auf diese Weise dürfte das offene Koordi-
nierungsverfahren auch einen stärker strukturbildenden Effekt haben als das klas-
sische Instrument der Förderprogramme. Zugleich bietet der kontinuierlich vor-
genommene Vergleich der Mitgliedstaaten untereinander auch die Chance, auf
nationaler Ebene bislang als selbstverständlich Hingenommenes zu hinterfragen
und sich zu neuen Lösungen anregen zu lassen.
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3. Historische Entwicklung

Die Europäische Union entstand als Wirtschaftsgemeinschaft der sechs europä-
ischen Staaten Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und Nie-
derlande. Diese schlossen 1957 in Rom einen Vertrag zur Gründung der Europä-
ischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG). In diesem Vertrag wurden alle diejeni-
gen Dinge geregelt, die Gegenstand eines Binnenmarktes sein sollten. Dazu
gehören nicht nur Fragen der Warenproduktion und -distribution, sondern auch
solche des Kapital- und für den Bildungskontext besonders wichtigen Arbeits-
marktes. In diesem Kontext wurden von Anfang an auch Bildungsfragen disku-
tiert, zunächst jedoch beschränkte sich der Blickwinkel auf die Berufsbildung.

3.1 Europäische Bildungspolitik als Berufsbildungspolitik

Im Zeitraum von 1957 bis in die frühen 1980er Jahre zielte europäische Bildungs-
politik allein auf den Bereich der Berufsbildung. Ausgangspunkt war Art. 128
(EWGV) der Römischen Verträge, in dem der Rat „in Bezug auf die Berufsausbil-
dung allgemeine Grundsätze zur Durchführung einer gemeinsamen Politik
auf(stellt), die zu einer harmonischen Entwicklung sowohl der einzelnen Volkswirt-
schaften als auch des gemeinsamen Marktes beitragen kann.“ Mit dem Begriff der
„harmonischen Entwicklung“ enthielt der Art. 128 eine Lesart, nach der eine An-
gleichung der Berufs(aus)bildungssysteme der einzelnen Mitgliedstaaten ange-
strebt wird. Entsprechend lesen sich auch die vereinbarten allgemeinen Grundsät-
ze, die der Rat auf der Grundlage der Römischen Verträge am 2. April 1963 für eine
gemeinsame Politik der Berufsausbildung festlegte (Amtsblatt 1963). Darunter ist
„ein gemeinsames zusammenhängendes und schrittweises Vorgehen zu verstehen,
das bedingt, dass jeder Mitgliedstaat Programme aufstellt und Vorhaben verwirk-
licht, die mit diesen allgemeinen Grundsätzen und sich daraus ergebenden Durch-
führungsmaßnahmen in Einklang stehen“. Konkret geht es etwa um:

• „die Schaffung der Voraussetzungen, die jedem eine angemessene Be-
rufsausbildung gewährleisten“,

• „die Herstellung engster Beziehungen zwischen der Berufsausbildung
und den Wirtschaftsbereichen“,

• einzelstaatliche und gemeinschaftliche Vorausberechnungen des quan-
titativen und qualitativen Bedarfs an Arbeitskräften sowie ständige Be-
rufsberatung und Berufsaufklärung,

• die Sammlung, Verbreitung und den Austausch aller zweckdienlichen
Informationen und Unterlagen für eine Transparenz zwischen den Mit-
gliedstaaten,

• eine „Angleichung in der Heranbildung zu Ausbildern“,
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• „die schrittweise Angleichung der Ausbildungsniveaus“ sowie eine „An-
gleichung der objektiven Bedingungen für das Bestehen der Abschluss-
prüfungen“,

• die Möglichkeit einer gemeinsamen Finanzierung der „Maßnahmen zur
Verwirklichung der Ziele der gemeinsamen Politik der Berufsausbil-
dung“.

Mit diesen Grundsätzen war der Politikrahmen dafür geschaffen, dass die admi-
nistrative Seite der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, die Europäische Kom-
mission, auf der Basis entsprechender Beschlüsse des Ministerrates handeln konn-
te. Natürlich war das Politikfeld „Berufsbildung“ weniger zentral in der Errich-
tung des gemeinsamen Binnenmarktes als etwa die Wettbewerbs-, Verkehrs- und
Landwirtschaftspolitik. In diesen Politikbereichen wurden auf europäischer Ebe-
ne bereits früh weitgehende Entscheidungsbefugnisse festgelegt, die auch bin-
dende Wirkungen für die Mitgliedstaaten hatten (und haben).

Im Bereich der Bildungspolitik ging es insbesondere darum, die Qualifikationen
den Bedarfen der Wirtschaft anzupassen und sie auf ein vergleichbares Niveau
zu bringen. Das vergleichbare Niveau ist vor allem dann wichtig, wenn der
Binnenmarkt auch den Arbeitsmarkt einschließt, die Arbeitskräfte also ohne Gren-
zen mobil sein können; dies wird gewöhnlich mit den Begriffen „Freizügigkeit“
und „Niederlassungsfreiheit“ gekennzeichnet.

Obwohl die gemeinsamen Grundsätze keine Berufsbildungspolitik formulieren,
die einen Nachvollzug der Mitgliedstaaten an die auf europäischer Ebene be-
schlossenen Strukturen erfordert, waren doch Ansätze einer „Harmonisierung“,
einer Angleichung der Berufsbildungssysteme in den Mitgliedstaaten in den
Grundsätzen angelegt. Die Tatsache, dass weder die Römischen Verträge noch
die Grundsätze eine Definition des Begriffs der Berufsbildung boten, unterstütz-
te letztlich die Möglichkeit einer solchen Angleichungspolitik.

Die Bildungspolitik der Europäischen Gemeinschaft begann jedoch gar nicht so
sehr auf der Grundlage des Art. 128 und der in seiner Folge beschlossenen
„Grundsätze“ des Jahres 1963, sondern im Kontext konkreter, binnenmarktrele-
vanter Einzelfragen wie etwas der Sozialpolitik, der Arbeitnehmerfreizügigkeit
(Art. 48 ff. EWGV) und der Anerkennung von berufsqualifizierenden Abschlüs-
sen (Art. 57 in Verbindung mit Art. 49 und 66 EWGV). In all diesen Fällen wur-
den in Teilbereichen bildungsrelevante Beschlüsse gefasst.

Die eigentliche „Berufsbildungspolitik“ der Europäischen Gemeinschaft kam in
den 1960er Jahren trotz der Grundsätze des Jahres 1963 und der Einsetzung
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eines beratenden Ausschusses für die Berufsausbildung Ende 1963 nur schlep-
pend voran. Immerhin wurde ein Berichtsverfahren zum Informations- und Er-
fahrungsaustausch der Berufsberatung auf den Weg gebracht, wurden Anstren-
gungen gemacht, die Ausbildungsniveaus anzugleichen, um die Freizügigkeit
der Arbeitnehmer zu fördern, und schließlich 1970 eine Empfehlung über die
Anwendung eines europäischen Berufsbildes für die Ausbildung von Facharbei-
tern an spanenden Werkzeugmaschinen verabschiedet – ein Präzedenzfall für
eine europäische Bildungspolitik (Amtsblatt 1970).

1971 kam die Europäische Kommission jedoch in den „allgemeinen Leitlinien
zur Ausarbeitung eines gemeinschaftlichen Tätigkeitsprogramms auf dem Ge-
biet der Berufsbildung“ zu dem Schluss, dass die bislang vorliegenden Ergebnis-
se nicht ausreichend seien (Amtsblatt 1971). Als Gründe angeführt wurden man-
gelnde Erfahrungen bei der Umsetzung abstrakter Grundsätze in konkrete Pro-
jekte, insbesondere mit Blick auf die notwendige Unterscheidung zwischen
kurzfristigen Aktionen und längerfristigen Programmen sowie der Angemessen-
heit verfügbarer Mittel.

Diese „Leitlinien“ der Europäischen Kommission läuteten eine neue Phase der
gemeinsamen Berufsbildungspolitik ein – von allgemeiner Bildung war damals
noch nicht explizit, sondern nur in Bezug auf Fremdsprachen und eine europä-
ische Kultur die Rede. Der zentrale Akteur für die Berufspolitik der 1970er und
frühen 1980er Jahre wurde das Gremium der „gemischten Formel“, eine andere
Bezeichnung für „den Rat und die im Rat vereinigten Minister für das Bildungs-
wesen“. Die Bildungs- und Erziehungsminister handeln dabei zugleich als Ge-
meinschaftsorgan („Rat“) und völkerrechtlich als Vertreter ihrer nationalen Re-
gierung („die im Rat vereinigten Minister“). Diese spezifische Organisationsform
wurde gewählt, weil die Kompetenzen der Europäischen Gemeinschaft im Bil-
dungsbereich nach wie vor kaum existierten. Initiativen, die über diese Kompe-
tenzen hinausgingen, konnten deshalb nur auf der Grundlage zwischenstaatli-
cher Beschlüsse ergriffen werden. Die „gemischte Formel“ basierte auf der ge-
meinsamen Ansicht, dass in der Europäischen Gemeinschaft eine verstärkte
politische Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten nötig und eine solche
durch Fortschritte auf weiteren Gebieten zu erzielen sei. Die Anwendung der
gemischten Formel im Bildungsbereich (letztlich seit 1976) stellt den Versuch
dar, diesem Anspruch zu genügen und gleichzeitig der Verantwortung der Mit-
gliedstaaten für ihre Politik Rechnung zu tragen. Verfahrensmäßig erfordert die
Anwendung der gemischten Formel Einstimmigkeit, da über die der Gemein-
schaft nicht übertragenen Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten nicht gegen de-
ren Willen abgestimmt werden kann – oder zumindest nicht mit verbindlicher
Wirkung entschieden werden kann.
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Mit den Beschlüssen des „Rats und der in ihm vereinigten Minister für das Bil-
dungswesen“ wurde in den Jahren bis Mitte der 1980er Jahre ein europäischer
Politikrahmen für die Berufsbildung abgesteckt, sie ergaben sich aus den drän-
genden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Debatten der damaligen Zeit (u. a.
im Zusammenhang mit der wachsenden strukturellen Arbeitslosigkeit) und der
Rolle von Berufsbildung in diesem Kontext. Die Beschlüsse fungierten auch ohne
rechtsverbindliche Wirkung als Bezugspunkte für die Politikgestaltung in den
einzelnen Mitgliedstaaten. Die Beschlüsse in dieser Zeit griffen auf die Grund-
sätze des Jahres 1963 zurück und entwickelten die europäische Berufsbildung
zu einem Instrument der Arbeitsmarktpolitik und der Förderung sozialer Ziele.

Ein erster Schritt in diesem Kontext war der Beschluss, auf dessen Grundlage
1975 das gemeinsame europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbil-
dung CEDEFOP (damals mit Sitz in Berlin, heute Thessaloniki) gegründet wurde.
Dieses Zentrum sollte Informationen zur Berufsbildung erstellen, Forschungs-
vorhaben fördern, Aspekte der Angleichung von Ausbildungsstandards erarbei-
ten und generell die europäische Berufsbildungspolitik technisch und fachlich
unterstützen.

Auch ging es um bestimmte Zielgruppen
• Die erste Gruppe, für die besondere Förderangebote bereitgestellt wur-

den, waren behinderte Menschen. Am 27. Juni 1974 beschloss der Rat
das erste gemeinschaftliche Aktionsprogramm zur beruflichen Rehabi-
litation von Behinderten (Amtsblatt 1974).

• Die zweite Gruppe, auf welche sich der Rat konzentrierte, waren die
Jugendlichen; eine Entschließung aus dem Jahr 1976 widmete sich der
Erleichterung des Übergangs von der Schule in das Berufsleben (Amts-
blatt 1976b), eine weitere aus dem Jahr 1979 der alternierenden Aus-
bildung von Jugendlichen (Amtsblatt 1980).

• Einen dritten Aspekt betrafen die Entschließungen zur Förderung der
Chancengleichheit (heute unter dem Begriff Gender Mainstreaming ge-
fasst); diese Richtlinie über die Gleichbehandlung von Männern und
Frauen verpflichtete die Mitgliedstaaten, jedem Individuum ohne An-
sehen des Geschlechts den Zugang zu Berufsberatung und Berufsbil-
dung zu sichern (Amtsblatt 1976a). Damit definierte der Rat auch die
Berufsbildung als wesentliches Instrument für die Schaffung einer ge-
rechteren Gesellschaft.

• Der vierte Aspekt, die Beschäftigung mit Arbeitslosigkeit und Arbeitslo-
sen, nahm seit Anfang der 1980er Jahre in den Entschließungen immer
größeren Raum ein. Insbesondere die Langzeitarbeitslosigkeit wurde
als Problem gesehen, bei dem mit Hilfe der Berufsbildung zumindest
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begrenzt Abhilfe geschaffen werden kann. Ganz generell ging es dabei
um die Frage des Verhältnisses von Arbeitskräftebedarf und Arbeits-
kräfteangebot und die Unterstützung und Entwicklung kleinerer und
mittlerer Unternehmen im Bereich der Berufsbildung.

• Einen weiteren wichtigen Aspekt bei den Beschlüssen des Rates spiel-
ten die neuen Technologien, die spätestens seit Anfang der 1980er Jah-
re in allen gesellschaftlichen Bereichen ihren Siegeszug antraten. In
einer Entschließung aus dem Jahr 1983 betonte der Rat die Rolle der
Berufsbildung bei der Anpassung an den Wandel infolge der neuen
Technologien (Amtsblatt 1983b).

3.2 Gründungsphase der EU-Förderprogramme
im Bildungsbereich

Die vielfältigen Aktivitäten der Europäischen Gemeinschaft auch im Bereich der
Berufsbildung veranlassten den Rat 1983, gewissermaßen Leitlinien für die Be-
rufsbildungspolitik der Gemeinschaft in den 1980er Jahren aufzustellen (Amts-
blatt 1983a). Praktisch verdichten und aktualisieren diese Leitlinien die Grund-
sätze, die zwanzig Jahre zuvor formuliert worden waren. Wesentlicher Inhalt
der Entschließung ist,

• Berufsbildung als Instrument einer aktiven Beschäftigungspolitik zur För-
derung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung sowie der An-
passung an die neuen Arbeitsmarktstrukturen zu definieren,

• Berufsbildung als Mittel zu nutzen, um Jugendlichen eine wirkliche
Vorbereitung auf das Erwerbsleben und ihre Verantwortung als Erwach-
sene zu sichern sowie

• Berufsbildung als Instrument zur Förderung der Chancengleichheit al-
ler Arbeitnehmer beim Zugang zum Arbeitsmarkt einzusetzen.

Der Berufsbildung kam nun – gemessen an der Situation zwanzig Jahre zuvor –
eine strategische Bedeutung für die Realisierung sowohl wirtschaftlicher als auch
sozialer Ziele zu.

Gemeinsam damit wurde jedoch auch eine Veränderung in der Willensbildung
und bei den Rechtsgrundlagen vorgenommen. Während zuvor bei Konstruktion
und Durchführung der gemeinsamen Berufsbildungspolitik eine Selbstverpflich-
tung auf höchster politischer Ebene und Vereinbarungen nicht rechtsverbindli-
cher Art als Grundlage dienten, legte ein neues Abkommen zwischen den Orga-
nen der Europäischen Gemeinschaft fest, dass eine Finanzierung durch die Ge-
meinschaft künftig nur dann möglich sei, wenn ein verbindlicher Rechtsakt auf
der Grundlage des Vertrags diese vorsah. Diese Regelung sollte sich als Fort-
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schritt, aber auch als Problem der Entwicklung der europäischen Berufsbildung
entwickeln. Ihre Einführung brachte eine neue Form von Verbindlichkeit, wel-
che die Mitgliedstaaten in besonderer Weise auf den Plan rief. Unter ihnen vor
allem auch die Bundesrepublik Deutschland, in der die Länder durch die alleini-
ge Vertretung des Bundes in diesen Fragen bei der Europäischen Gemeinschaft
ihre eigene Bildungs- und Kulturhoheit tangiert sahen.

Mit einem Schlag stiegen formale Beschlussakte in ihrer Quantität an. So wur-
den etwa bis Mitte der 1980er Jahre acht „Schlussfolgerungen“ verabschiedet,
danach sechsundzwanzig. Entschließungen gab es bis Mitte der 1980er Jahre in
vierzehn Jahren nur neunzehn, danach (bis Maastricht) in nur sechs Jahren fünf-
unddreißig. Auch die Zahl der „Beschlüsse“ stieg an, bis 1985 waren es vier-
zehn, danach – bis Maastricht – zwanzig. Sie alle befassten sich hauptsächlich
mit Aktionsprogrammen der Europäischen Gemeinschaft auf dem Gebiet der
Berufsbildung und politischen Rahmenkonzepten, die diese einbetteten. In den
Aktionsprogrammen stand jeweils ein bestimmter Aspekt der gemeinsamen Po-
litik der Berufsausbildung: etwa die Anpassung an den technologischen Wandel
(Comett I und II, 1986 und 1989 sowie Eurotecnet 1990), die Unterstützung
Jugendlicher und junger Erwachsener (Petra I und II, 1987 und 1991), die Ver-
besserung der Weiterbildung (Force, 1990), die Förderung der Zusammenarbeit
im Hochschulbereich (Erasmus, 1987), die Vermittlung von Fremdsprachenkennt-
nissen (Lingua, 1990) und die Unterstützung behinderter Menschen (Helios I
und II, 1988 und 1993).

Die Aktionsprogramme definierten klare Formen der Zusammenarbeit innerhalb
der Projekte, einen gemeinsamen Zielrahmen, Netzwerke, Austauschprogram-
me und Forschungsvorhaben. Die Ziele der Programme waren in der Regel breit
politisch gestützt, ihre Realisierung durch die neue Form der Beschlussfassung
abgesichert. Dennoch entstanden größere Konflikte; sie drehten sich weniger
um die einzelnen Inhalte als vielmehr grundsätzlich um die Frage, wie Berufs-
bildung zu definieren sei, und – damit zusammenhängend – welches die Zu-
ständigkeiten der Europäischen Gemeinschaft im Hinblick auf die Politikgestal-
tung auf nationaler Ebene in diesem Bereich sein kann und soll. Die Zahl der
„Kompetenzrügen“ im Bildungs- und Kulturbereich nahm seit 1985 sprunghaft
zu: Waren es zuvor neun in zweiundzwanzig Jahren, so betrug ihre Zahl in den
folgenden sieben Jahren insgesamt achtundvierzig. Allein ein Viertel von ihnen
wurde durch die deutsche Delegation veranlasst.

Die zweite Hälfte der 1980er Jahre ist damit gekennzeichnet durch eine gewisse
Ambivalenz: Zum einen war es dem Rat und der Europäischen Kommission ins-
besondere durch die Urteile des Europäischen Gerichtshofs leichter geworden,
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Aktivitäten im Bildungsbereich zu realisieren. Die Definition des Europäischen
Gerichtshofes, wonach alle Bildungsmaßnahmen, die berufsrelevant sind, auch
in die Zuständigkeit der Europäischen Gemeinschaft fallen, erweiterte deren
Aktionsradius. Auf der Basis dieser Gerichtsurteile und der gemeinsamen Verab-
redungen über verbindliche Programmbeschlüsse ermöglichte es der Art. 128
(EWGV) der Römischen Verträge, weitergehend aktiv zu sein. Die Programme
dieser Jahre sind Ausdruck dieses verstärkten europäischen Engagements im
Bereich der (Berufs-)Bildung, sie legten den Grundstein für die weit reichenden
bildungspolitischen Aktivitäten der 1990er Jahre. Memoranden zu einzelnen
Bildungsbereichen (Hochschulbildung, offener Fernunterricht und „Berufsaus-
bildungspolitik der Gemeinschaft für die neunziger Jahre“), verabschiedet in den
Jahren 1991 und 1992, kennzeichnen, wie weit mittlerweile die gemeinsame
Bildungspolitik vorangeschritten war, auch wenn Bildung nach wie vor kein
definiertes gemeinsames Politikfeld war.

Auf der anderen Seite zeigte die Zunahme der Kompetenzrügen, dass – unbe-
schadet der politischen Übereinstimmung in einzelnen Bereichen – die Frage
der Zuständigkeit der Europäischen Gemeinschaft im Bildungsbereich dringend
geregelt werden musste. Die fehlende Definition von Bildung in den Römischen
Verträgen und die weite Auslegung des Berufsausbildungsbegriffs in den Urtei-
len des Europäischen Gerichtshofs ergaben – verbunden mit der Zunahme ge-
meinschaftlicher bildungspolitischer Aktivitäten – bei vielen Mitgliedstaaten die
Sorge, die Europäische Gemeinschaft ziehe auch den Bildungsbereich als ge-
meinschaftlich zu verantwortenden an sich.

Entsprechend wurde im Vorfeld der Maastrichter Verträge, mit denen 1992 die
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft eigentlich erst zur Europäischen „Union“
wurde, über die künftige Verteilung von Zuständigkeiten im Bildungsbereich in
der Europäischen Union gestritten. Dies jedoch, ohne dass die vielfältigen Akti-
vitäten in Programmen und politischen Erklärungen eingeschränkt worden wä-
ren.

3.3 Maastricht: Bildung wird offiziell Politikfeld

Mit Blick auf die dreißigjährige reale Geschichte einer europäischen Bildungs-
politik markieren die Maastrichter Verträge, die am 1.11.1993 in Kraft traten,
einen bemerkenswerten Fortschritt. Erstmals seit den Römischen Verträgen wur-
de die Bildungspolitik explizit in den Aufgabenkatalog der Europäischen Ge-
meinschaft aufgenommen (Art. 3 Punkt q EGV). Darin heißt es, dass die Ge-
meinschaft einen Beitrag zu einer qualitativ hoch stehenden allgemeinen und
beruflichen Bildung zu leisten habe. Bildung wird damit gewissermaßen „offizi-
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ell“ Teil der Politik in der Europäischen Union. Die entscheidende bildungspoli-
tische Neuerung besteht in zwei Artikeln, die die gemeinschaftlichen Aufgaben
und Tätigkeiten für den Bereich der allgemeinen Bildung (Art. 126 EGV) und der
beruflichen Bildung (Art. 127 EGV) regeln.

Bemerkenswert ist dabei, dass dies nicht nur die bislang bereits im Zusammen-
hang mit dem Arbeits- und Binnenmarkt genannte berufliche Bildung betrifft,
sondern auch die allgemeine Bildung. Die Artikel bauen auf dem erreichten
„Besitzstand“ (acquis communautaire) auf und erheben den Bereich der Bildung
in den Rang eines Politikfelds. Gleichzeitig jedoch, und dies reflektiert die Aus-
einandersetzung über die Berufsbildungspolitik der vorangegangenen dreißig
Jahre, stecken die Artikel auch die Zuständigkeiten der Europäischen Gemein-
schaft auf dem Feld von Bildung (und Kultur) enger ab.

So hat insbesondere das „Subsidiaritätsprinzip“, das in Art. 3b (EGV) der
Maastrichter Verträge über den bisherigen Bereich in der Umweltpolitik hinaus
als allgemeiner Grundsatz verankert wurde, für die Bildungspolitik eine beson-
dere Qualität erhalten. Es wird festgelegt, dass die Europäische Gemeinschaft
nur einen Beitrag zur Bildungspolitik der Mitgliedstaaten leistet, indem sie deren
Zusammenarbeit fördert und ggf. deren Maßnahmen unterstützt und ergänzt (so-
fern diese damit einverstanden sind), andererseits aber Eingriffe in die nationale
Bildungspolitik von vornherein ausgeschlossen sind: Die Gestaltung des Bildungs-
systems und insbesondere der Lehrinhalte liegen ausdrücklich in der Verantwor-
tung der Mitgliedstaaten. Der in den dreißig Jahren zuvor verschiedentlich ange-
strebte Ansatz der „Harmonisierung“ entsprechender Systeme und Regelungen
zwischen den Mitgliedstaaten ist damit von vornherein definitiv ausgeschlossen.

Im Art. 126 (EGV) wird der Anspruch formuliert: „Die Gemeinschaft trägt zur
Entwicklung einer qualitativ hoch stehenden Bildung dadurch bei, dass sie die
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten fördert und die Tätigkeit der
Mitgliedstaaten unter strikter Beachtung der Verantwortung der Mitgliedstaaten
für die Lehrinhalte und die Gestaltung des Bildungssystems sowie der Vielfalt
ihrer Kulturen und Sprachen erforderlichenfalls unterstützt und ergänzt.“ Als Ziele
werden genannt: eine europäische Dimension im Bildungswesen (insbesondere
durch das Erlernen von Sprachen), die Förderung der Mobilität (auch durch die
akademische Anerkennung der Diplome und Studienzeiten), ein Informations-
und Erfahrungsaustausch über gemeinsame Probleme in den Bildungssystemen,
der Ausbau des Jugendaustauschs und des Austauschs sozialpädagogischer Be-
treuer, die Fernlehre und die Kooperation zwischen den Bildungseinrichtungen
generell. Zur Ausfüllung des Art. 126 des Maastrichter Vertrags hat die Europäi-
sche Kommission im September 1993 ein Grünbuch über die europäische Di-
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mension im Bildungswesen angenommen (Europäische Kommission 1993a); in
ihm wird insbesondere auf Ziele wie Chancengleichheit, Verantwortungsbewusst-
sein, Entwicklung der Persönlichkeit, Vorbereitung auf das Erwerbsleben ver-
wiesen, aber auch die Rolle von Werten wie Demokratie, Solidarität und gegen-
seitige Achtung im Sinne von European Citizenship betont. Angeknüpft wurde
auch an die bereits vor Maastricht erfolgten Memoranden. In diesem Grünbuch
wird die Erwachsenenbildung jedoch noch nicht in den Blick genommen.

Im Art. 127 (EGV)  sind die Kompetenzen der Gemeinschaft, verglichen mit dem
Art. 126, umfassender formuliert. Wörtlich heißt es in Art. 127, Absatz 1: „Die
Gemeinschaft führt eine Politik der beruflichen Bildung durch, welche die Maß-
nahmen der Mitgliedstaaten unter strikter Beachtung der Verantwortung der Mit-
gliedstaaten für Inhalt und Gestaltung der beruflichen Bildung unterstützt und
ergänzt“. Es fehlt das Merkmal „erforderlichenfalls“, und es heißt, die Gemein-
schaft „führt eine Politik“, was eine im Gegensatz zum Bereich der allgemeinen
Bildung relativ weite Kompetenzzuweisung darstellt. Eine „Politik der berufli-
chen Bildung“ durchzuführen, wird aber deutlich dadurch eingegrenzt, dass sich
wie bei der allgemeinen Bildung zum einen das Handeln der Gemeinschaft auf
die Unterstützung und Ergänzung von Maßnahmen der Mitgliedstaaten be-
schränkt, zum anderen die Mitgliedstaaten auch weiterhin für die Lehrinhalte
und die Gestaltung der beruflichen Bildung verantwortlich bleiben. Als Ziele
der Gemeinschaft werden in Art. 127 (EGV) anvisiert die Anpassung an den öko-
nomischen und sozialen Wandlungsprozess durch berufliche Bildung und Um-
schulung sowie die Verbesserung der beruflichen Erstausbildung und Weiterbil-
dung zur Erleichterung der beruflichen Eingliederung bzw. Wiedereingliederung
in den Arbeitsmarkt. Darüber hinaus geht es um die Förderung der Mobilität der
Auszubildenden und der Ausbilder sowie um eine enge Verbindung zwischen
schulischer und betrieblicher Berufsbildung. Wie im Art. 126 bezieht sich auch
der Art. 127 auf die Ziele eines allgemeinen Informations- und Erfahrungsaus-
tauschs, einer erhöhten Transparenz und allgemeinen Kooperation.

Die beiden Artikel des Maastrichter Vertrages begründeten im Folgenden die
bildungspolitischen Aktivitäten der Europäischen Union, seit 1997 zusätzlich
unterstützt durch die vertragliche Regelung von Amsterdam, in der in Ergänzung
zu den Artikeln 126 und 127 Bildung insofern als eigenes Politikziel der Europä-
ischen Gemeinschaft gestärkt wird, als in der Präambel folgender Passus steht:
„Entschlossen, durch umfassenden Zugang zur Bildung und durch ständige Wei-
terbildung auf einen möglichst hohen Wissensstand ihrer Völker hinzuwirken“.
Man kann in der Tat sagen, dass Bildung in der Politik der Europäischen Ge-
meinschaft seit den Maastrichter Verträgen einen immer weiter wachsenden Stel-
lenwert erhalten hat.
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Nach Maastricht konzentrierte sich die europäische Politik in Bildungsfragen im
Wesentlichen auf zwei Ebenen: eine Ebene, in der die Bildungspolitik der Euro-
päischen Union mit diskursiven Mitteln „gerahmt“ und weiterentwickelt wird
(diskursive Ebene), und eine Ebene, in der mit Hilfe neuer europäischer Förder-
programme gezielt übergreifende Projekte und Aktivitäten zu Bildungsfragen in
Europa realisiert werden (förderpolitische Ebene).

Auf der diskursiven Ebene sind neben dem o. g. Grünbuch in den ersten Jahren
nach Maastricht insbesondere folgende Dokumente und Aktivitäten von Bedeu-
tung:

• das Weißbuch „Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung – He-
rausforderungen der Gegenwart und Wege ins 21. Jahrhundert“ im Jahr
1993 (Europäische Kommission 1993b),

• das Weißbuch „Lehren und Lernen“: Auf dem Weg zu der kognitiven
Gesellschaft“ aus dem Jahr 1995 (Europäische Kommission 1995),

• Schlussfolgerung des Rates zu einer Strategie für das lebensbegleitende
Lernen von 1996.

Darüber hinaus und in Verbindung damit wurde im Jahr 1996 das „Europäische
Jahr des lebenslangen Lernens“ ausgerufen und wurden – nahezu ohne Unter-
brechung – von Seiten der Mitgliedstaaten, welche die Ratspräsidentschaft hat-
ten, halbjährlich europäische Veranstaltungen zur Weiterbildung und zu lebens-
langem Lernen durchgeführt (die erste von ihnen unter griechischer Ratspräsi-
dentschaft im Juni 1994 in Athen).

Die Dokumente und Aktivitäten der Europäischen Union lassen – bei aller Un-
terschiedlichkeit in Zielen, Reichweiten und Formulierungen – einen Bezug
zueinander und einen Aufbau der Argumentation erkennen, der gegen Ende der
1990er Jahre schlüssig zur Implementation des Konzepts des lebenslangen Ler-
nens führte. Bereits das Weißbuch „Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Beschäf-
tigung“ (Europäische Kommission1993b) legte die wesentlichen inhaltlichen Li-
nien dieser Politik fest, und zwar aus der Analyse der zu lösenden Probleme
heraus. Als Probleme wurden definiert

• ein Mangel an wissenschaftlich-technischen Qualifikationen,
• eine zu große Zahl junger Menschen ohne Grundbildung,
• ein unzureichender Ausbau der Weiterbildung und des Zugangs zur

Weiterbildung,
• die fehlende Existenz eines echten europäischen Qualifikationsmark-

tes sowie
• mangelnde Angebote im Bereich des offenen Unterrichts und der Fern-

lehre.
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Das Weißbuch „Lehren und Lernen“ (Europäische Kommission 1995) knüpfte
daran an und empfahl insbesondere, die Verbesserung der Beschäftigungsfähig-
keit (employability) zum Schwerpunkt der Bildungs- und Berufsbildungspolitik
zu machen. In diesem Kontext wurden flexiblere Ansätze befürwortet, Kenntnis-
se und Kompetenzen anzuerkennen, Schlüsselkompetenzen zu erwerben und
die Mobilität im Bereich der Ausbildung zu erhöhen.

Die Diskussion im Zuge des Europäischen Jahres für das lebenslange Lernen
1996 wurde vom Ministerrat mit Ablauf des Jahres zu „Schlussfolgerungen“ zu-
sammengefasst. Sie bezogen sich zudem auf die beiden vorliegenden Weißbü-
cher und die dort enthaltenen Mängelanalysen und inhaltlichen Zielsetzungen.
In den „Schlussfolgerungen“ verständigt sich der Ministerrat auf Entwicklungs-
felder in der europäischen Bildungspolitik, die zugleich – wie der Titel des Do-
kuments auch heißt – strategische Positionen für ein lebenslanges Lernen defi-
nieren. Diese Entwicklungsfelder sind:

• Herausforderungen an das Schulwesen,
• wirtschaftliche und gesellschaftspolitische Relevanz von Bildung,
• allgemeine und berufliche Fort- und Weiterbildung,
• Übergänge und Verbindungen zwischen allgemeiner Bildung und Be-

rufsausbildung,
• Zugang zur Bildung, Bescheinigung und Anrechnung von Kompeten-

zen sowie
• Lehrer, Ausbilder und Lehrkräfte in der Weiterbildung.

Auf der förderpolitischen Ebene baute die Europäische Union ihre Aktivitäten
weiter aus. Entsprechend der beiden Art. 126 und 127 (EGV) in den Maastrichter
Verträgen wurden die laufenden, seit Mitte der 1980er Jahre begonnenen Bil-
dungsprogramme 1994/1995 in zwei große Programme überführt, die teilweise
den Charakter von „Sammelbecken“ für die laufenden Programme hatten: Das
Programm „Leonardo“ und das Programm „Sokrates“. Bildungsrelevante Förde-
rungen und Projekte neben diesen beiden Programmen gab es in nennenswer-
tem Umfang seitdem nur noch im Europäischen Sozialfonds (ESF), indem bezo-
gen auf regionale Strukturen und deren Wirtschaftsförderung auch entsprechen-
de Bildungsprojekte berücksichtigt werden können.

Das Leonardo-Programm sollte auf den Stärken der vorangegangenen Aktions-
programme aufbauen, dabei aber auch einen stärkeren Akzent auf das lebens-
lange Lernen legen. In der ersten Phase war das Leonardo-Programm sehr breit
angelegt und wurde als ineffizient und diffus empfunden. Es wies in der ersten
Phase von 1994 bis 1999 neunzehn Ziele auf, war in vier Teilbereiche unterglie-
dert und sah zweiundzwanzig Maßnahmen vor. Diese große Komplexität ent-
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stand durch die Versuche, die Interessen der einzelnen Mitgliedstaaten möglichst
weitgehend zu berücksichtigen, minderte aber die Effektivität des Leonardo-Pro-
gramms. Hinzu kam eine auch administrativ höchst komplexe Struktur mit Nati-
onalen Agenturen unterschiedlichster Art und dezentralen und zentralen Ent-
scheidungskompetenzen, so dass nach Ablauf einer ersten Phase das Leonardo-
Programm vielfältige Kritik einstecken musste.

Dennoch setzte das Leonardo-Programm wichtige Akzente; so wurde die Tren-
nung von beruflicher Erstausbildung und beruflicher Weiterbildung in vielen
Projekten zwar noch behalten, aber doch bereits ansatzweise in Richtung auf
eine lebenslange Bildungsstrategie transzendiert. Innovative Methoden der Lehr-
planung und der Kombination von betrieblicher Ausbildung und außerbetriebli-
chen allgemeinen Bildungsinhalten waren Gegenstand der ersten Phase des Le-
onardo-Programms. 1999 folgte auf das Leonardo-Programm der ersten Welle
ein „Leonardo II-Programm“ (2000–2006), das übersichtlicher ist als sein Vor-
gänger und zudem besser ausgestattet. Neben drei Programmzielen sieht es fünf
Maßnahmen vor, die im Rahmen von Projekten kombiniert werden können.

Etwas geringer ausgestattet und nicht weniger unübersichtlich als das Leonardo-
Programm startete 1994/1995 das Sokrates-Programm, in dem die eher allge-
mein bildenden Vorläufer versammelt wurden wie Erasmus, Lingua und Jugend
für Europa. Das Sokrates-Programm hatte im Wesentlichen das Ziel, die Idee der
European Citizenship zu unterstützen und die allgemeine Bildung mit dem Ziel
der Mobilität und der Grundbildung zu erhöhen. In den ersten Jahren gelang es
in diesem Programm, zuvor völlig unverbunden nebeneinander existierende In-
stitutionen, Personen und Strukturen der allgemeinen Bildung auf europäischer
Ebene zusammenzubringen. Insbesondere die Regel für Projekte, unterschiedli-
che Partner aus mindestens drei europäischen Mitgliedstaaten zu versammeln,
führte zu einer breiten Steigerung der europäischen Kooperationen.

Auch das Sokrates-Programm erhielt als „Sokrates II-Programm“ (2000-2006)
eine Fortsetzung, in der Fehler und Probleme der ersten Welle vermieden wer-
den sollten. Auch hier wurden die Ziele eingeengt und die Verfahren verein-
facht, die Mittel für einzelne Projekte erhöht und der administrative Aufwand
vermindert. Das zweite Sokrates-Programm konzentriert sich – neben innovati-
ven Lehr-Lern-Projekten – insbesondere auf den europäischen Austausch, den
Aufbau von Partnerschaften und Netzwerken sowie auf die Förderung eigen-
ständiger europäischer Organisationen der allgemeinen Bildung.

Beide Programme, Leonardo und Sokrates, haben die europäische Bildungspoli-
tik weiterentwickelt und verändert. Durch ihre strukturelle Trennung in berufli-
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che (Leonardo) und allgemeine (Sokrates) Bildung haben sie jedoch bislang auch
die Trennung dieser beiden Bildungsansätze bestärkt, obwohl im Konzept des
lebenslangen Lernens genau deren Integration Ziel ist. Auch haben beide Pro-
gramme zwar bemerkenswerte Ergebnisse, Produkte und Erfahrungen erzeugt,
zeigen jedoch eine große Schwäche bei der Dissemination ihrer Produkte und
der Transparenz ihrer Strukturen und Ergebnisse. Und schließlich lenken die
unstrittigen Erfolge der beiden Programme ein wenig davon ab, dass sie weniger
beitragen zu einer zunehmenden Harmonisierung der Bildungspolitik auf euro-
päischer Ebene als vielmehr zu einem Politikfeld per se werden. Beide Program-
me neigen dazu, nicht so sehr Instrument zur Durchsetzung einer Politik zu sein,
die gemeinsam ausgehandelt und festgelegt ist, sondern selbst Politik zu sein.
Damit liefern sie auch noch nicht das, was im Maastrichter Konzept angedacht
und im politischen Willen der entsprechenden Entschließungen auf europäi-
scher Ebene liegt: einen kohärenten Bezugsrahmen für eine gemeinsame euro-
päische Bildungspolitik.

Es scheint, dass in einer kommenden, ab 2006 beginnenden dritten Phase einige
der nach wie vor bestehenden Probleme der Programme behoben werden. So
sollen die beiden Programme Leonardo und Sokrates in ein einheitliches Pro-
gramm zusammengeführt und ihre Durchführungsbestimmungen deutlich ver-
einfacht werden. Auch sollen die Mittel noch weiter erhöht und die Ziele präzi-
siert werden. Dies jedoch ist Frage einer Perspektive, die im nunmehr noch wei-
ter gewachsenen Europa im Aushandlungsprozess von 25 Mitgliedstaaten definiert
werden muss.
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4. Rechtliche Grundlagen

Die Entscheidungs- und Handlungsermächtigungen der EU im Bereich der Bil-
dungspolitik basieren auf folgenden Rechtsgrundlagen:

• auf dem gemeinschaftlichen Primärrecht,
• auf dem gemeinschaftlichen Sekundärrecht,
• auf der Rechtsinterpretation des Europäischen Gerichtshofs im Zuge

seiner Rechtsprechung.

4.1 Gemeinschaftliches Primärrecht

Das gemeinschaftliche Primärrecht ist das unmittelbar von den Mitgliedstaaten
geschaffene Recht, das sich aus den Gründungsverträgen der drei ursprünglich
getrennten Europäischen Gemeinschaften (EGKS, EWG, EAG) und den im Laufe
der Jahre beschlossenen Beitritts- und Änderungsverträgen ergibt. Zu den wich-
tigsten Änderungsverträgen zählen die Einheitliche Europäische Akte von 1986
und die Maastrichter Verträge von 1992 über die Gründung der Europäischen
Gemeinschaft (EGV) sowie parallel dazu über die Gründung der Europäischen
Union (EUV). In seiner gegenwärtigen Fassung, dem Amsterdamer Vertrag von
1997, stellt das gemeinschaftliche Primärrecht das Kernstück der Gemeinschafts-
rechtsordnung dar. Anders als bei zwischenstaatlichen Verträgen haben die Mit-
gliedstaaten durch die Ratifizierung dieser europäischen Verträge Teile ihrer na-
tionalen Souveränität an die supranationale Europäische Gemeinschaft abgetre-
ten. Das Recht der EU bricht nationales Recht. Dieser Grundsatz wurde vom
Bundesverfassungsgericht für die Bundesrepublik in einem Urteil vom 22.10.1986
bestätigt.

Mit dem 1993 in Kraft getretenen Maastrichter Vertrag wurde das Subsidiaritäts-
prinzip für den Bildungsbereich eingeführt. Es besteht in dem heute geltenden
Amsterdamer Vertrag weiter fort (Art. 5 EGV). Nach dem Prinzip der Subsidiari-
tät darf die Gemeinschaft in den Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche
Zuständigkeit fallen, nur dann rechtssetzend eingreifen, wenn zwei Bedingun-
gen erfüllt sind. Erstens: Die Ziele der Gemeinschaft können durch Maßnahmen
der Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene nicht ausreichend erfüllt werden, und
zweitens: die Ziele können wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkung besser auf
der Ebene der Gemeinschaft verwirklicht werden. Entscheidend ist, dass diese
Voraussetzungen nicht alternativ gelten, sondern gleichzeitig gegeben sein müs-
sen. Das Subsidiaritätsprinzip soll dazu beitragen, dass einerseits ein Problem so
dezentral und so bürgernah wie möglich gelöst wird, andererseits eine Lösung
auf zentraler EU-Ebene dort möglich ist, wo Effizienzgründe dies verlangen.
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Auf Grund des Subsidiaritätsprinzips ist die Gemeinschaft gehalten, die Ver-
antwortung der Mitgliedstaaten für die Inhalte und die Gestaltung der einzel-
nen nationalen Bildungssysteme und der nationalen beruflichen Bildung strikt
zu beachten. Darüber hinaus ist es der Gemeinschaft untersagt, zur Erreichung
der gemeinschaftlichen Ziele im Bildungsbereich die Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften der Mitgliedstaaten zu harmonisieren. Fazit: Die Regelungen seit
dem Maastrichter Vertrag gestehen der Gemeinschaft explizit Befugnisse für
den Bildungsbereich zu, setzen ihnen gleichzeitig aber auch eindeutige Gren-
zen. Die Gemeinschaft hat insofern einen subsidiären Bildungsauftrag zu erfül-
len.

In dem 1999 in Kraft getretenen Vertrag von Amsterdam, der keine Neufassung
der Verträge von Maastricht darstellt, sondern diesen lediglich in Teilen ändert
und ergänzt, ist die Bildungspolitik als Aufgabenfeld der Europäischen Gemein-
schaft bestätigt (nunmehr Art. 3 Punkt q EGV) und die bildungspolitischen Be-
stimmungen der Art. 126 und 127 (EGV) des Maastrichter Vertrags fast wort-
gleich in den derzeit geltenden Art. 149 und Art. 150 (EGV) übernommen wor-
den. In beiden Verträgen ist ein verändertes Verfahren aufgenommen, mit dem
auf Gemeinschaftsebene für den Bildungsbereich Entscheidungen getroffen wer-
den. Alle auf Art. 149 (ex-Art. 126) und Art. 150 (ex-Art. 127) gestützten Erlässe
für Maßnahmen unterliegen nunmehr dem Mitentscheidungsverfahren nach
Art. 251 (EGV), das die Rolle des Europäischen Parlaments stärkt. Während das
Europäische Parlament in früheren Verträgen bei der Rechtssetzung im Bildungs-
bereich lediglich angehört werden musste, ist es nunmehr dem Ministerrat gleich-
gestellt: Beschlüsse, die den Bereich der Bildung betreffen, werden von Minis-
terrat und Europäischem Parlament gemeinsam verabschiedet. Ein Unterschied
zwischen dem Amsterdamer und dem Maastrichter Vertrag besteht darin, dass
Bildung als eigenes Politikfeld der EU im Amsterdamer Vertrag durch die Auf-
nahme in die Präambel nochmals gestärkt wird.

4.1.1  EU-Kompetenzen im Bereich der allgemeinen Bildung
Mit dem Art. 149 (EGV) hat die Europäische Gemeinschaft im Bereich der allge-
meinen Bildung, zu der neben der Schule (Vorschul-, Primarschul- und Sekun-
darschulbereich) auch die Hochschule gezählt wird, seit dem Maastrichter Ver-
trag eine eindeutige, im gemeinschaftlichen Primärrecht verankerte Kompetenz
erhalten. Die der Gemeinschaft in diesem Bereich eingeräumten Gestaltungs-
rechte sind aber darauf beschränkt, die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten zu
fördern sowie die Tätigkeiten der Mitgliedstaaten erforderlichenfalls zu unter-
stützen und zu ergänzen. Die Mitgliedstaaten bleiben aber auch weiterhin in
vollem Umfang für die Gestaltung ihrer Bildungssysteme sowie für die dort ver-
mittelten Lehrinhalte verantwortlich.
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4. Rechtliche Grundlagen

Betrachtet man die Ziele der allgemeinen Bildung (Amsterdamer und Maastrich-
ter Vertrag sind hier wortgleich) genauer, geht es der Bildungspolitik der Ge-
meinschaft nicht nur um grenzüberschreitende Mobilität und Zusammenarbeit
(Absatz 2, Spiegelstrich 2, 3, 4, 5). Sie greift auch einen Bildungsinhalt auf (euro-
päische Dimension) und bezieht sich auf eine Bildungsmethode (Fernlehre). Die
Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten sollen die Zusammenarbeit mit dritten
Ländern und den für den Bildungsbereich zuständigen Institutionen, insbeson-
dere dem Europarat, fördern (Absatz 3). Angesichts der allgemeinen Kompe-
tenzbeschränkung der Gemeinschaft gegenüber den Mitgliedstaaten, der im
Art. 149 (EGV) zum Ausdruck kommt, besteht das Handlungsfeld der Gemein-
schaft im internationalen Bereich vorwiegend darin, die auswärtige Bildungspo-
litik der Mitgliedstaaten zu fördern.

Um die Ziele zu erreichen, stehen der Gemeinschaft im Bereich der allgemei-
nen Bildung als Handlungsinstrumente „Fördermaßnahmen“ und „Empfehlun-
gen“ zur Verfügung (Absatz 4). Auf Vorschlag der Kommission kann der Rat
der EU-Bildungs- und Erziehungsminister gemäß des Mitentscheidungsverfah-
rensund nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie des Aus-
schusses der Regionen Fördermaßnahmen erlassen. Maßnahmen dieser Art
sind darauf beschränkt, den Mitgliedstaaten bei der Gestaltung von Bildungs-
politik Modelle anzubieten sowie entsprechende Anreize zu geben, diese im
eigenen Land umzusetzen. Verpflichtende Elemente sind nur bei Verfahrens-
fragen (so z. B. bei der Verteilung der Gelder) erlaubt, inhaltliche Vorgaben
dürfen den Mitgliedstaaten nicht gemacht werden. Neben dem Erlass von För-
dermaßnahmen ist der Rat darüber hinaus berechtigt, auf Vorschlag der Kom-
mission mit qualifizierter Mehrheit Empfehlungen auszusprechen, um auf die
Umsetzung der in Art. 149 aufgelisteten Ziele hinzuwirken. Empfehlungen sind
für die Mitgliedstaaten jedoch nicht verbindlich. Das wesentliche Element zur
Gestaltung der gemeinschaftlichen Bildungspolitik im Bereich der allgemeinen
Bildung sind damit von der Gemeinschaft finanzierte Förderprogramme (So-
krates).

4.1.2  EU-Kompetenzen im Bereich der beruflichen Bildung
In Art. 150 (EGV) wird die Zuständigkeit der Gemeinschaft für den Bereich der
beruflichen Bildung geregelt, in dem die EG schon vor dem Maastrichter Vertrag
auf der Grundlage des Art. 128 (EWGV) der Römischen Verträge und der damit
verbundenen Beschlüsse und Rechtsprechung aktiv geworden ist. Die Kompe-
tenzen der Gemeinschaft werden unter Beachtung der grundsätzlichen Zustän-
digkeit der Mitgliedstaaten jedoch umfassender als im Bereich der allgemeinen
Bildung gefasst.
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Inhaltlich liegt der Schwerpunkt bei der Sozial- und der Beschäftigungspolitik.
Während nur eines der Ziele explizit die Förderung der Zusammenarbeit der
Mitgliedstaaten im Auge hat (Absatz 2), erweckt der Wortlaut der anderen Ziele
den Eindruck, als könne die Gemeinschaft eine eigenständige Politik führen (hier
sind die Formulierungen des Maastrichter Vertrags und des Amsterdamer Ver-
trags ebenfalls wortgleich). Diese Formulierungen dürfen jedoch nicht darüber
hinweg täuschen, dass auch bei Art. 150 die grundsätzliche Kompetenz im Be-
reich der Berufsbildungspolitik bei den Mitgliedstaaten verbleibt. Absatz 3 über
die internationale Dimension entspricht im Wortlaut dem des Art. 149.

Was die Handlungsinstrumente angeht (Absatz 4), ist die Gemeinschaft im Bereich
der beruflichen Bildung im Vergleich zum Bereich der allgemeinen Bildung mit
wirkungsvolleren Entscheidungs- und Gestaltungsrechten ausgestattet. Die Ge-
meinschaft ist nicht nur auf Fördermaßnahmen beschränkt, sondern sie ist ermäch-
tigt, Maßnahmen zu erlassen. Ebenso wie im Bereich der allgemeinen Bildung sind
aber die Handlungsinstrumente durch das Verbot, die Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften der Mitgliedstaaten zu harmonisieren, deutlich eingeschränkt. Die
Gemeinschaft beschränkt sich daher auch im Bereich der beruflichen Bildung im
Großen und Ganzen auf von ihr finanzierte Förderprogramme (Leonardo).

Das Konzept beider Artikel besteht darin, einerseits den Bildungsbereich in den
Aufgabenkatalog der Gemeinschaft aufzunehmen und somit deren bildungspo-
litischen Aktivitäten eine rechtliche Grundlage zu geben, andererseits aber klar
zu stellen, dass die Verantwortung für die Ausgestaltung der Bildungspolitik grund-
sätzlich bei den Mitgliedstaaten belassen wird und die Aufgabe der Gemein-
schaft auf eine Förderung, Unterstützung und Ergänzung unter Ausschluss jegli-
cher Harmonisierung zu beschränken. Rechtlich setzen das ausdrückliche Har-
monisierungsverbot und die grundsätzlich bei den Mitgliedstaaten verbleibende
Kompetenz dem Tätigkeitsfeld der Gemeinschaft im Bildungsbereich somit enge
Grenzen; z. B. sind spezielle EU-Richtlinien und Verordnungen für den Bildungs-
bereich damit ausgeschlossen.

4.1.3  Sonstiges relevantes Primärrecht
Neben diesen beiden Artikeln, die explizit den Bereich der Bildung ansprechen,
dürfen die Vertragsbestimmungen nicht vergessen werden, die primär nicht bil-
dungspolitisch, sondern wirtschafts- und sozialpolitisch motiviert sind, aber den-
noch Auswirkung auf den Bildungsbereich haben. Dazu gehören Vertragsbe-
stimmungen hinsichtlich

• der Freizügigkeit von Arbeitnehmern (unter Titel III „Die Freizügigkeit,
der freie Dienstleistungs- und Kapitalverkehr“ Art. 39-42 EGV): Arbeit-
nehmern aus den Mitgliedstaaten der EU wird gewährleistet, sich um
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alle Stellen innerhalb der EU zu bewerben und sich in einem anderen
Mitgliedstaat zur Berufsausübung aufzuhalten. Hieraus leitet sich das
Recht der Arbeitnehmer sowie ihrer Kinder auf Zugang zu allgemein-
und berufsbildenden Schulen und Umschulungszentren ab (die Rege-
lung findet keine Anwendung auf die Beschäftigten in der öffentlichen
Verwaltung).

• der Niederlassungsfreiheit (Art. 43-48 EGV): Jeder EU-Bürger hat das
Recht, in einem anderen EU-Mitgliedstaat eine selbstständige Erwerbs-
tätigkeit auszuüben sowie ein Unternehmen zu gründen und zu leiten.
Auf diese Artikel (insbesondere Art. 47) gründen die EU-Richtlinien zur
gegenseitigen Anerkennung von Diplomen, Prüfungen und sonstigen
Befähigungsnachweisen.

• der Dienstleistungsfreiheit (Art. 49–55 EGV): Für den Weiterbildungs-
bereich sind diese Artikel insofern relevant, als kommerzielle Anbieter
von Weiterbildung das Recht haben, Weiterbildung als Dienstleistung
in allen Mitgliedstaaten der EU anzubieten.

• des Diskriminierungsverbots (Art. 12 EGV): Den Mitgliedstaaten ist es
untersagt, Diskriminierung von EU-Bürgern aus Gründen der Staatsan-
gehörigkeit vorzunehmen. Bildungsrelevante Urteile des EuGH aus den
1980er Jahren nehmen auf diesen Artikel Bezug, u. a. das Gravier-Ur-
teil (1985), das allen EU-Studierenden den Zugang zu Hochschulen
anderer Mitgliedstaaten eröffnet.

• der Gründung des Europäischen Sozialfonds (Titel „Sozialpolitik, all-
gemeine und berufliche Bildung und Jugend“, Kapitel 2, Art. 146 EGV):
Für den Bereich Weiterbildung ist dies insofern relevant, als nicht uner-
hebliche finanzielle Mittel bereitgestellt werden, um innerhalb der EU
die berufliche Verwendbarkeit und Mobilität von Arbeitnehmern zu
fördern sowie die Anpassung an die industriellen Wandlungsprozesse
und an Veränderungen der Produktionssysteme insbesondere durch
berufliche Bildung und Umschulung zu erreichen.

4.2 Gemeinschaftliches Sekundärrecht

Mit dem gemeinschaftlichen Sekundärrecht wird das gemeinschaftliche Primär-
recht verwirklicht und vervollständigt. Es besteht aus Erlässen der EU-Gemein-
schaftsorgane, die unterschiedliche Tragweite für die Mitgliedstaaten haben.

4.2.1  Beschlüsse über die gemeinschaftlichen Bildungsprogramme
Im gemeinschaftlichen Sekundärrecht waren und sind die Beschlüsse zu den
gemeinschaftlichen Förderprogrammen im Bildungswesen ein wichtiges Element
der europäischen Bildungspolitik. Sie basieren auf einem oder mehreren Arti-
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keln des jeweils gültigen Primärrechts. Die Rechtskraft dieser Beschlüsse ist durch
die Laufzeit der Programme von vornherein begrenzt.

Die drei Programme Leonardo, Sokrates und das Mobilitätsprogramm „Jugend
für Europa“ wurden nach dem Inkrafttreten des Maastrichter Vertrags rechtskräf-
tig und fußen auf den neuen Rechtsgrundlagen des EGV: Leonardo auf Art. 127,
da es rein auf den beruflichen Bereich ausgerichtet ist; Sokrates auf Grund seiner
sowohl allgemeinbildenden als auch berufsbildenden Zielsetzung auf Art 126
und Art. 127; „Jugend für Europa“ auf Art. 126, da es keinen Bezug zur berufli-
chen Bildung aufweist. Seit dem Inkrafttreten des Amsterdamer Vertrags basie-
ren die Fortschreibungen dieser Programme auf den Art. 149 bzw. Art. 150 (EGV).
Der Beschluss über die zweite Phase des Sokrates-Programms wurde vom Euro-
päischen Parlament und dem Rat am 24.01.2000 gefasst (Amtsblatt 2000), der
über die zweite Phase des Leonardo-Programms vom Rat am 26.04.1999 (Amts-
blatt 1999b).

4.2.2  Beschlüsse mit Bildungsbezug
Auch wenn mit den Art. 126 (jetzt Art. 149 EGV) und 127 (jetzt Art. 150 EGV)
ein neues Fundament für das gemeinschaftliche Handeln im Bildungswesen ge-
legt wurde, bleiben die wichtigen bildungspolitischen Beschlüsse aus den 1970er
und 1980er Jahren, die primär wirtschaftspolitisch motiviert waren (Schaffung
eines gemeinsamen Binnenmarktes) und auf wirtschaftspolitischen Handlungs-
ermächtigungen der Gemeinschaft beruhten, auch weiterhin rechtsgültig. Hin-
ter den bisher von der Gemeinschaft erreichten Rechtsstand des sekundären
Gemeinschaftsrechts (acquis communautaire) wird nicht zurückgegangen.

Verordnung Nr. 1612/68/EWG des Rates vom 15. Oktober 1968 (Amtsblatt 1968):
Die auf Art. 49 (EWGV) basierende Verordnung dient dazu, die grenzüberschrei-
tende Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Gemeinschaft herzustellen,
was das Recht auf Inländergleichbehandlung impliziert. Durch die Verordnung
wurde festgelegt, dass aus einem Mitgliedstaat der EG stammende Migrant/inn/
en das Recht haben, dieselben sozialen Vergünstigungen in Anspruch zu neh-
men wie die inländischen Arbeitnehmer. Für den Bildungsbereich ist diese Ver-
ordnung insofern relevant, als die Migrant/inn/en dadurch berechtigt sind, unter
den gleichen Voraussetzungen wie ihre einheimischen Kollegen Berufsschulen
zu besuchen und an Umschulungsmaßnahmen teilzunehmen. Für die Angehö-
rigen der Migrant/inn/en gilt dasselbe in Bezug auf die Teilnahme am allgemein-
bildenden Unterricht sowie an der Lehrlings- und Berufsausbildung. Entschei-
dend ist, dass diese EU-Verordnung Ausbildungsrechte für Migrant/inn/en und
ihre Angehörigen begründet, die sie gegenüber ihrem Gastland einklagen kön-
nen. Die Verordnung schreibt darüber hinaus die Durchführung sozialpolitischer
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Maßnahmen vor, die für die Gleichberechtigung und soziale Integration der
Migrant/inn/en erforderlich sind. Diese Art von Maßnahmen tasten die bildungs-
politische Entscheidungs- und Gestaltungsfreiheit der Mitgliedstaaten jedoch nicht
substanziell an. Die Mitgliedstaaten legen auch weiterhin die Bildungsziele und
-inhalte ihrer Bildungssysteme selbstständig fest und setzen sie eigenverantwort-
lich um. Sie werden jedoch durch die Verordnung verpflichtet, erhebliche orga-
nisatorische Mitwirkungspflichten zu erfüllen, um die Gleichberechtigung im
Bildungswesen faktisch zu gewährleisten.

Richtlinie Nr. 77/486/EWG des Rates vom 25. Juli 1977 (Amtsblatt 1977): Der
Rat weist mit dieser ebenfalls auf Art. 49 (EWGV) basierenden Richtlinie darauf
hin, dass die Kinder von Migrant/inn/en im Bildungssystem besonders gefördert
werden müssen, damit sie im Aufnahmestaat besser integriert werden können,
zugleich aber auch eine Reintegration in ihrem Heimatstaat leichter möglich ist.
Die Aufnahmestaaten müssen für diese Kinder seitdem zum einen einen kosten-
losen speziellen Sprachunterricht in der Amtsprache anbieten, zum anderen ei-
nen Unterricht in der Muttersprache der Kinder und in Landeskunde ihres Hei-
matstaates.

Diplomanerkennungsrichtlinien des Rates: Um die Personenfreizügigkeit zu ge-
währleisten, mussten berufsqualifizierende Diplome oder sonstige berufliche
Befähigungsnachweise in allen Mitgliedstaaten der EG als ausreichende Berufs-
befähigung gegenseitig anerkannt werden. Zu Beginn galt bei diesen auf Art. 57
(EWGV) basierenden Richtlinien das Prinzip, die Ausbildungsbedingungen für
einzelne Berufsgruppen zunächst zu harmonisieren und die Abschlüsse anschlie-
ßend gegenseitig anzuerkennen. Die Verhandlungen erwiesen sich jedoch als
äußerst langwierig und schwerfällig. Das lag zum einen an der Schwierigkeit,
aufgrund der unterschiedlichen historischen Entwicklungen und unterschiedli-
chen Inhalte der Berufsbilder auf einen gemeinsamen Nenner hinsichtlich Aus-
bildungsinhalt und -dauer zu gelangen. Zum anderen stellt der Versuch einer
Mindestharmonisierung der Ausbildungsbedingungen einen Eingriff in die nati-
onale Kompetenz der Mitgliedstaaten zur Ausgestaltung ihrer Ausbildungssyste-
me dar. Dennoch konnten zwischen 1975 und 1985 z. B. für die Berufe des
Gesundheitswesens Anerkennungsrichtlinien verabschiedet werden, die mit ei-
ner Koordinierung der Ausbildungsinhalte verbunden war, nämlich für Allge-
meinärzte (1975), Krankenschwestern und Krankenpfleger (1977), Zahnärzte
(1978), Tierärzte (1978), Hebammen (1980) und Apotheker (1985). Die Aner-
kennung erfolgt hier automatisch und im Voraus, d. h. der Bewerber muss sich
keinem Anerkennungsverfahren unterziehen. Im Hinblick auf die Einheitliche
Europäische Akte wurde mit zwei Richtlinien aus dem Jahre 1988 (Amtsblatt
1989) und 1992 (Amtsblatt 1992, siehe auch Amtsblatt 1999d) das schwerfällige
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Prinzip der „Koordinierung vor Anerkennung“ durch das Prinzip des „gegensei-
tigen Vertrauens“ ersetzt. Dieses besagt, dass die Mitgliedstaaten im gegenseiti-
gen Vertrauen berufsqualifizierende Bildungsabschlüsse und berufliche Qualifi-
kationsnachweise, die in anderen Staaten der EG erworben wurden, auch für
den jeweils eigenen Arbeitsmarkt zunächst einmal akzeptieren, ohne dass glei-
che Ausbildungsbedingungen vorliegen müssen. Dieses allgemeine System der
Anerkennung, das für Ingenieure, medizinisches Hilfspersonal, Wirtschaftsprü-
fer, Steuerberater, Rechtsanwälte sowie Berufe im Bereich Handel, Gewerbe,
Handwerk und der Land- und Forstwirtschaft gilt, garantiert jedoch nicht die
automatische Anerkennung. Die Behörden des Aufnahmestaates überprüfen viel-
mehr individuell die vorgelegten Diplome auf ihre Gleichwertigkeit mit den na-
tionalen Ausbildungserfordernissen und schreiben ggf. Ausgleichsmaßnahmen
vor, wie z. B. den Nachweis einer bestimmten Praxiszeit, die Absolvierung eines
Anpassungslehrgangs oder das Ablegen einer Eignungsprüfung. Erst danach darf
die Berufsbezeichnung des Aufnahmestaats geführt werden. Derzeit sind mehr
als ein Dutzend unterschiedlicher Anerkennungsrichtlinien in Kraft. Diese sol-
len in einem einheitlichen Text zusammengefasst werden (Europäische Kommis-
sion 2002e).

4.3 Bildungsrelevante Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofs

Speziell für den Bereich der Bildung gibt es bislang keine Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofs (EuGH), da Bildung rechtlich bis zum Maastrichter
Vertrag nicht zum Aufgabenfeld der Gemeinschaft gehörte. Dennoch gibt es
Urteile des EuGH (bisher etwa dreißig), die den Bildungsbereich tangieren: Sie
beziehen sich vorwiegend auf Fragen des Binnenmarkts, haben aber insofern
einen Bezug zum Bildungsbereich, als es dabei um die Gewährleistung gleicher
Ausbildungsrechte von EU-Bürgern und deren gleichberechtigtem Anspruch auf
staatliche Sozialleistungen in anderen Mitgliedstaaten geht.

Casagrande-Urteil (1974): Kindern von aus der EG stammenden Migrant/inn/en
müssen nicht nur gleiche Zugangsbedingungen zum Unterricht garantiert, son-
dern für sie müssen auch Maßnahmen getroffen werden, die die Teilnahme am
Unterricht erleichtern sollen. Die Vergünstigungen, welche die Rechtsvorschrif-
ten des Gastlandes für die Ausbildungsförderung vorsehen, stehen für Migran-
tenkinder zu den gleichen Bedingungen offen wie Inländern in gleicher Lage.

Gravier-Urteil (1985): Bis zu diesem Urteil diente die Gewährleistung gleicher
Rechte im Bildungswesen anderer Mitgliedstaaten allein dem Ziel, die zum
Zwecke der beruflichen Erwerbstätigkeit garantierte Personenfreizügigkeit auch
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bildungspolitisch abzusichern. Die Beschlüsse der Gemeinschaft zur Gewähr-
leistung gleicher Bildungsrechte bezogen sich daher auch nur auf Migrant/inn/
en und ihre Kinder. Das Gravier-Urteil begründete demgegenüber ein eigenes
Bildungsrecht, das allen Bürgern der EG zusteht, unabhängig von ihrem berufli-
chen Status oder dem ihrer Angehörigen. Das Recht auf Gleichbehandlung mit
Inländern wandelt sich hier zu einem eigenständigen Ausbildungsrecht (bezo-
gen auf Schule, Berufsschule, Hochschule), das nicht mehr nur für Arbeitnehmer
und deren Kinder besteht, sondern für alle gilt, die zum Zweck des Erwerbs einer
Qualifikation in einen anderen Mitgliedstaat gehen.

Lair-Urteil (1988): Sollte ein Mitgliedstaat seinen Staatsangehörigen eine beson-
dere Förderung gewähren, die dazu dient, Einschreibe- oder Studiengebühren
für den Zugang zum Unterricht abzudecken, so haben auch Angehörige eines
anderen Mitgliedstaates einen Anspruch auf diese Fördermittel. Einen Anspruch
auf Förderleistungen zur Deckung des Lebensunterhalts während der Ausbil-
dung haben EU-Ausländer im Gastland dagegen nicht.

ERASMUS-Urteil (1989): Bei diesem Rechtsstreit zwischen Kommission und Rat
ging es um mehrere Fragen: Strittig war, ob der für die Berufsbildung relevante
Artikel der Römischen Verträge (Art. 128 EWG) lediglich eine unverbindliche
Vorschrift mit programmatischem Charakter ist oder die Gemeinschaft ermäch-
tigt, eigene Aktionsprogramme im Bildungsbereich durchzuführen. Strittig war
weiter, welche Mehrheiten im Rat notwendig sind, um Entscheidungen im Bil-
dungsbereich zu treffen. Vor allem aber ging es darum, zu klären, ob Hoch-
schulstudien zur „Berufsausbildung“ zählen und die Gemeinschaft damit auf
der Grundlage von Art. 128 (EWGV) über Handlungsermächtigungen in diesem
Bereich verfügt. Im Urteil wurde der Begriff der Berufsausbildung sehr weit ge-
fasst und auch Universitätsstudien darin eingeschlossen. Die Gemeinschaft hat-
te damit das Recht, Beschlüsse für ihr auf die Hochschule ausgerichtetes Akti-
onsprogramm Erasmus zu erlassen und den Mitgliedstaaten entsprechende Mit-
wirkungspflichten bei der Umsetzung dieses Förderprogramms aufzuerlegen.

Mit seinen „europafreundlichen“ Urteilen hat der EuGH dabei der Gemeinschafts-
ebene immer wieder Kompetenzen zugewiesen, die sich aus dem Wortlaut der
Römischen Verträge (EWGV) nicht zwangsläufig ergeben. Er ist dadurch auch in
einem für die Bildung relevanten Bereich gestaltend tätig geworden.
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5.1 Aktuelle Leitlinien

Den übergeordneten Zielrahmen für die aktuelle Politik der EU im Bereich der
(Weiter-)Bildung stellt der so genannte „Lissabon-Prozess“ dar. Auf ihrem Früh-
jahrsgipfel im Jahr 2000 in Lissabon setzten sich die europäischen Staats- und
Regierungschefs das strategische Ziel, die Europäische Union bis zum Jahr 2010
„zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschafts-
raum in der Welt zu machen – einem Wirtschaftsraum, der fähig ist, ein dauer-
haftes Wirtschaftswachstum mit mehr und besseren Arbeitsplätzen und einem
größeren sozialen Zusammenhalt zu erzielen“ (Europäischer Rat 2000). Dabei
wird ausdrücklich betont, dass zur Erreichung dieses Ziels nicht nur einschlägi-
ge wirtschaftspolitische Maßnahmen erforderlich seien, sondern ein umfassen-
des ambitioniertes Programm, das auch eine Modernisierung der Sozialschutz-
sowie der Bildungssysteme beinhalten müsse.

Seit Lissabon, wo sich erstmals der Europäische Rat grundsätzlich mit Fragen der
Bildungspolitik befasste, wird der Bildung in der EU eine insgesamt größere Be-
deutung beigemessen. Die Ermöglichung lebenslangen Lernens für alle ist aus-
drücklich als wesentliches Kernelement einer Strategie definiert und anerkannt,
die es zur Bewältigung der gegenwärtigen wirtschafts- und sozialpolitischen
Herausforderungen in Europa zu entwickeln gilt. Aber auch in einer weiteren
Hinsicht stellt der Gipfel von Lissabon einen Meilenstein und qualitativen Sprung
dar: Die EU bemüht sich seither verstärkt, in den Prozess der europäischen Inte-
gration jetzt auch die nationalen Bildungssysteme einzubeziehen. Vergleichbar
zum Forschungsbereich soll nun auch im Bildungsbereich ein einheitlicher eu-
ropäischer Raum entwickelt werden. Wurde früher schon fast reflexartig auf die
Verschiedenheiten der nationalstaatlichen Bildungssysteme verwiesen, so ste-
hen jetzt immer stärker die Gemeinsamkeiten im Vordergrund. Seit dem Lissa-
boner Ratsgipfel wird anerkannt, dass trotz der bestehenden Unterschiede zwi-
schen den Bildungssystemen die bildungspolitischen Herausforderungen und
Ziele für die Mitgliedstaaten die gleichen oder zumindest ähnliche sind. Mit der
Methode der offenen Koordinierung bemüht sich die EU seitdem, diese gemein-
samen Ziele für die europäischen Bildungssysteme zu präzisieren, zu operatio-
nalisieren und ihre Umsetzung in den Mitgliedstaaten voranzutreiben und zu
unterstützen. Die Entwicklung einer von den Mitgliedstaaten gemeinsam getra-
genen und von EU-Seite koordinierten europäischen Bildungspolitik zeichnet
sich auf diese Weise immer deutlicher ab.
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Geprägt wird diese Bildungspolitik vom übergreifenden Paradigma des lebens-
langen Lernens. Von den Brüsseler Akteuren wurde dieses Konzept zwar nicht
neu erfunden, wohl aber wurde es auf ihre Initiative massiv in den bildungspoli-
tischen Diskurs auf europäischer Ebene eingespeist und dort weiterentwickelt.
Für den Weiterbildungsbereich ist dieses mittlerweile allgemein akzeptierte Kon-
zept in zweifacher Hinsicht bedeutsam.

Erstens erhält vor dem Hintergrund der weithin unbestrittenen Notwendigkeit
lebenslangen Lernens für alle die Weiterbildung im Verhältnis zur Erstausbil-
dung ein immer stärkeres Gewicht. Die programmatischen Verlautbarungen
der EU wollen die Bezeichnung „lebenslanges Lernen“ wörtlich aufgefasst wis-
sen. Lernen soll lebenslang, „von der Wiege bis zur Bahre“, stattfinden. Schon
dadurch, dass sie in diesem Kontinuum die zeitlich längste Spanne abdeckt,
nimmt die Weiterbildung im Rahmen dieses Konzepts eine herausragende Stel-
lung ein – so sehr, dass oft auch der Begriff „lebenslanges Lernen“ als Syno-
nym für „Weiterbildung“ benutzt wird. Gerade diese Gleichsetzung geht freilich
am Sinn des von der EU propagierten Konzepts vorbei. Bildungspolitisches
Leitziel der EU mit Blick auf den Weiterbildungsbereich ist keineswegs dessen
Verfestigung als ein isolierter Sektor. Vielmehr geht es um eine Optimierung
der Lernmöglichkeiten für Erwachsene innerhalb eines lebenslangen Kontinu-
ums von Lernaktivitäten und als integraler Bestandteil davon. Richtet sich also
die bildungspolitische Aufmerksamkeit immer stärker auf die Weiterbildung im
Erwachsenenalter, so werden parallel dazu auch frühere Lern- und Lebenspha-
sen verstärkt in den Blick genommen, in denen die Grundlagen für eine erfolg-
reiche lebenslange Lernkarriere in jedem Individuum angelegt werden müs-
sen. Als politische Gestaltungsaufgabe ergibt sich bei diesem Konzept vor al-
lem der Abbau bestehender Barrieren zwischen den einzelnen Bildungssektoren.
Die Schaffung und Optimierung lebenslanger Lernmöglichkeiten für alle setzt
voraus, dass die Bildungssysteme deutlich flexibilisiert und dass vielfältige
Möglichkeiten für Übergänge und Anschlüsse zwischen den einzelnen Berei-
chen geschaffen werden.

Zweitens wird lebenslanges Lernen nicht nur in zeitlicher, sondern auch in „räum-
licher“ Hinsicht integrativ aufgefasst. Auf diese Dimension verweist die häufig
gebrauchte Ergänzung des Terminus zu „lebenslanges und lebensumspannen-
des Lernen“ (lifelong and lifewide). Unter dem Begriff lebenslanges Lernen wird
jegliche Aktivität des Lernens und der Kompetenzerweiterung gefasst, unabhän-
gig davon, in welchem Kontext und mit welcher Zielsetzung sie stattfindet. Die
Aufmerksamkeit richtet sich dadurch verstärkt auch auf Lernprozesse, die in non-
formalen oder informellen Kontexten (am Arbeitsplatz, in der Freizeit usw.) statt-
finden. Der Lernvorgang selbst, nicht seine institutionelle und formale Struktur,
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rückt in den Vordergrund. Entsprechend wird im bildungspolitischen Diskurs
zunehmend der Begriff des Lernens der zentrale Bezugspunkt. In einem solchen
Verständnis ist auch die – in der Realität freilich noch längst nicht überwundene
– Trennung zwischen allgemeiner und beruflicher (Weiter-)Bildung programma-
tisch aufgehoben zugunsten eines ganzheitlichen Konzepts von Lernen. Auf EU-
Ebene wird diese Programmatik u. a. in den Plänen fassbar, die bislang getrenn-
ten Förderprogramme für die allgemeine und die berufliche Bildung ab der nächs-
ten Programmgeneration (ab 2007) in einem integrierten Programm zum
lebenslangen Lernen zusammenzufassen (Europäische Kommission 2004b). Die
Tatsache, dass die aktuellen Entwürfe hierzu im Rahmen dieses integrierten Pro-
gramms wiederum vier separate sektorale Programme vorsehen, zeigt jedoch,
dass bei der konkreten förderpolitischen Umsetzung die Trennung zwischen
beruflicher und allgemeiner (Weiter-)Bildung in gewissem Umfang auch weiterhin
fortgeschrieben werden wird.

Für die Ausrichtung der aktuellen europäischen Weiterbildungspolitik können
vor allem zwei Dokumente als zentrale Referenzpunkte betrachtet werden: die
Mitteilung der Kommission Einen europäischen Raum des lebenslangen Lernens
schaffen vom November 2001 (Europäische Kommission 2001c) sowie das De-
taillierte Arbeitsprogramm zur Umsetzung der Ziele der Systeme der allgemei-
nen und beruflichen Bildung in Europa (Februar 2002) des Rates (Amtsblatt
2002b).

Das erste Dokument, die Mitteilung zum europäischen Raum des lebenslangen
Lernens, beruht auf den Ergebnissen der Konsultation zum Memorandum über
lebenslanges Lernen, mit dem die Kommission ein Jahr zuvor eine europaweite
Diskussion über künftig zu setzende Prioritäten angestoßen hatte (Europäische
Kommission 2000b). Benannt sind in beiden Dokumenten sechs Aktionsschwer-
punkte, auf die sich bildungspolitisches Handeln vorrangig konzentrieren müsse:

• Neue Basisqualifikationen für alle: Allen Bürgern soll der allgemeine
und ständige Zugang zum Lernen gewährleistet werden mit der Ziel-
setzung, die für eine aktive Teilhabe an der Wissensgesellschaft erfor-
derlichen Qualifikationen zu erwerben und zu aktualisieren.

• Höhere Investitionen in die Humanressourcen: Die Investitionen in Hu-
manressourcen sind deutlich zu erhöhen, damit Europas wichtigstes
Kapital, das Humankapital, optimal genutzt werden kann.

• Innovation in den Lehr- und Lernmethoden: Effektive Lehr- und Lern-
methoden und -kontexte sind für das lebenslange und lebensumspan-
nende Lernen zu entwickeln.

• Bewertung des Lernens: die Methoden der Bewertung und Zertifizie-
rung von Lernbeteiligung und Lernerfolg sind deutlich zu verbessern,

5. Aktuelle Leitlinien und Politikfelder
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insbesondere im Bereich des non-formalen und des informellen Ler-
nens.

• Umdenken in Berufsberatung und Berufsorientierung: Allen Bürgern ist
der Zugang zu sichern zu hochwertigen Informations- und Beratungs-
angeboten über Lernmöglichkeiten in ganz Europa und während des
ganzen Lebens.

• Das Lernen den Lernenden auch räumlich näher bringen: Möglichkei-
ten für lebenslanges Lernen müssen in unmittelbarer Nähe des Wohn-
bzw. Arbeitsortes der Lernenden geschaffen werden, u. a. unter Nut-
zung IKT-basierter Ansätze.

Erklärtes Ziel der Mitteilung zum europäischen Raum des lebenslangen Lernens
ist es, die Entwicklung und Umsetzung kohärenter Strategien für lebenslanges
Lernen in allen Mitgliedstaaten voranzutreiben. Um diesen Prozess zu unterstüt-
zen, identifiziert das Dokument sechs Grundelemente (sog. „Bausteine“), wel-
che derartige Strategien aufweisen müssen, um erfolgreich zu sein. Im Einzelnen
umfassen diese Bausteine Folgendes:

• Partnerschaftliche Arbeit und Kooperation aller relevanten Akteure im
gesamten Bildungswesen,

• Ermittlung von Lernbedürfnissen und -bedarfen von Individuen und Or-
ganisationen,

• angemessene Mittelausstattung durch Finanzierung und wirksame Mit-
telverteilung,

• Verbesserung des Zugangs zum Lernen und zu Bildungsangeboten,
• Schaffung einer allgemeinen Lernkultur,
• Streben nach Exzellenz und einem Höchstmaß an Qualität.

Zu jedem der zunächst abstrakt formulierten „Bausteine“ liefert die Mitteilung
eine Vielzahl an Konkretisierungen, indem sie bereits laufende beispielhafte In-
itiativen benennt oder noch bestehende Handlungsbedarfe konstatiert. Die Vor-
gaben der „Bausteine“ verstehen sich dabei als Hilfestellung für die Mitglied-
staaten bei der Entwicklung eigener Maßnahmen und Rahmenkonzepte auf na-
tionaler Ebene. Die Fortschritte in diesem Entwicklungsprozess sollen EU-weit
anhand einer Reihe von Indikatoren regelmäßig kontrolliert werden.

Auf das zweite Dokument, das Detaillierte Arbeitsprogramm, verständigten sich
die EU-Bildungs- und Erziehungsminister im Februar 2002, nachdem sie sich
ein Jahr zuvor zunächst auf eine Reihe gemeinsamer „konkreter künftiger Ziele
der allgemeinen und beruflichen Bildung“ geeinigt hatten. Die Umsetzung die-
ser Ziele ist als Bestandteil der Lissabon-Agenda auf den Zeitraum bis zum Jahr
2010 angelegt.

5. Aktuelle Leitlinien und Politikfelder
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Drei übergeordnete strategische Ziele strukturieren das Arbeitsprogramm:
• Erhöhung der Qualität und Wirksamkeit der Systeme der allgemeinen

und beruflichen Bildung in der Europäischen Union,
• leichterer Zugang zu den Systemen der allgemeinen und beruflichen

Bildung für alle und
• Öffnung der Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung gegen-

über der Welt.

Jedem dieser strategischen Ziele sind wieder eine Reihe von Teilzielen als kon-
krete Aktionsfelder zugeordnet:

• Teilziele zum strategischen Ziel 1 (höhere Qualität und Wirksamkeit):
· Verbesserung der allgemeinen und beruflichen Bildung von Lehr-

kräften und Ausbildern
· Entwicklung der Grundfertigkeiten für die Wissensgesellschaft
· Zugang zu den Informations- und Kommunikationstechnologien

(IKT) für alle
· Förderung des Interesses an naturwissenschaftlichen und technischen

Studien
· Bestmögliche Nutzung der Ressourcen

• Teilziele zum strategischen Ziel 2 (leichterer Zugang):
· Ein offenes Lernumfeld schaffen
· Lernen muss attraktiver werden
· Förderung von aktivem Bürgersinn, Chancengleichheit und gesell-

schaftlichem Zusammenhalt
• Teilziele zum strategischen Ziel 3 (Öffnung der Bildungssysteme):

· Engere Kontakte zur Arbeitswelt und zur Forschung sowie zur Ge-
sellschaft im weiteren Sinne

· Entwicklung des Unternehmergeistes
· Förderung des Fremdsprachenerwerbs
· Intensivierung von Mobilität und Austausch
· Stärkung der europäischen Zusammenarbeit

Zu jedem dieser Teilziele zählt das Arbeitsprogramm eine Anzahl von „Kern-
punkten“ als prioritäre Handlungsbedarfe auf. Ferner benennt es zu jedem Ziel
bestimmte thematische Bereiche, in denen ein Austausch von Erfahrungen und
guter Praxis vordringlich scheint, und schließlich schlägt es eine indikative Liste
von Fortschrittsindikatoren vor, anhand derer der Fortschritt hinsichtlich der Er-
reichung der einzelnen Ziele gemessen werden könne.

Die beiden Dokumente – die Mitteilung zum europäischen Raum des lebens-
langen Lernens und das Detaillierte Arbeitsprogramm – enthalten quasi konden-
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siert das bildungspolitische Programm der EU mit seinen aktuellen Zielen, Leit-
linien und Schwerpunkten. Bei den von ihnen jeweils angestoßenen Prozessen
handelt es sich streng genommen um zwei separate Initiativen, die sich auf die
Entwicklung von Strategien für lebenslanges Lernen im ersten Fall und auf die
Reform der Bildungssysteme im zweiten Fall richten. Bereits die hier gegebene
knappe Aufzählung der Kernpunkte beider Dokumente lässt jedoch die zahlrei-
chen Berührungspunkte und Überschneidungen erkennen, die eine scharfe Tren-
nung zwischen beiden Prozessen erschweren. Nicht zuletzt auf Grund solcher
Überschneidungen werden die meist umfangreichen Zielkataloge und Prioritä-
tenlisten der diversen EU-Verlautbarungen schnell unübersichtlich. Dennoch
lassen sich auch quer zu den Strategiepapieren einige Stränge identifizieren, die
man als allgemeine Leitlinien der aktuellen europäischen (Weiter-)Bildungspoli-
tik ansehen kann.

Bildung als Investition in Humankapital
Eine solche allgemeine Leitlinie bildet die Sichtweise, die Bildung und Bildungs-
ausgaben als wesentliches Element von Investition in Humankapital betrachtet.
Die Annäherung an diese Sichtweise erfolgt dabei von bildungspolitischer ebenso
wie auch von beschäftigungspolitischer Seite: So weisen die beschäftigungspoli-
tischen Leitlinien der EU seit dem Jahr 2001 regelmäßig die Förderung von le-
benslangem Lernen an prominenter Stelle als Querschnittsziel oder als prioritäre
Maßnahme aus. Auch von bildungspolitischer Seite ist die Bedeutung von le-
benslangem Lernen für beschäftigungspolitische Zielsetzungen unbestritten. Hier
wird ergänzend jedoch zunehmend betont, dass Bildung insbesondere auch als
Teil von Sozialkapital zu verstehen ist: Bildung ist nicht allein mit Blick auf wirt-
schaftliches Wachstum von Bedeutung, sondern ebenso für die gesamtgesell-
schaftliche Entwicklung, indem sie aktiven Bürgersinn und gesellschaftliche Teil-
habe fördert. Entsprechend betont die Kommission in ihrer grundlegenden Mit-
teilung Einen europäischen Raum des lebenslangen Lernens schaffen, dass
lebenslanges Lernen vier verschiedenen Zielen dienen kann, die als absolut gleich-
berechtigt anzusehen sind, nämlich der Förderung von:

• persönlicher Entfaltung,
• aktiver Bürgerschaft,
• sozialer Eingliederung sowie
• Beschäftigungs- und Anpassungsfähigkeit.

Trotz solcher immer wiederkehrender Aussagen ist freilich die faktische Domi-
nanz der beschäftigungspolitischen Perspektive – sie ist bereits in der Schwer-
punktsetzung des Lissabon-Zieles angelegt – bislang nicht wesentlich berührt
worden. Laufende Initiativen und Aktionen der Kommission z. B. zur Förderung
von Active Citizenship dürften daran ebenfalls grundlegend nichts ändern, sie
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helfen aber, solche über unmittelbar arbeitsmarktrelevante Fragen hinausgehen-
de Aspekte in der Diskussion präsent zu halten.

Unter dem Gesichtspunkt der Investition in Humankapital ist mittlerweile die
Frage der Finanzierung von lebenslangem Lernen auch in der europäischen Dis-
kussion zu einem zentralen Punkt geworden. Die hierzu von Brüssel ausgesen-
deten Botschaften besagen zweierlei: Die Investitionen in Bildung sind insgesamt
zu erhöhen, und die Verantwortung für die Finanzierung lebenslangen Lernens
ist unter den verschiedenen Akteuren aufzuteilen. Explizit werden die Mitglied-
staaten aufgefordert, die öffentlichen Bildungsausgaben zu erhöhen (u. a. ver-
langte der Europäische Rat von Lissabon, die Humankapitalinvestitionen pro
Kopf von Jahr zu Jahr substanziell zu steigern). Aber auch die Unternehmen und
ebenso der einzelne Bürger werden diesbezüglich in die Pflicht genommen. Die
nationalen Regierungen wiederum sind aufgefordert, solche privaten Investitio-
nen durch die Schaffung entsprechender Anreize, z. B. steuerlicher Art, für Un-
ternehmen und Individuen zu fördern. Als Beitrag von EU-Seite verweist die
Kommission auf die Strukturfonds als mögliche Quelle. Abgesehen vom Bereit-
stellen solcher Kofinanzierungsmittel ist das politische Handeln der EU im Be-
reich der Finanzierung lebenslangen Lernens mangels entsprechender rechtli-
cher Kompetenz jedoch auf Empfehlungen und Anregungen an die Adresse der
Mitgliedstaaten beschränkt. Wie heikel dieser Punkt in der Tat ist, zeigt auch der
Umstand, dass die Bildungs- und Erziehungsminister im Mai 2003 bei der An-
nahme fünf gemeinsamer Benchmarks für den Bildungsbereich gerade in punc-
to Investition in Humanressourcen keine Einigung auf eine Bezugsgröße erzie-
len konnten.

Schließlich wirft die Perspektive, Bildung als Investition in Humankapital zu
betrachten, auch die Frage nach der Effizienz der vorgenommenen Investitionen
und nach der Qualität des damit geförderten lebenslangen Lernens auf. Der Blick
auf diese Fragen nimmt in EU-Verlautbarungen immer breiteren Raum ein. Zum
einen finden sich Fragen, die die Qualität und die notwendigen Voraussetzun-
gen für die Verbesserung von Lernprozessen betreffen – von der Qualifikation
der Lehrkräfte über bedarfsgerechte Lernmethoden und -arrangements bis zum
Vorhandensein von Beratungs- und Supportangeboten – durchgängig an zahl-
reichen Stellen in den europäischen Papieren. Darüber hinaus steht Qualität
aber auch als ein explizit ausgewiesenes zentrales Anliegen im Fokus der EU-
Politik: Die Verbesserung der Qualität der Bildungssysteme bildet das erste der
insgesamt drei strategischen Ziele des Detaillierten Arbeitsprogramms (ausführ-
licher hierzu Kap. 5.2.2).
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Erhöhung der Weiterbildungsbeteiligung
Eine weitere allgemeine Leitlinie der EU-Weiterbildungspolitik bildet das Bestre-
ben, die Weiterbildungsbeteiligung zu erhöhen sowie, damit zusammenhängend,
den Zugang zum lebenslangen Lernen für alle zu erleichtern bzw. zu ermögli-
chen sowie diesbezüglich Chancengleichheit auch für benachteiligte Gruppen
zu erreichen. Wie im Fall der Qualität bildet auch der Punkt „Zugang“ eines der
drei strategischen Ziele des Arbeitsprogramms. Und auch hier umfasst der The-
menkomplex rund um die Erhöhung von Weiterbildungsbeteiligung eine Viel-
zahl von Aspekten, die an den unterschiedlichsten Stellen immer wieder aufge-
griffen werden. Hierzu gehören:

• die Förderung von Maßnahmen zur Bedarfsermittlung, um die tatsäch-
lichen Lernbedarfe erheben zu können,

• die Förderung der Entwicklung entsprechender bedarfsgerechter Ange-
bote,

• die Entwicklung zielgruppengerechter Beratungsangebote,
• die Reduktion von Zugangsbarrieren räumlicher, finanzieller oder auch

psychologischer Art, z. B. durch die Nutzung von IKT,
• die Entwicklung spezieller Maßnahmen für bildungsbenachteiligte Grup-

pen zur Herstellung von Chancengleichheit,
• der Ausbau von Lernmöglichkeiten vor allem in informellen Kontex-

ten,
• die Entwicklung von Maßnahmen zur Motivierung potenzieller Lernen-

der (in diesem Zusammenhang spielen Modelle zur Wertschätzung und
Nutzbarmachung von Lernen eine große Rolle – die derzeit breit disku-
tierte Entwicklung von Methoden zur Zertifizierung informellen Ler-
nens ist hier von Bedeutung),

• der Erwerb hinreichender Basisqualifikationen durch jeden einzelnen
als Voraussetzung zur Teilnahme am lebenslangen Lernen. Was im Ein-
zelnen zu diesen Basisqualifikationen zu zählen ist, wird auch auf eu-
ropäischer Ebene derzeit intensiv diskutiert; u. a. hat die Kommission
eine Arbeitsgruppe eigens zu dieser Thematik eingerichtet. Letztendlich
wird es sich bei der Festlegung erforderlicher Basisqualifikationen nur
um einen offenen und veränderbaren Katalog handeln können;
sicherlich werden diese Grundfertigkeiten auch individuelle Lernkom-
petenz einschließen müssen. Für den Weiterbildungsbereich entsteht
dabei die wichtige Aufgabe, auch für Erwachsene Möglichkeiten zum
nachträglichen Erwerb einer solchen grundlegenden Fähigkeit zu (le-
benslangem) Lernen zu entwickeln, sofern sie diese nicht bereits in der
Kindheit erwerben konnten.

5. Aktuelle Leitlinien und Politikfelder
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Reform der nationalen Bildungssysteme
Ein weiterer roter Faden, der sich durch die EU-Bildungspolitik zieht, ist das
Bemühen um die Reform der nationalen Bildungssysteme. Von einer Leitlinie
europäischer Weiterbildungspolitik kann dabei in engerem Sinne zwar nicht die
Rede sein, denn gerade auf Ebene der Mitgliedsstaaten fehlen der EU laut dem
Maastrichter Vertrag jegliche Gestaltungsrechte in Bezug auf die Bildungssyste-
me. Umso auffälliger ist es, dass diese Ebene nun immer stärker in den Fokus des
politischen Handelns der Europäischen Union gerät. Politisches Handeln heißt
in diesem Fall, Diskussion und Erfahrungsaustausch anzustoßen, Anregungen
zu geben, Empfehlungen auszusprechen sowie einen Wettbewerbsdruck unter
den Mitgliedstaaten zu erzeugen. Die beiden erwähnten zentralen Dokumente
veranschaulichen diese Entwicklung exemplarisch. Im Fall des Detaillierten Ar-
beitsprogramms hat es die EU geschafft, die Mitgliedstaaten politisch auf die
Reformierung ihrer Bildungssysteme vor dem Hintergrund einer Reihe z. T. sehr
konkreter Ziele (z. B. bis 2010 eine EU-Durchschnittsquote von mindestens 12,5
Prozent 25 bis 64-Jähriger, die sich am lebenslangen Lernen beteiligen) zu ver-
pflichten. Im Falle der Mitteilung zum europäischen Raum des lebenslangen
Lernens wird seitens der EU eine ähnliche politische Verpflichtung für die Mit-
gliedstaaten erzeugt, umfassende Strategien zur Förderung des lebenslangen
Lernens auf nationaler Ebene zu entwickeln. Auch wenn die konkrete Ausgestal-
tung der Strategien den Mitgliedstaaten überlassen bleibt, können diese sich der
Sache an sich kaum mehr entziehen. Die Notwendigkeit solcher nationaler Stra-
tegien wird von der Kommission dabei schon gebetsmühlenartig wiederholt, ihre
Ausarbeitung und Implementierung beständig angemahnt, zuletzt im Zwischen-
bericht zur Erreichung der Lissabon-Ziele im Bildungsbereich Die Dringlichkeit
von Reformen vom Frühjahr 2004 (Amtsblatt 2004).

Europäische Dimension
Die Stoßrichtung auf die nationalen Bildungssysteme ist ein relativ junges Phä-
nomen in der EU-(Weiter-)Bildungspolitik. Sie stellt in gewisser Weise ein neues
Pendant zu einem traditionellen Schwerpunkt der europäischen Politik dar, der
gerade die europäische Dimension von (Weiter-)Bildung im Blick hat. Auch die
Förderung dieser europäischen Dimension bildet nach wie vor eine wichtige
Leitlinie in der EU-Bildungspolitik. Dennoch treten die damit verbundenen As-
pekte in den aktuellen Grundsatzpapieren gegenüber den anderen erwähnten
Schwerpunkten etwas in den Hintergrund. So sind die europäischen Aspekte im
Detaillierten Arbeitsprogramm unter dem strategischen Ziel „Öffnung der Bil-
dungssysteme“ subsumiert, das daneben auch die Öffnung der nationalen Bil-
dungssysteme gegenüber anderen gesellschaftlichen Bereichen wie z. B. der
Wirtschaft umfasst. Im Zusammenhang mit der europäischen Dimension von
Bildung bildet in der EU-Politik die grenzüberschreitende Anerkennung von
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Abschlüssen und Qualifikationsnachweisen zur Förderung von transnationaler
Mobilität derzeit sicher den umfangreichsten und bedeutendsten Themenkom-
plex. Initiativen zu diesem Bereich erstrecken sich über alle Bildungssektoren
(Hochschule, berufliche Bildung, Weiterbildung) und erfassen mittlerweile auch
das informelle Lernen und dessen Zertifizierung (s. ausführlicher auch Kap. 5.2.1).
Andere originär „europäische“ Aspekte wie die Förderung des Fremdsprachen-
lernens, des Wissens über Europa oder des Verständnisses für europäische Zu-
sammenhänge, nehmen zumindest in den EU-Strategiepapieren geringeren Raum
als früher ein (zum Vergleich: noch im Weißbuch „Lehren und Lernen“ von 1995
war das Beherrschen von mindestens drei Gemeinschaftssprachen eines der
insgesamt fünf zentralen bildungspolitischen Ziele). Was die europäische Di-
mension aber weiterhin zu einem zentralen Feld bildungspolitischen Handelns
der EU macht, sind nicht zuletzt die umfangreichen Austauschprogramme, die
für alle Bildungsbereiche verfügbar sind. Sie unterstützen im Rahmen der durch
sie ermöglichten zeitlich begrenzten Mobilität sehr konkret den Erwerb entspre-
chender europäischer Kompetenzen. Dass dieser Bereich für die EU-Politik nach
wie vor zentral ist, zeigen die aktuellen Pläne, in der neuen Generation von
Bildungsprogrammen die Mobilitätsförderung noch erheblich auszubauen.

5.2 Politikfelder

Drei Politikfelder, in denen sich bislang am deutlichsten erkennbar und am dif-
ferenziertesten eine übergreifende europäische Dimension abzeichnet, werden
ausführlicher dargestellt: die Bereiche Zertifizierung, Qualität der Bildungssyste-
me und Hochschulstruktur.

5.2.1  Zertifizierung
Die Zertifizierung von Kompetenzen ist eines derjenigen Politikfelder, in denen
eine Europäisierung bereits am weitesten vorangeschritten ist. Das bestehende
starke Interesse an Fragen der Zertifizierung steht dabei in unmittelbarem Zusam-
menhang mit einem der wesentlichen übergeordneten Ziele europäischer Bil-
dungszusammenarbeit, nämlich die Beschäftigungsfähigkeit des Einzelnen zu
verbessern. Eine solche Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit setzt u. a. vor-
aus, dass vorhandene Kompetenzen und Qualifikationen nachgewiesen werden
können. Die Schaffung eines europäischen Arbeitsmarktes, auf dem EU-Bürger
möglichst frei und ungehindert agieren können sollen, erfordert zudem, dass Zer-
tifikate zum Nachweis von Kompetenzen nicht nur auf nationaler Ebene, sondern
möglichst überall in Europa „verstanden“ und auch anerkannt werden.

Parallel zur Schaffung des europäischen Arbeitsmarktes steht die Schaffung ei-
nes „europäischen Bildungsraums“ als zentrales Ziel auf der politischen Agen-
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da, d. h. auch zu (Weiter-)Bildungszwecken sollen EU-Bürger sich möglichst frei
innerhalb Europas bewegen können. Auch hier setzt die grenzüberschreitende
Mobilität voraus, dass die in einem Mitgliedstaat erworbenen (Teil-)Qualifikatio-
nen in einem anderen möglichst umfassend anerkannt und angerechnet wer-
den, damit weitere Lernaktivitäten nahtlos an ihnen anknüpfen können.

Da eine einfache Harmonisierung von Abschlüssen und Qualifikationsnachwei-
sen auf EU-Ebene nicht realisierbar ist – anfängliche Bestrebungen in diese Rich-
tung im Berufsbildungsbereich konnten spätestens in den 1990er Jahren als ge-
scheitert angesehen werden –, richten sich die gemeinsamen europäischen Be-
mühungen jetzt zunehmend darauf, eine Verständigung auf gemeinsame
Standards und Prinzipien zu erreichen, um nationale Qualifikationsnachweise
möglichst transparent, vergleichbar und kompatibel zu gestalten. Der Anfang
der 1990er Jahre vollzogene Paradigmenwechsel von der Harmonisierung zur
Transparenz von Qualifikationen wurde übrigens wesentlich von der Bundesre-
publik vorangetrieben, auf deren Betreiben das Konzept der „Transparenz“ ein-
geführt wurde.

Standen bei den Bemühungen um Transparenz zunächst vor allem die formalen
und berufsbezogenen Abschlüsse im Zentrum europäischer Initiativen, so hat sich
in den letzten Jahren, im Zuge der Etablierung des Konzepts vom lebenslangen
Lernen, die Aufmerksamkeit immer stärker auch auf die Zertifizierung von non-
formal oder informell erworbenen Kompetenzen gerichtet. Für die angestrebte
Verwirklichung einer Kultur des lebenslangen Lernens ist dieser Punkt in der Tat
von zentraler Bedeutung: Soll der Einzelne in die Lage versetzt werden, seine in
verschiedenen Lebensphasen und -kontexten erworbenen Kenntnisse und Kom-
petenzen optimal miteinander zu verknüpfen und darauf aufzubauen, so müssen
alle diese Kenntnisse und Kompetenzen, unabhängig davon, auf welchem Wege
sie erworben wurden, zunächst einmal sicht- und bewertbar gemacht werden.

Sowohl im Bereich der formalen Abschlüsse und Qualifikationen als auch im
Bereich der Zertifizierung informellen Lernens sind auf europäischer Ebene eine
Vielzahl von Initiativen erkennbar. So wurde z. B. in den letzten Jahren eine
Reihe von Transparenzinstrumenten entwickelt, die die in unterschiedlichen Län-
dern erworbenen Qualifikationen und Kompetenzen europaweit vergleichbar
machen sollen. Diese Instrumente beziehen sich zunächst vor allem auf formale
Qualifikationen, schließen aber – wie der „Europäische Lebenslauf“– zuneh-
mend auch weitere Kompetenzelemente mit ein. Im Bereich des informellen
Lernens konzentrieren sich die Aktivitäten derzeit vor allem auf den Austausch
guter Praxis sowie auf die Diskussion gemeinsamer Prinzipien für die Zertifizie-
rung und Validierung von Lernergebnissen.
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Anerkennung und Transparenz von Abschlüssen und Qualifikationen
Zur Herstellung von Transparenz und Vergleichbarkeit beruflicher Qualifikati-
onsnachweise ist seit einigen Jahren auf europäischer Ebene eine Reihe von In-
strumenten im Einsatz. Zu nennen sind hier in erster Linie der „EUROPASS Be-
rufsbildung“, der „Europäische Lebenslauf“ sowie die „Zeugniserläuterung“ (vgl.
Linkliste im Anhang). Inwieweit diese Instrumente tatsächlich zur Erleichterung
der beruflichen und aus- und weiterbildungsbezogenen Mobilität beitragen kön-
nen, wird mittelfristig von ihrer Akzeptanz bei Unternehmen und Bildungsein-
richtungen abhängen. Hierzu liegen bislang noch zu wenig Angaben vor.

Der „EUROPASS Berufsbildung“ wurde auf Initiative der Kommission zum 1.
Januar 2000 als neues Gemeinschaftsinstrument zunächst für die Dauer von fünf
Jahren eingeführt. Mit diesem Dokument soll die Mobilität im Rahmen der ar-
beitsbezogenen Ausbildung unterstützt werden. Er dokumentiert in einem ein-
heitlichen und verbindlichen Rahmen Teilqualifikationen, so genannte „Europä-
ische Ausbildungsabschnitte“, die im Rahmen einer alternierenden Berufsbil-
dung im EU-Ausland erworben wurden. Die dokumentierten „Europäischen
Berufsbildungsabschnitte“ müssen bestimmten Qualitätskriterien genügen. Dazu
gehört insbesondere, dass eine Partnerschaft zwischen der Einrichtung, in der
die betreffende Person ihre Ausbildung absolviert, und der Aufnahmeeinrich-
tung im Ausland gebildet wird. Im Rahmen der Partnerschaft vereinbaren beide
Partner Inhalt, Ziele, Dauer, Modalitäten und Betreuung dieses Berufsbildungs-
abschnitts. Der Pass dokumentiert zweisprachig die Dauer der Auslandsqualifi-
zierung, die im Ausland vermittelten Fachinhalte sowie die Ausbildungsergeb-
nisse. Er gilt für alle Formen der Berufsausbildung, die einen betrieblichen Aus-
bildungsteil enthalten, einschließlich solcher im Hochschulbereich. Überwiegend
wird der Pass im Zusammenhang mit den europäischen Mobilitätsprogrammen
Leonardo und Sokrates eingesetzt. In den ersten drei Jahren seit seiner Einfüh-
rung wurden nach Angaben der Kommission europaweit über 50.000 Exempla-
re des Europasses ausgegeben (Europäische Kommission 2003f). Der bei weitem
größte Anteil (im ersten Jahr fast 50 Prozent der ausgegebenen Pässe) entfiel
dabei auf Deutschland, was vor allem durch sein einzigartig ausgeprägtes Sys-
tem der dualen Berufsausbildung bedingt ist.

Der „Europäische Lebenslauf“ ist eine europaweit standardisierte, in mehreren
Sprachen verfügbare Vorlage, die vom Inhaber selbst auszufüllen ist und einen
umfassenden Überblick über seine formale Schul- und Berufsbildung, vorhan-
dene Arbeitserfahrung, Fremdsprachenkenntnisse sowie sonstige, außerhalb des
formalen Berufsbildungssystems erworbene Fertigkeiten und Kompetenzen gibt.
Ein solches Instrument wurde vom Europäischen Rat von Lissabon ausdrücklich
angefordert. Entwickelt wurde es dann vom „Europäischen Forum für die Trans-
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parenz beruflicher Qualifikationen“, eine durch Kommission und CEDEFOP ein-
gesetzte Arbeitsgruppe, die Vertreter der Sozialpartner sowie der für Berufsbil-
dung zuständigen Regierungsbehörden umfasste. Seit März 2002 auf der Home-
page von CEDEFOP verfügbar, wurde der „Europäische Lebenslauf“ dort bislang
über 1,2 Mio. mal heruntergeladen.

Parallel zum „Europäischen Lebenslauf“ wurde die „Zeugniserläuterung“ entwi-
ckelt, die eine Beschreibung der erworbenen beruflichen Abschlüsse und Qua-
lifikationen beinhaltet. Dieses Instrument wurde in Anlehnung an den im Hoch-
schulbereich verwendeten „Diplomzusatz“  konzipiert. Er wird von den zeug-
niserteilenden Behörden ausgestellt und enthält hauptsächlich Angaben über:

• die vom Inhaber des Zeugnisses erworbenen Fertigkeiten und Kompe-
tenzen,

• die dem Zeugnisinhaber zugänglichen Tätigkeitsfelder,
• die ausstellende Stelle und die für die Beglaubigung zuständige Behör-

de,
• das Niveau des Abschlusszeugnisses (unter Angabe der dabei zu Grun-

de gelegten nationalen oder internationalen Klassifizierung),
• die verschiedenen Wege zur Erlangung des Abschlusszeugnisses,
• die Voraussetzungen und Zugangsmöglichkeiten zur nächsten Ausbil-

dungsstufe.

Die Zeugniserläuterung bildet keinen Ersatz für das ursprüngliche Zeugnis und
stellt auch kein automatisches System dar, das die Anerkennung in anderen Län-
dern garantiert. Dennoch trägt sie zur europaweiten Transparenz der Berufsab-
schlüsse bei.

Mit der Kopenhagener Erklärung vom November 2002 wird der Prozess zur Ver-
besserung von Transparenz und Anerkennung beruflicher Qualifikationsnach-
weise weiter forciert und systematisiert. In dieser Erklärung bekunden die euro-
päischen Bildungs- und Erziehungsminister und die Kommission ihre gemeinsa-
me Absicht, die „freiwillige Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Berufsbildung
auszubauen, um das gegenseitige Vertrauen, die Transparenz und die Anerken-
nung von Kompetenzen und Qualifikationen zu erhöhen und dadurch die Basis
für eine Erhöhung der Mobilität und eine Erleichterung des Zugangs zum le-
benslangen Lernens zu legen“ (Kopenhagener Erklärung 2002, Original englisch,
eigene Übersetzung). Mit Bezug auf Abschlüsse und Qualifikationen sind v. a.
drei in Kopenhagen angestoßene Initiativen von Bedeutung:

1. Schaffung eines einheitlichen Rahmens für die Transparenz bei Kom-
petenzen und Qualifikationen: In diesem Zusammenhang ist derzeit
geplant, ab 2005 als Nachfolger des „EUROPASS Berufsbildung“ einen
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neuen und umfassenderen „EUROPASS“ einzuführen, der als Rahmen-
dokument alle bereits bestehenden Instrumente integrieren und zudem
ergänzungsoffen für weitere Dokumente sein soll. Kernbestandteil die-
ses neuen „EUROPASS“ wird der „Europäische Lebenslauf“ sein. Zu-
sätzlich wird der neue „EUROPASS“ Erläuterungen zu Berufsabschlüs-
sen und Hochschuldiplomen sowie zu qualifizierungsrelevanten Aus-
landsaufenthalten enthalten.

2. Entwicklung eines Anrechnungs- und Übertragungssystems für die be-
rufliche Bildung: Nach dem Vorbild des Europäischen Systems für die
Anrechnung von Studienleistungen in der Hochschulbildung (ECTS) soll
ein vergleichbares System auch für die Berufsbildung entwickelt wer-
den, einschließlich der Erarbeitung eines gemeinsamen Bezugsrahmens
und gemeinsamer Prinzipien für die Zertifizierung.

3. Erarbeitung gemeinsamer Qualitätskriterien: Zu diesem Zweck wurde
im Mai 2001 von Europäischer Kommission und CEDEFOP das Euro-
päische Qualitätsforum eingerichtet, eine Plattform für den Austausch
zwischen Kommission, Mitgliedstaaten und Sozialpartnern über Qua-
litätsfragen in der Berufsbildung. Aufbauend auf den Ergebnissen des
Forums soll künftig eine Reihe gemeinsamer Kriterien und Grundsätze
für die Qualitätssicherung in der beruflichen Bildung entwickelt wer-
den.

Zertifizierung und Anerkennung informellen Lernens
Initiativen zur Zertifizierung non-formalen und informellen Lernens lassen sich
mittlerweile – wenn auch in sehr unterschiedlichem Umfang und Entwicklungs-
stand – in den meisten europäischen Ländern ausmachen. Diese Entwicklungen
auf Ebene der Mitgliedstaaten – für Deutschland z. B. dokumentiert in der jüngst
vom BMBF publizierten Machbarkeitsstudie „Weiterbildungspass mit Zertifizie-
rung informellen Lernens“ (BMBF 2004) – verbinden sich zunehmend auch mit
den Entwicklungen auf europäischer Ebene. Dort ist über die letzten Jahre ein
sich immer mehr konkretisierender Entwicklungsprozess wahrzunehmen, der
auf eine Bündelung von Erfahrungen, eine Übersicht über vorhandene Ansätze
und die Herausarbeitung von gemeinsamen Grundlagen abzielt.

Erstmals wird non-formales und informelles Lernen auf EU-Ebene vom Memo-
randum über lebenslanges Lernen (Europäische Kommission 2000b) verstärkt
ins Bild gerückt. Betont wird hier die komplementäre Funktion dieser Lerntypen,
die nicht im Gegensatz zum formalen Lernen zu sehen sind, sondern eine not-
wendige Ergänzung hierzu darstellen, für deren Bedeutung das allgemeine Be-
wusstsein aber erst noch geschärft werden muss. Die Notwendigkeit der Zertifi-
zierung informellen Lernens wird dabei begründet mit einer bisher nicht ge-
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kannten Nachfrage nach zertifiziertem Lernen, die auf einen steigenden Bedarf
an qualifizierten Arbeitskräften und einen immer schärfer werdenden Wettbe-
werb um Arbeitsplätze zurückzuführen ist. Neben den traditionellen Zertifika-
ten aus dem formalen Bildungssystem oder dem Berufsleben kommt daher der
Sichtbarmachung und Anerkennung von Wissen, Fertigkeiten und Erfahrungen
aus non-formalen und informellen Lernkontexten wachsende Bedeutung zu. Die
Verbesserung der Methoden zur Bewertung von Lernbeteiligung und Lernerfolg
aus diesen Kontexten wird entsprechend zu einer der sechs zentralen „Schlüs-
selbotschaften“ des Memorandums.

In der Mitteilung Einen europäischen Raum des lebenslangen Lernens schaffen
(Europäische Kommission 2001d) wird dieser Bereich als einer der künftig zu
verfolgenden Aktionsschwerpunkte erneut aufgegriffen. Betont wird hier
besonders auch die motivierende Funktion der Anerkennung von non-formalem
und informellem Lernen, wodurch auch diejenigen zum Lernen ermutigt wer-
den können, denen Lernen völlig fremd geworden ist. Die Mitteilung schlägt
eine Reihe konkreter Schritte in diesem Bereich vor, wobei gemäß dem Subsidi-
aritätsprinzip nach Initiativen auf Gemeinschaftsebene und solchen auf Ebene
der Mitgliedstaaten differenziert wird:

Durch die Kommission zu ergreifende Maßnahmen sind:
• der Anstoß eines systematischen europäischen Austauschs von Erfah-

rungen und guter Praxis bei der Identifizierung, Bewertung und Aner-
kennung non-formalen und informellen Lernens auf europäischer Ebe-
ne,

• die Erstellung eines Verzeichnisses der Methoden, Systeme und Nor-
men zur Identifizierung, Bewertung und Anerkennung non-formalen
und informellen Lernens auf internationaler, nationaler sowie Branchen-
und Unternehmensebene.

Durch die Mitgliedstaaten zu ergreifende Maßnahmen und Strategien sind:
• die Beteiligung aller relevanten nationalen Akteure an der Entwicklung

von Methoden und Normen zur Bewertung non-formalen und infor-
mellen Lernens,

• die Schaffung angemessener rechtlicher Rahmenbedingungen auf nati-
onaler Ebene, unter denen sich die Identifizierung, Bewertung und
Anerkennung non-formalen und informellen Lernens möglichst breit
durchsetzen kann, einschließlich Prüfung eines Rechtsanspruchs auf
Bewertung,

• die Anregung von Hochschulen, Bildungs- und Berufsbildungseinrich-
tungen und weiteren relevanten Einrichtungen, Maßnahmen zur Be-
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wertung und Anerkennung non-formalen und informellen Lernens sys-
tematisch umzusetzen.

Ein Jahr später betont die Kopenhagener Erklärung die Notwendigkeit, ein Bün-
del von gemeinsamen Grundsätzen für die Validierung informeller und non-
formaler Lernprozesse zu entwickeln mit dem Ziel, eine bessere Vereinbarkeit
zwischen Konzepten in verschiedenen Ländern und auf verschiedenen Ebenen
zu gewährleisten. Solche gemeinsamen europäischen Grundsätze für die Vali-
dierung des non-formalen und des informellen Lernens werden in der Folge von
einer von der Kommission eingesetzten Arbeitsgruppe erarbeitet, die im März
2004 ihren Vorschlag hierzu vorlegte (Europäische Kommission 2004a). Diese
Grundsätze geben ausdrücklich keine bestimmten methodischen oder instituti-
onellen Lösungen vor, da solche Lösungen jeweils den bestehenden lokalen,
regionalen, sektoralen oder einzelstaatlichen Besonderheiten Rechnung tragen
müssen. Sie benennen jedoch eine Reihe grundlegender Anforderungen, die er-
füllt sein müssen, damit sich zwischen den Akteuren auf nationaler und europä-
ischer Ebene ein nachhaltiges Klima von Vertrauen, Unparteilichkeit und Glaub-
würdigkeit entfalten kann.

Auf der Grundlage dieses Arbeitsgruppenpapiers wurde im Mai 2004 ein Ent-
wurf für eine vom Rat anzunehmende Schlussfolgerung über gemeinsame euro-
päische Prinzipien für die Validierung non-formalen und informellen Lernens
vorgelegt (Rat der Europäischen Union 2004). Diese gemeinsamen europäischen
Prinzipien werden in vier Gruppen zusammengefasst:

• Individuelle Ansprüche: Die Validierung sollte prinzipiell auf einer frei-
willigen Entscheidung des Einzelnen beruhen; ein gleichberechtigter
Zugang und eine faire Behandlung aller Individuen sollte gewährleistet
sein; die Privatsphäre des Einzelnen ist zu wahren.

• Verpflichtungen der Akteure: Einrichtungen und Akteure sollten ent-
sprechend ihrer Kompetenzen und Zuständigkeiten Systeme und An-
sätze für die Validierung entwickeln; diese Ansätze sollten angemesse-
ne Mechanismen für Qualitätssicherung enthalten; die Validierung sollte
durch Informations-, Orientierungs- und Beratungsangebote flankiert
werden.

• Vertrauen und Verlässlichkeit: Die Prozesse, Verfahren und Kriterien
für die Validierung müssen fair und transparent sein und durch Quali-
tätssicherungsmaßnahmen gestützt werden.

• Glaubwürdigkeit und Rechtmäßigkeit: die Validierungssysteme und
-ansätze sollten die berechtigten Interessen der betroffenen Akteure re-
spektieren und eine ausgewogene Beteiligung derselben sicherstellen;
die Bewertung sollte unparteilich erfolgen und Maßnahmen zur Ver-

5. Aktuelle Leitlinien und Politikfelder

Online: http://www.die-bonn.de/doks/2005-europaeische-union-01.pdf



68

hinderung von Interessenkonflikten sollten ergriffen werden; die pro-
fessionelle Kompetenz der Bewerter ist sicherzustellen.

Eine Rechtsverbindlichkeit solcher gemeinsamen Prinzipien wird durch ihre
Annahme durch den Rat (Bildung) nicht begründet. Die Prinzipien stellen in
ihrer vergleichsweise allgemein gehaltenen Form den Minimalkonsens dar, auf
dessen Grundlage eine Selbstverpflichtung der Mitgliedstaaten derzeit realisier-
bar erscheint. Ein Königsweg für die Entwicklung von Zertifizierungssystemen
wird durch sie weder angestrebt noch ermöglicht. Was die gemeinsamen Prinzi-
pien leisten sollen und können, ist vielmehr, das gegenseitige Vertrauen zu erhö-
hen, eine Grundlage für die Entwicklung qualitätvoller neuer Ansätze zu bieten,
Reformen anzuregen sowie die Akzeptanz und Vergleichbarkeit existierender
Ansätze innerhalb der EU zu erleichtern.

5.2.2  Qualität der Bildungssysteme
In den bildungspolitischen Zielen der EU nimmt die Verbesserung der Qualität
der Systeme von Bildung und Ausbildung einen immer zentraleren Stellenwert
ein. Abzulesen ist dies an den zentralen Papieren von Kommission und Rat, die
sich zum lebenslangen Lernen äußern und dabei jeweils Aussagen zur Qualität
machen. Abzulesen ist dies ebenso an der Einsetzung von Expertengremien auf
EU-Ebene, die seit einigen Jahren an der Entwicklung von Qualitätsindikatoren
für die verschiedenen Bildungsbereiche arbeiten.

Die Gründe dafür sind vielfältig. Der wichtigste ist, dass nur vergleichbare Qua-
litätsmaßstäbe auf hohem Niveau eine wettbewerbsfähige europäische Wissens-
gesellschaft garantieren. Solche Qualitätsmaßstäbe gilt es zu finden und in die
Realität umzusetzen. Auch hat die Qualitätsfrage den Vorteil, bei fortbestehen-
der Akzeptanz unterschiedlicher Systeme und Modelle von allgemeiner und
beruflicher Bildung in den Mitgliedstaaten einen vergleichbaren gemeinsamen
Nenner zu finden, der zugleich den europäischen Weg hin auf eine Wissensge-
sellschaft unterstützt. Und: Die Qualitätspolitik spielt im Rahmen der europäi-
schen Kompetenzen und Aktivitäten eine kompatible und von den Mitgliedstaa-
ten akzeptierte Rolle.

Die Kompetenzen und Instrumente, welche die EU zur Qualitätspolitik in der
Bildung einsetzen kann, sind gegenüber den nationalen Bildungs- und Kulturho-
heiten begrenzt. Auch bei einem expliziten Verzicht der EU-Bildungspolitik dar-
auf, die europäische Bildungslandschaft zu vereinheitlichen, wird das Ziel ver-
folgt, über Vergleiche, Benchmarking und Wettbewerbssysteme Standards zu
setzen.
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Im Bereich der Schule und Hochschule ist die Formulierung gemeinsamer euro-
päischer Standards bereits sehr konkret, dort wird Qualität in einem engeren
Sinne definiert. So wurden etwa für den Schulbereich als Diskussionsgrundlage
sechzehn konkrete Qualitätsindikatoren in Bezug auf vier Ebenen festgelegt (Eu-
ropäische Kommission 2000a):

• Bildungsabschlüsse (Mathematik, Lesen, Computer, Lernen-Lernen, bür-
gerschaftliche Erziehung usw.),

• Abgänge und Übergänge (Schulabbrecher, höhere Sekundarstufe, Teil-
nahme an Weiterbildung),

• Überprüfung (Evaluation, Monitoring, Teilhabe der Eltern an Erziehung
und Ausbildung) und

• Investitionen und Strukturen (Ausbildung der Lehrenden, Existenz von
Computern, Kosten pro Schüler/Student usw.).

Anders sieht es im Bereich des lebenslangen Lernens aus. Hier werden in den
einschlägigen Dokumenten Felder angegeben, auf denen so etwas wie eine eu-
ropäische Qualitätskontrolle über vergleichende Standards erreicht werden soll
(europäisches „Benchmarking“). Es handelt sich dabei bisher noch eher um inte-
ressengeleitete und kategoriale Voraussetzungen für Qualitätsmessungen und
Vergleichssysteme. Dies wird z. B. deutlich in der Mitteilung der Kommission
Einen europäischen Raum des lebenslangen Lernens schaffen (Europäische Kom-
mission 2001c) und in dem dazugehörigen Begleitdokument Lebenslanges Ler-
nen: Praxis und Indikatoren (Europäische Kommission 2001d). So wird in die-
sem zentralen Dokument der EU-Kommission postuliert, dass zur Erreichung
eines europäischen Raums des lebenslangen Lernens Strategien notwendig sind,
die einerseits kohärent, also nach Möglichkeit zusammenhängend und wider-
spruchsfrei, andererseits vollständig und umfassend sein sollen.

Kohärenz wird dabei auf drei Ebenen angestrebt: Zusammenarbeit in Partner-
schaften, Schaffen einer Kultur des Lernens und Bemühen um Exzellenz. Voll-
ständigkeit wird ebenfalls auf drei Ebenen angegangen: Bezug zu den Bedarfen
und Bedürfnissen für Lernen, Ermöglichung des Zugangs zum Lernen und ange-
messene Förderung.

Auf diesen Ebenen werden Indikatoren näher definiert, welche im internationa-
len Vergleich zugleich Indikatoren für die Qualität des Bildungssystems darstel-
len. Im Grunde lassen sich diese Indikatorensysteme, denen allerdings in der
Regel noch Messparameter fehlen, in Frageform formulieren. Danach wäre jeweils
auf nationaler Ebene Antwort auf folgende Fragen zu geben:

• bezogen auf Partnerschaften (hier geht es um die Zusammenarbeit in-
nerhalb der Bildungsbereiche und mit anderen gesellschaftlichen Be-
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reichen): Sind die zuständigen Ressourcen der Regierung effizient und
effektiv koordiniert? Existieren Partnerschaften auf lokaler Ebene? Sind
die Sozialpartner in die Planung und Gestaltung der Bildung integriert?
Gibt es Partnerschaften auf europäischer Ebene?

• bezogen auf Lernkultur (hier geht es um aktive Bürgerschaft, persönli-
che Entfaltung und Beschäftigungsfähigkeit): Wird Lernen wertgeschätzt
und belohnt (auch non-formales und informelles Lernen)? Gibt es eine
positive Wahrnehmung des Lernens (z. B. in Medienkampagnen)? Gibt
es einen angemessenen Gebrauch zielgerichteter Finanzierung? Wer-
den Informationen, Beratung und Orientierung gefördert und vorange-
bracht? Werden Unternehmen entwickelt hin zu lernenden Organisati-
onen? Gibt es eine Ermutigung zum Lernen und Lernmöglichkeiten in-
nerhalb von Organisationen?

• bezogen auf das Bemühen um Exzellenz (unter diesem Aspekt tauchen
insbesondere auch Indikatoren auf, die direkt auf Qualität zielen): Gibt
es ehrgeizige Ziele für die Teilnahme, die Förderung und die Ergebnis-
se des Lernens? Gibt es Instrumente der Qualitätssicherung (national
und international), wie etwa formulierte Standards, Direktiven oder
Empfehlungen, Inspektionssysteme, Preise und Belohnungen für Qua-
lität oder spezielle Finanzierungsinstrumente? Wird Evaluation im Bil-
dungsbereich praktiziert und in welchem Umfang? Gibt es eine regulä-
re Revision und Überprüfung von Strategien im Bildungssystem?

• bezogen auf Lernbedarfe und -bedürfnisse (dieser Aspekt konzentriert
sich auf einen effektiven, lernerzentrierten Ansatz): Wie ist der Stand
von Alphabetisierung, Rechen- und Computerkompetenz und anderen
Grundkompetenzen? Gibt es spezielle zugeschnittene Maßnahmen für
bildungsferne Gruppen? Wird die Auswirkung des Konzepts des lebens-
langen Lernens auf die Lehrenden berücksichtigt? Werden die Bedürf-
nisse von Arbeitgebern, besonders kleinen und mittleren Unternehmen,
berücksichtigt und aufgegriffen? Gibt es ein Verständnis für die speziel-
len Interessen der Lerner, auch der potenziellen Lerner? Werden die
Implikationen einer wissensbasierten Gesellschaft (z. B. hinsichtlich Un-
ternehmensgründung) berücksichtigt und strategisch formuliert?

• bezogen auf die Ermöglichung des Zugangs (hier geht es vor allem um
Aspekte, welche die Teilnahme an organisierter Weiterbildung betref-
fen): Wie sichtbar sind existierende Angebote, werden neue Angebote
entwickelt? Werden spezielle Gruppen mit maßgeschneiderten Ange-
boten angezielt? Werden Lernbarrieren überwunden und entfernt?
Werden non-formale und informelle Lernergebnisse übernommen und
anerkannt? Gibt es eine angemessene Investition der Unternehmer in
ihre Beschäftigten? Sind Information, Beratung und Orientierung als
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Schlüssel-„Interface“ zwischen Lernbedürfnissen und Lehrangeboten
ausreichend entwickelt und überprüft?

• bezogen auf die angemessene Förderung (hier geht es vor allem um
eine effektive und effiziente Allokation von Mitteln in Bildung): Wird
auf breiter Front die Investition in Bildung erhöht? Wird die Verantwor-
tung für die Finanzierung von Bildung geteilt und gemeinsam getragen
(Unternehmen, Lernende, Staat, Nichtregierungsorganisationen)? Ist die
Allokation von Mitteln in Bildung transparent? Existieren neue Ansätze
für die Investition in Bildung? Ist die Investition in Bildung in entspre-
chende Strategien auf lokaler Ebene integriert? Werden Mittel in die
neuen Aufgaben und Rollen der Lehre investiert?

Seit der Annahme des Detaillierten Arbeitsprogramms (Amtsblatt 2002b) im Fe-
bruar 2002 durch den Rat arbeitet die Europäische Kommission weiter an Indi-
katorensystemen. Im Juni 2002 legte sie einen Vorschlag von 15 Qualitätsindi-
katoren für lebenslanges Lernen zu den Bereichen Fertigkeiten und Einstellun-
gen, Zugang und Teilname, Ressourcen sowie Strategien und Systementwicklung
vor (Europäische Kommission 2002c). Und als bislang jüngstes Dokument prä-
sentierte die von der Kommission eingesetzte „Ständige Arbeitsgruppe zu Indi-
katoren und Benchmarks“ eine „Final List of Indicators“ (Europäische Kommissi-
on 2003c) bezogen auf einige der Ziele des Detaillierten Arbeitsprogramms. So
abgeschlossen wie es der Titel suggeriert sind die Arbeiten an den Indikatoren
damit jedoch nicht. Die Entwicklung weiterer Indikatoren, insbesondere für die
Bereiche Sprachkompetenz, Effizienz von Bildungsausgaben, Lernkompetenz,
Fortbildungsteilnahme von Lehrpersonal und sozialer Hintergrund von Hoch-
schulstudenten, ist hier angekündigt.

Auf der Grundlage der unterschiedlichen Diskussionen sind derzeit sechs Indi-
katorenbereiche absehbar. Bei einigen von ihnen liegen bereits Datenquellen
vor, die es ermöglichen, die nationalen Bildungssysteme entsprechend zu be-
werten und zu qualifizieren. In anderen Fällen sind entsprechende Daten erst zu
erheben bzw. auswertungsrelevante Verfahren zu entwickeln. Die sechs Indika-
torenbereiche sind derzeit:

Evaluation: Hier liegen Daten vor zur Zahl der Schulabschlüsse, der Hochschul-
abschlüsse und der erworbenen Zertifikate, allerdings nicht für alle Mitglied-
staaten und nicht durchweg kompatibel. Weitere Angaben werden gesucht und
zu Grunde gelegt zu den Verfahren der Anerkennung und Zertifizierung, zur
Qualitätssicherung, zur Kohärenz des Bildungsangebots, zur Wirksamkeit des
Lernens und zur Attraktivität der Lernangebote. Insbesondere Fragen wie Kohä-
renz des Angebots oder Wirksamkeit des Lernens sind schwer mit direkten Mess-
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zahlen zu erfassen, während hingegen die Attraktivität des Lehrangebotes etwa
im Bereich der Weiterbildung über Teilnahmezahlen rekonstruiert werden kann.

Beratung, Orientierung: An quantitativen Daten wird hier zunächst nur mit den
Zahlen operiert, die aus den Besuchen von Webseiten und dem Herunterladen
von Dokumenten erfolgen. Weitergehende Messzahlen werden erwartet von ei-
ner Überprüfung der Verbreitung von Informationen, der Zufriedenheit der Ler-
nenden mit Beratungsdiensten und generell der quantitativen Aufschlüsselung
und qualitativen Bewertung der Beratungsaktivitäten von Bildungseinrichtun-
gen.

Investition: Hier liegen zahlreiche Quellen vor, die aber häufig nicht gut
miteinander kompatibel sind – so etwa bei der OECD und EUROSTAT zu den
Investitionen in Bildung im internationalen Vergleich, oder die speziell auf Un-
ternehmen bezogene Statistik „Continuing Vocational Training Survey“ (CVTS).
Angedacht wird, zum Indikator der Investitionen Mess-Systeme zu entwickeln,
die auch das informelle und non-formale Lernen betreffen und insbesondere
auch die Zeitbudgets der Lernenden erfassen.

Lernende und Angebote: Zu diesem Indikator liegen keine schlüssigen quantita-
tiven Zahlen vor; insbesondere das adäquate Zusammenführen von Lerninteres-
sierten und Angeboten ist derzeit quantitativ schwer erhebbar. Deshalb ist beab-
sichtigt, zu diesem Indikator Messzahlen aufzubauen zur Situation der Lernen-
den, zur Beschreibung von Lernkontexten, konkreter etwa zur Kinderbetreuung
oder zur Entfernung zwischen Lernort und Lebensort (im ländlichen Raum).
Generell geht es auch um die Flexibilität im Verhältnis von Angeboten und Ler-
nenden.

Grundqualifikationen: Zur Frage der Grundqualifikationen liegen bereits Daten
zur durchschnittlichen Teilnahme etwa der 18–24-Jährigen an den Ausbildungs-
gängen der Sekundarstufe I und II oder der 25–64-Jährigen hinsichtlich der Teil-
nahme an Weiterbildung vor, allerdings nur sektoral und punktuell. Gedacht ist
daran, ein erweitertes System zu finden, in dem Teilnehmende und Abschlüsse
an formaler Weiterbildung erfasst und beziffert sind, in der Kompetenzbewer-
tung über systematische Erhebungen vorgenommen wird, in dem Angebote und
Verfahren, Lernen zu lernen, definiert werden, in dem Erhebungen zur Medien-
kompetenz und zur aktiven Bürgerschaft in regelmäßigen Abständen durchge-
führt werden. So wird derzeit an einer international vergleichenden OECD-Stu-
die „Program for an International Adult Assessment of Competencies“ (PIAAC)
gearbeitet, die – als eine Art PISA für Erwachsene – im Jahr 2009 erstmals die
Kompetenzen von Erwachsenen für ausgewählte Kompetenzbereiche messen
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soll. Die Studie will dabei u. a. der Grundlagenforschung über die individuelle
Kompetenzentwicklung von Erwachsenen dienen und hierfür zugleich bildungs-
politische Interventionspunkte aufzeigen.

Innovation: Obgleich Innovation sehr schwer zu definieren, erst recht zu mes-
sen ist, gilt sie als zentraler Indikator. Herangezogen werden sollen Daten zum
Lernen nach unterschiedlichen und neuen Lernformen in Unternehmen (verfüg-
bar im CVTS) oder auch Durchschnittszahlen zum Verhältnis von Lernenden
und vorhandenen Computern. Angedacht sind Mess-Systeme zur Fortbildung
der Lehrenden und zur Forschung hinsichtlich Lehrmethoden.

Es ist nicht leicht, innerhalb der EU im Bildungsbereich Qualität festzustellen, zu
messen und mit Hilfe von Indikatoren zu vergleichen. Die europäische Politik
bewegt sich dabei in einem Gemenge von Interessenlagen der Betroffenen, Unter-
schiedlichkeiten der jeweiligen Segmente des Feldes und verfügbaren Daten:

• Die Nationalstaaten haben ein Interesse am Erhalt und einer positiven
Bewertung ihrer eigenen Bildungssysteme, was es schwer macht, den
übergreifenden Raster von Indikatoren zu finden, die Bewertungen er-
lauben.

• Einzelne Bildungsbereiche (Universitäten, berufliche Bildung, Weiter-
bildung usw.) folgen eigenen Logiken und erschließen sich nicht not-
wendig – auch nicht innerhalb der einzelnen Nationalstaaten – ver-
gleichenden Indikatorensystemen. Folgerichtig entwickeln sich hier
jeweils bereichsspezifische Notwendigkeiten und Interessen, die über-
greifend schwer in ein kohärentes System einzuordnen sind.

• Auch in den weiterentwickelten Mitgliedstaaten ist das Bildungssystem
noch nicht durchgängig quantitativ oder in überprüfbaren Messgrößen
erschlossen. So fehlt es fast überall an verlässlichen Daten im Bereich
der Weiterbildung, aber auch Daten zu Übergängen zwischen den Bil-
dungsbereichen, zu Abschlussquoten und Bezüge zwischen Bildungs-
und Beschäftigungssystemen sind nicht in ausreichendem Maß vorhan-
den. Die erforderlichen Daten sind bislang ausschließlich auf nationa-
ler Ebene erhebbar und erfordern dort einen erheblichen Aufwand, auch
strukturelle Voraussetzungen bei Einrichtungen und Behörden, die so
nicht vorhanden oder kaum vorfindbar sind. Auch wenn es zur Ent-
wicklung eines kohärenten Indikatorensystems kommen sollte, wird die
Erhebung der Daten ein großes Problem darstellen.

Neben diesen Schwierigkeiten gibt es weitere Problemfelder:
• Die Kommunikation innerhalb der einzelnen Mitgliedstaaten zu Qua-

litätsfragen ist schwierig (Wettbewerbsverfahren, konkurrierende Mo-
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delle), um so mehr noch zwischen den EU-Mitgliedstaaten.
• Schließlich zeigt sich, dass die Schwierigkeiten auch in der Sache lie-

gen, der qualitätsbezogenen Definition eines Produkts, das erst im Zu-
sammenwirken von Produzent und Konsument entsteht: der Bildung.

Es ist davon auszugehen, dass in absehbarer Zeit europäische Systeme von Ver-
gleichsparametern zum Bildungsbereich entwickelt und festgelegt und mit ge-
meinsamen Indikatoren und Messzahlen versehen werden. Nicht damit zu rech-
nen ist, dass die in Europa bereits national weit ausdifferenzierten Qualitätssi-
cherungssysteme vereinheitlicht oder gemeinsamen Normen unterworfen werden
sollen. Es ist aber erkennbar: Die Verwirklichung von Qualität auf europäischer
Ebene soll politisch umgesetzt werden. Es wird dabei in Rechnung gestellt, dass
zwar ein gemeinsames Ziel zur Realisierung von Qualität existiert, unterschied-
liche Wirklichkeiten der Bildungssysteme in den einzelnen Mitgliedstaaten aber
akzeptiert werden sollen. Auch ist absehbar, dass die vorliegenden Annäherun-
gen an Qualitätssysteme und Qualitätsindikatoren sich eher auf das gesamte
Bildungssystem beziehen, weniger auf die „Qualitätsträger“, die Einrichtungen,
Lehrangebote und Lernenden selbst.

5.2.3  Hochschulstruktur
Zur Europäisierung der Hochschullandschaft haben wesentlich die hochschul-
spezifischen Aktionsprogramme der EU und die damit einhergehende finanziel-
le Förderung beigetragen. Ermöglicht wurden diese Förderprogramme durch die
Definition der Studienabschlüsse als berufliche Bildung in den 1980er Jahren (s.
Erasmus-Urteil, Kap. 4.3). Seit geraumer Zeit kommen Initiativen hinzu, die von
einzelnen Mitgliedstaaten ausgehen und auf zwischenstaatlichen Vereinbarun-
gen basieren (Bologna-Prozess).

Hochschulspezifische EU-Förderprogramme
Nach anfänglicher Kritik aus den Mitgliedstaaten stoßen die für den Hochschul-
bereich aufgelegten EU-Förderprogramme mittlerweile auf einen breiten Kon-
sens. Besonders das Erasmus-Programm ist von Seiten der Hochschulen zu ei-
nem Impulsgeber für Innovationen und zu einer wichtigen Finanzierungsquelle
für den quantitativen und qualitativen Ausbau europäischer Kooperations- und
Mobilitätsmaßnahmen geworden. In der ersten Phase zielte das Programm vor
allem auf die Erhöhung der Studierendenmobilität innerhalb Europas, in den
ersten zehn Jahren (1986–1996) wurden mehr als eine halbe Million Studieren-
de durch ein Mobilitätsstipendium angeregt, ein Auslandssemester zu absolvie-
ren. Im Jahre 2002 wurde der einmillionste Erasmus-Austauschstudierende ge-
zählt. Jährlich waren es Ende der 1990er Jahre 100.000 Studierende, davon al-
lein 15.000 aus der Bundesrepublik.
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Es wurde aber auch deutlich, dass die Mobilität von Studierenden allein nicht
zum gewünschten Effekt der Europäisierung der Hochschulen führt, zumal bisher
der Anteil mobiler Studierender an der Gesamtzahl gering ist. In der zweiten
Phase des Erasmus-Programms wurden daher zusätzlich neue Förderlinien ein-
geführt, die auf die transnationale Entwicklung von europäischen Curricula, eu-
ropäischen Modulen oder Intensivprogrammen mit europarelevanten Inhalten
abzielen. Dahinter lag die Absicht, die europäische Dimension nicht nur durch
Mobilität innerhalb Europas erfahrbar zu machen, sondern auch bereits im Stu-
dienangebot an der Herkunftshochschule.

Mit ihrer Förderpolitik nimmt die EU-Kommission aktiv gestalterisch Einfluss auf
die nationalen Hochschulsysteme, denn die Teilnahme der Hochschulen am
Erasmus-Programm ist an Bedingungen geknüpft, die sich in den Mitgliedstaaten
auf die Infrastruktur, das Studienangebot und die strategische Ausrichtung der
jeweiligen Hochschule auswirkt.

Infrastruktur: Während die EU bei ihren Förderprogrammen den inhaltlichen
Rahmen setzt und die finanziellen Mittel bereitstellt, müssen die Mitgliedstaaten
durch entsprechende nationale bildungspolitische Maßnahmen für die Umset-
zung der Programme in ihrem jeweiligen Land sorgen. Sie unterliegen hier der
Mitwirkungspflicht: allen interessierten Personen und Bildungseinrichtungen die
Teilnahme an dem Programm zu ermöglichen. Dazu müssen erforderlichenfalls
Verwaltungsvorschriften geändert, nationale Organisationsstrukturen für die
Durchführung der Förderprogramme aufgebaut und unterhalten sowie die dabei
entstehenden Verwaltungskosten getragen werden. Auch an den Hochschulen
hat die Beteiligung am Erasmus-Programm eine andere Infrastruktur und deren
hochschulinterne Finanzierung nötig gemacht.

Studienangebot: Wollen Hochschulen am Erasmus-Mobilitätsprogramm teilneh-
men, müssen sie mittlerweile das Europäische System zur Übertragung von Stu-
dienleistungen (European Credit Transfer System – ECTS) anwenden. Jedes Mo-
dul eines Studiengangs muss mit Leistungspunkten (Credits) versehen sein. Sie
spiegeln das Arbeitspensum (Präsenzzeiten, Selbststudium, Praktika und Prüfun-
gen) wieder, das Studierende aufwenden müssen, um die im Rahmen eines Moduls
definierten Lernziele zu erreichen. Ursprünglich als Transfersystem konzipiert,
das Studierenden die Anrechnung ihrer im Ausland erbrachten Studienleistun-
gen erleichtern sollte, hat sich das ECTS europaweit zu einem Akkumulations-
system von Studienleistungen entwickelt. ECTS sieht darüber hinaus vor, dass
die beteiligten Hochschulen ihr Studienangebot transparent darstellen und ihren
Austauschstudierenden Lernverträge für das Auslandsstudium anbieten (letzte-
res ist bisher kaum umgesetzt). Eine Neuerung stellt das so genannte „Diploma
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Supplement“ dar, ein englischsprachiger Zusatz zum Hochschuldiplom, der de-
taillierte Auskünfte sowohl über das jeweilige Hochschulsystem als auch über
Struktur und Inhalt des Studiengangs sowie eine Auflistung der erbrachten Leis-
tungen enthält. Dies soll zu mehr Transparenz und Vergleichbarkeit der Studien-
abschlüsse innerhalb Europas beitragen. Inhaltlich haben die Studienangebote
dort eine europäische Dimension bekommen, wo Fachbereiche in Zusammen-
arbeit mit europäischen Partnerhochschulen europäische Curricula und Module
entwickelt und implementiert haben.

Hochschulstrategie: Seit der Einführung des Hochschulvertrags, den die Hoch-
schulen mit der EU-Kommission abschließen müssen, wenn sie an den EU-Pro-
grammen teilnehmen möchten, ist jede Hochschule verpflichtet, schriftlich eine
bildungspolitische Erklärung zur Förderung der europäischen Dimension ihrer
Einrichtung abzugeben („Policy Statement“ ). Dies hat erstmals zu einer größe-
ren Strategiediskussion innerhalb der Hochschulen über eine europäische Hoch-
schulentwicklung geführt.

Bologna-Prozess
Neben den Initiativen der Europäischen Kommission, über Förderprogramme
eine europäische Dimension in die Hochschulbildung der Mitgliedstaaten zu
bringen und die Hochschulkooperationen sowie die Mobilität der Studierenden
und Dozenten innerhalb Europas zu erhöhen, gibt es seit gut sechs Jahren Initi-
ativen, die von den europäischen Ländern selbst ausgehen und deren Ziel es ist,
einen gesamteuropäischen Hochschulraum zu schaffen. Hintergrund sind der
seit der Einführung des Euro und im Zuge der Osterweiterung sich beschleuni-
gende EU-Integrationsprozess sowie der zunehmende Konkurrenzdruck im glo-
balen Bildungswettbewerb, im Hochschulbereich vor allem mit den USA. Ein
Problemfeld ist die fehlende Konvergenz der europäischen Hochschulsysteme,
da sie die Mobilität der Studierenden innerhalb Europas erschwert. Ein anderes
ist die mangelnde Transparenz der Abschlüsse, die durch die zunehmende Di-
versifizierung der Hochschulen noch schwieriger wird. Dass es zu einer Abstim-
mung und Anpassung zwischen den nationalen Hochschulsystemen kommen
musste, wurde immer deutlicher.

Warum diese Initiativen nicht von der Europäischen Union ausgehen, sondern
von den Bildungsministerien der einzelnen Mitgliedstaaten, hängt vor allem mit
der Begrenzung der bildungspolitischen Kompetenz der EU durch das Subsidia-
ritätsprinzip seit dem Maastrichter Vertrag zusammen. Maßnahmen, die zu ei-
ner höheren Kompatibilität der Hochschulsysteme untereinander führen, fallen
durch das Harmonisierungsverbot, das der EU im Bildungsbereich auferlegt ist,
nicht in den Kompetenzbereich der EU, sondern unterliegen den Mitgliedstaa-
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ten. Sie müssen in diesem Bereich also selbst aktiv werden. Insofern überneh-
men die Mitgliedstaaten durch zwischenstaatliche Vereinbarungen zur Harmo-
nisierung ihrer nationalen Hochschulsysteme nunmehr ein Politikfeld, das sie
auf EU-Ebene dem Einflussbereich der Europäischen Kommission vorenthalten.
Entscheidend für den Prozess ist in der Tat, dass er nicht aus Brüssel verordnet
ist, sondern freiwillig von den teilnehmenden Staaten selbst gestaltet wird (auch
wenn die Europäische Kommission inzwischen maßgeblichen Einfluss auf den
Verlauf des Prozesses gewonnen hat).

Die weitreichendste Initiative von Seiten der Mitgliedstaaten, die Probleme des
europäischen Hochschulwesens anzugehen, ist die so genannte „Bologna-De-
klaration“ (Bologna-Deklaration 1999; alle im Zusammenhang mit dem Bologna-
Prozess relevanten Dokumente siehe Linkliste). Sie beruht auf der Sorbonne-
Deklaration der Bildungs- und Erziehungsminister von Frankreich, Vereinigtem
Königreich, Deutschland und Italien vom 25. Mai 1998, in der die Vision einer
allmählichen Harmonisierung der Hochschulabschlüsse und -zyklen in Europa
beschrieben wurde. Bereits ein Jahr später schlossen sich eine Reihe weiterer
europäischer Länder der Initiative an. Am 19. Juni 1999 unterzeichneten die
Bildungs- und Erziehungsminister aus 29 europäischen Staaten die Bologna-Er-
klärung. Darin vereinbarten sie wesentliche Ziele für die Schaffung eines euro-
päischen Hochschulraums, die einen breiten Konsens hinsichtlich der zukünfti-
gen europäischen Hochschulpolitik sichtbar machen. In einem Aktionsplan ver-
pflichten sich die Unterzeichnerstaaten, ihre Hochschulsysteme mit dem Ziel
größerer Übereinstimmung zu reformieren. Bis zum Jahre 2010 sollen einge-
führt werden:

1. ein System leicht verständlicher und vergleichbarer Abschlüsse (inklu-
sive Diploma Supplement),

2. ein zweigliedriges System von Studiengängen, das aus einem ersten
und einem zweiten Zyklus besteht (undergraduate und graduate). Der
mindestens dreijährige erste Zyklus soll zu einem ersten berufsbefähi-
genden Abschluss führen. Die Zulassung zum zweiten Zyklus setzt den
erfolgreichen Abschluss des ersten Zyklus voraus.

3. ein Leistungspunktesystem (wie das ECTS) als Mittel zur Erhöhung der
Studierendenmobilität.

Gefördert werden soll darüber hinaus
4. die europäische Zusammenarbeit bei der Qualitätssicherung in der

Hochschulbildung durch die Erarbeitung vergleichbarer Kriterien und
Methoden,

5. die Mobilität von Studierenden und Lehrenden,
6. die europäische Dimension im Hochschulbereich, insbesondere in Be-

zug auf Curriculum-Entwicklung, Zusammenarbeit zwischen Hochschu-
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len, Mobilitätsprojekte und integrierte Studien-, Ausbildungs- und For-
schungsprogramme.

Der Bologna-Prozess beruht auf einer zwischenstaatlichen Vereinbarung der
europäischen Bildungs- und Erziehungsminister, einer gemeinsamen Willenser-
klärung, die politisch wirkt, rechtlich jedoch nicht bindet. Einziges Druckmittel
sind Wettbewerb und Transparenz unter den beteiligten Ländern.

Der Fortgang des Bologna-Prozesses wird durch Folgetreffen in zweijährigem
Turnus gesteuert. Im Mai 2001 fand die erste Folgekonferenz in Prag statt, auf
der die Bologna-Erklärung um eine Reihe weiterer Aktionslinien ergänzt wurde
(Prager Kommuniqué), unter anderem auch um das Konzept des lebenslangen
Lernens. Auf der zweiten Folgekonferenz im September 2003 in Berlin wurde
darüber hinaus die Einführung strukturierter Promotionsstudiengänge als dritter
Studienzyklus in die Agenda aufgenommen, was auch zur Stärkung des Bezugs
zwischen europäischem Hochschulraum und europäischem Forschungsraum
beitragen soll (Berliner Kommuniqué). Die nächste Folgekonferenz findet im Mai
2005 in Bergen (Norwegen) statt.

Mit der Koordinierung der bei den Treffen genannten Themen und Maßnahmen
beauftragen die Bildungs- und Erziehungsminister der Unterzeichnerstaaten eine
Follow-up-Gruppe. Die jetzige Follow-up-Gruppe setzt sich aus Vertretern aller
Unterzeichnerstaaten und der Europäischen Kommission zusammen und wird
von der jeweils aktuellen EU-Ratspräsidentschaft geleitet. Als beratende Mitglie-
der gehören ihr die Vertretungen des Europarats, des Verbands der europäischen
Universitäten (EUA) und Fachhochschulen (EURASHE), des Dachverbands der
europäischen Studierenden (ESIB) und der UNESCO/CEPES an. Vorbereitet wer-
den die Treffen von einem Ausschuss, der ebenfalls von der aktuellen EU-Präsi-
dentschaft geleitet wird, und sich aus Vertretern des Gastgeberlands der nächs-
ten Ministerkonferenz, den vorigen und künftigen Ratspräsidentschaften, drei
teilnehmenden Ländern sowie den in der Follow-up-Gruppe vertretenen Institu-
tionen zusammensetzt. Unterstützung erhalten sie von einem Sekretariat, das
von dem Land gestellt wird, das die nächste Ministerkonferenz ausrichtet.

Bisher haben 40 Staaten die Bologna-Erklärung  unterzeichnet: die mit den Beitritts-
staaten im Jahre 2004 auf 25 angewachsenen EU-Staaten sowie Albanien, Andorra,
Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Island, Kroatien, Mazedonien, Norwegen, Ru-
mänien, Russland, die Schweiz, Serbien und Montenegro und die Türkei.

Für die Umsetzung der Reformen sind die Bildungsministerien der jeweiligen
Mitgliedstaaten zuständig. Die zuständigen Minister müssen erstens in ihrer je-
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weiligen nationalen Gesetzgebung den rechtlichen Rahmen für die Einführung
der Bologna-Reformen schaffen (z. B. in der Bundesrepublik durch die 6. Novel-
le des Hochschulrahmengesetzes). Zweitens müssen sie die Hauptakteure in den
Hochschulen (Rektoren, Dozenten und Studierende) von der Notwendigkeit der
Reformen überzeugen und in den Gestaltungsprozess mit einbeziehen. Wie die
einzelnen Ziele des Bologna-Prozesses bisher umgesetzt wurden und welche
Probleme dabei aufgetreten sind und auftreten, darüber geben drei von der EUA
durchgeführte Studien Auskunft (Haug/Kirstein 1999; Haug/Tauch 2001; Rei-
chert/Tauch 2003).

Das europäische Projekt „Tuning Educational Structures in Europe“ gibt Anregun-
gen, wie in den unterschiedlichen Fachbereichen, darunter auch die Erziehungs-
wissenschaften, die Lehrpläne an die Bologna-Reformen angepasst werden kön-
nen (González/Wagenaar 2003). Die Teildisziplin Erwachsenenbildung innerhalb
der Erziehungswissenschaften hat in der Bundesrepublik im Zuge des Bologna-
Prozesses mittlerweile damit begonnen, ihr Studienangebot zu reformieren und an
die Bachelor- und Masterstruktur anzupassen. Für den Bereich der Weiterbildung
sind besonders die (nicht-konsekutiven) weiterbildenden Masterstudiengänge von
Bedeutung, da sie in vielen Disziplinen ein universitäres Fortbildungsangebot
darstellen (werden), das auch berufsbegleitend wahrgenommen werden kann. Zu
erwähnen sind hier auch Masterangebote, die sich speziell an Studierende der
Erziehungswissenschaften oder bereits in der Weiterbildung Tätige richten, die
ihrem Berufsprofil eine europäische Dimension geben wollen. Ein Beispiel dafür
ist der europäische Masterstudiengang „European Master in Adult Education“, der
– durch Erasmus-Mittel gefördert – in einem Netzwerk bestehend aus europäischen
Universitäten und dem Deutschen Institut für Erwachsenenbildung (DIE) derzeit
entwickelt wird (beteiligt sind die Universitäten Barcelona, Duisburg-Essen, Flo-
renz, Helsinki, Kaiserslautern, Kopenhagen, Ostrava und Timisoara).

Für den Bereich Weiterbildung stellt sich im Zusammenhang mit der Einführung
der Bachelor- und Masterstudiengänge die Frage, inwieweit die Einführung ei-
nes ersten berufsbefähigenden Abschlusses nach 3 Jahren Studium (Bachelor)
dazu führt, dass der zweite Studienzyklus (Master) als Weiterbildungsangebot
angesehen wird und wenn ja, welche Anforderungen hinsichtlich der Zugangs-
möglichkeiten, der Teilnahme (Vollzeit, Teilzeit), der Methode (Präsenz, Online)
sich daraus ergeben. Ferner ist zu fragen, inwieweit der Einbezug des Konzepts
des lebenslangen Lernens in die Bologna-Agenda dazu führen wird, dass der
Zugang zu universitären Studienangeboten für Berufstätige einfacher wird, die
an Universitäten weit verbreitete Orientierung am Input (Lehrer) einer Orientie-
rung am Output (Lerner) weicht und formale Kriterien (wie Semesterwochen-
stunden) ersetzt werden durch eine Kompetenzbeschreibung.
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6.  Förderprogramme mit Weiterbildungsbezug

Eines der wichtigsten bildungspolitischen Instrumente der EU sind ihre Förder-
programme. Im Folgenden werden daher zunächst (6.1) die Programme Sokra-
tes und Leonardo vorgestellt, in denen unterschiedliche Typen transnationaler
Aktivitäten gefördert werden. Dabei sollen die Förderlinien näher betrachtet
werden, die für den Bereich Weiterbildung relevant sind. Zum anderen (6.2)
geht es um den Europäischen Sozialfonds, ein Förderinstrument, das primär ar-
beitsmarktpolitisch ausgerichtet ist. Auch hier werden die Bereiche erläutert, die
für die Weiterbildung von Bedeutung sind.

6.1 Weiterbildung innerhalb des Sokrates-Programms

Das Sokrates-Programm ist das gemeinschaftliche Aktionsprogramm im Bereich
der allgemeinen Bildung. Es wurde bereits einmal verlängert. Die Laufzeit der
zweiten Phase erstreckt sich vom 01.01.2000 bis 31.12.2006. Den politischen
Rahmen der Projektförderung setzt ein Beschluss des Europäischen Parlaments und
des Rats, in dem die allgemeinen Ziele und Aktionen des Programms definiert sind
(Amtsblatt 2000). Jährlich werden darüber hinaus in einer „Allgemeinen Aufforde-
rung zur Einreichung von Vorschlägen“ Prioritäten bei der Fördermittelvergabe
gesetzt (Link im Anhang). Rechtsgrundlage für das Sokrates-Programm ist Art. 149
(EGV) und Art. 150 (EGV) des Amsterdamer Vertrags. Das Programmbudget beläuft
sich auf 1.850 Mio. “. An dem Programm beteiligen sich die nunmehr 25 EU-Mit-
gliedstaaten, die EFTA-Staaten (Island, Liechtenstein, Norwegen) und die Beitritts-
staaten Zypern, Malta sowie die Türkei. Für Institutionen, die einen Förderantrag
stellen wollen, ist der „Allgemeine Leitfaden für Antragsteller“ besonders wichtig.

6.1.1  Programmstruktur
Das Sokrates-Programm stellt das Dach für unterschiedliche Teilförderprogramme
im Bereich der allgemeinen Bildung dar (Abb. 3). Es umfasst grundlegende Etap-
pen des lebenslangen Lernens: die Schulbildung (Comenius), die Hochschulbil-
dung (Erasmus) und sowie die Erwachsenenbildung und andere Bildungswege
(Grundtvig). Daneben gibt es Querschnittsprogramme, in denen Projekte im Be-
reich des Sprachenlernens (Lingua), Projekte zum offenen Unterricht, Fernlehre
und IKT (Minerva) sowie zum Vergleich der Bildungssysteme und Innovationen
(Beobachtung und Innovation) gefördert werden. Bereichsübergreifend sind außer-
dem die Teilprogramme „Flankierende Maßnahmen“ und „Gemeinsame Aktio-
nen“. Jedes Teilprogramm (im EU-Jargon „Aktion“) hat seine eigene Identität, Pro-
grammkultur und sein eigenes Budget. Für Comenius sind mindestens 27 % des
Sokrates-Gesamtbudgets vorgesehen, für Erasmus 51 % und für Grundtvig 7 %.
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Abbildung 3: Programmstruktur von Sokrates
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Quelle: eigene Darstellung
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6.1.2  Verwaltungsstruktur
Die Gesamtverantwortung für die Durchführung des Sokrates-Programms liegt
bei der Europäischen Kommission. Unterstützt wird sie dabei von einem Sokra-
tes-Ausschuss, der sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusammensetzt. Auf
EU-Ebene arbeitet die EU-Kommission eng mit einem „Büro zur Technischen
Unterstützung“ (frz. Bureau d’Assistance Technique – BAT, engl. Technical
Assistance Office – TAO) zusammen. Auf der Ebene der Mitgliedstaaten arbeitet
die EU-Kommission mit den so genannten „Nationalen Agenturen“ zusammen,
die von den nationalen Behörden eingerichtet wurden. Die Nationalen Agentu-
ren sind sowohl ihrer Regierung als auch der Europäischen Kommission gegen-
über verantwortlich. Die Nationalen Agenturen sind bei den dezentralisierten
Maßnahmen (s. u.), die einen Großteil der Förderaktionen ausmachen, allein
zuständig für die Bearbeitung der Förderanträge, die Bewilligung und Abrech-
nung. Sie sind dabei aber immer an die EU-Förderrichtlinien und den von der
Kommission vorgegebenen Rahmen gebunden. In der Bundesrepublik ist für die
Gesamtdurchführung des Sokrates-Programms auf Bundesebene das Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung (BMBF) und auf Länderebene die Kultusmi-
nisterkonferenz (KMK) zuständig. Für die Verwaltung der dezentralisierten Maß-
nahmen des Sokrates-Programms wurde in der Bundesrepublik keine eigene Na-
tionale Agentur gegründet, die alle Aktionen abdeckt. Vielmehr wurde diese
Aufgabe auf mehrere Einrichtungen aufgeteilt, die jede für sich auf das entspre-
chende Fördergebiet spezialisiert ist. Daher gibt es für Sokrates mehrere Natio-
nale Agenturen (siehe Abb. 4, genaue Adressen unter www.sokrates-leonardo.de/
frameset-n.htm), das Erasmus-Programm wird z. B. vom Deutschen Akademi-
schen Austauschdienst (DAAD) betreut, das Grundtvig-Programm (außer Mobi-
litätsstipendien) von der Nationalen Agentur „Bildung für Europa“ beim Bundes-
institut für Berufsbildung (BIBB). Neben der Bearbeitung der Förderanträge ist es
außerdem Aufgabe der Nationalen Agentur(en), interessierte Einrichtungen über
die EU-Förderprogramme zu informieren und sie beim Einreichen eines Antrags
sowie der Suche nach geeigneten Projektpartnern zu beraten.

6.1.3  Förderprinzipien
Ziele und Schwerpunkte der einzelnen Aktionen sind sehr unterschiedlich. Ge-
meinsam sind ihnen jedoch folgende Förderprinzipien:

1. Die finanzielle Förderung ist nicht dauerhaft, sondern zeitlich befristet;
die Höchstdauer beträgt drei Jahre.

2. Die Förderung trägt immer nur einen Teil der förderfähigen Gesamt-
kosten des Projekts. Das bedeutet: Die beteiligten Institutionen müssen
einen Eigenbeitrag leisten. Der Zuschuss der EU beläuft sich in der
Regel auf höchstens 75 % der Gesamtkosten eines Projekts, wobei auch
nominale Höchstgrenzen festgesetzt sind.

6. Förderprogramme mit Weiterbildungsbezug
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Abbildung 4: Verwaltungsstruktur des Sokrates-Programms in Bezug auf die
Bundesrepublik Deutschland

Quelle: eigene Darstellung
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3. Infrastrukturkosten der Projektträger werden in der Regel nicht geför-
dert. Das bedeutet, dass die Projekte nur dort angesiedelt werden kön-
nen, wo bereits eine Infrastruktur besteht, die von den Mitgliedstaaten
oder einer Bildungseinrichtung geschaffen worden ist. Finanziert wer-
den in der Regel Reise- und Aufenthaltskosten für transnationale Tref-
fen. Der Eigenbeitrag des Zuschussempfängers besteht in der Regel darin,
das für die Durchführung des Projekts notwendige Personal und die
dafür notwendige Infrastruktur bereitzustellen. Im Vorfeld können Zu-
schüsse bewilligt werden, um transnationale Treffen zur Vorbereitung
der jeweiligen Projekte zu ermöglichen.

4. Es werden nur grenzüberschreitende Projekte gefördert. An den Pro-
jekten müssen mindestens drei Partner aus teilnahmeberechtigten Staa-
ten beteiligt sein. Bei der Antragstellung muss begründet werden, wa-
rum das Projekt nicht allein im nationalen Rahmen durchgeführt wer-
den kann bzw. worin sein „europäischer Mehrwert“ besteht.

5. Nur Einrichtungen (juristische Personen) können Förderanträge stellen.
Eine Ausnahme bilden die Mobilitätsstipendien in der Aktion Grundt-
vig, für die auch Einzelpersonen Anträge stellen können. Bei Mobili-
tätsstipendien in der Aktion Erasmus ist dies jedoch nicht möglich. In-
teressierte Studierende müssen sich an ihre Universität wenden, die für
sie den Antrag stellt.

6.1.4  Antragsverfahren
Im Sokrates-Programm werden zwei Typen von Antragsverfahren unterschieden,
je nachdem, ob es sich um eine „zentralisierte“ oder „dezentralisierte“ Maßnah-
me handelt.

• Zentralisierte Maßnahme: Bei einer zentralisierten Maßnahme muss der
Projektantrag direkt an die EU-Kommission nach Brüssel gesendet wer-
den (besser gesagt: an das „Büro zur Technischen Unterstützung“). Die
EU-Kommission überprüft den Antrag zusammen mit unabhängigen
Sachverständigen. Nach Stellungnahme des Sokrates-Ausschusses er-
stellt die EU-Kommission eine Liste der ausgewählten Projekte, gibt
den Antragstellern die Auswahlergebnisse bekannt und leitet die Ver-
tragsabschlüsse ein. In jedem Projekt übernimmt eine der Partnerein-
richtungen die Rolle des Koordinators und trägt die Projektverantwor-
tung gegenüber der EU-Kommission (Verteilung des Zuschusses auf die
Projektpartner, Berichtswesen, usw.). In einigen Fällen ist auch ein
zweistufiges Verfahren vorgesehen: Zunächst muss ein Vorantrag (Pro-
jektskizze) erstellt und bei der Kommission eingereicht werden. Die
Nationale Agentur bekommt eine Kopie dieses Vorantrags. Wird der
Vorantrag genehmigt, muss ein umfassenderer Vollantrag gestellt wer-
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den. Unter Hinzuziehung unabhängiger Sachverständiger fällt die EU-
Kommission die Förderentscheidung, wobei das Votum der Nationalen
Agentur berücksichtigt wird.

• Dezentralisierte Maßnahme: Bei einer dezentralisierten Maßnahme sen-
det man den Projektantrag nicht nach Brüssel, sondern an die entspre-
chende Nationale Agentur. Die Nationale Agentur nimmt die Förder-
anträge entgegen, begutachtet sie, berät die nationalen Behörden bei
der Projektauswahl, schließt den Fördervertrag ab, verteilt die Zuschüsse
und nimmt die Berichte der Zuschussempfänger entgegen. Darüber
hinaus kann die Nationale Agentur bei bestimmten zentralisierten Maß-
nahmen eine Stellungnahme zu den Förderanträgen abgeben.

6.1.5  Aktionen für die Weiterbildung in „Sokrates“
Der Bereich der allgemeinen Erwachsenenbildung und anderer außerhalb des
formalen Bildungssystems liegender Bildungswege ist im Sokrates-Programm mit
der Grundtvig-Aktion durch eine eigene Förderlinie abgedeckt. Aber auch ande-
re Aktionen, die nicht spezifisch auf die Erwachsenenbildung ausgerichtet sind,
sind in Teilen für die Weiterbildung von Bedeutung. Näheres zu den relevanten
Teilaktionen ist Tab. 1 zu entnehmen.

Aktion Grundtvig
Die Aktion Grundtvig ist aus der Aktion Erwachsenenbildung der ersten Phase
des Sokrates-Programms hervorgegangen. Sie bietet für eine nicht unerhebliche
Zahl von Einrichtungen die Möglichkeit, grenzüberschreitende Projekte finan-
ziert zu bekommen und sich somit Kompetenz in der transnationalen Zusam-
menarbeit anzueignen oder auszubauen. Antragsberechtigt sind Einrichtungen,
die im schulischen und außerschulischen Bereich Kurse für Erwachsene anbie-
ten (Abendschulen, Volkshochschulen, Verbände, Gewerkschaften, Bildungswer-
ke, Nicht-Regierungsorganisationen, kommerzielle Bildungsträger), Hochschu-
len, die Projekte zur Lehrplanentwicklung in der Erwachsenenbildung durch-
führen oder Bildungsmöglichkeiten für Erwachsene anbieten, Ausbildungsstätten
für Lehrkräfte der Erwachsenenbildung sowie sonstige Akteure, die mit ihren
Bildungsmaßnahmen auf die Bedürfnisse des individuellen Lernens eingehen.
Als Zielgruppe sieht Grundtvig alle Erwachsenen über 25 Jahren, aber auch 16
bis 24-Jährige, sofern sie nicht mehr in der Erstausbildung oder der oberen Se-
kundarstufe sind. Bei der Projektförderung gibt es innerhalb der Grundtvig-Akti-
on vier Schwerpunkte. Es geht um die Förderung von europäischen Kooperati-
onsprojekten (Grundtvig 1), Lernpartnerschaften (Grundtvig 2), Fortbildungsmaß-
nahmen für Lehrkräfte und Mitarbeiter der Erwachsenenbildung (Grundtvig 3)
und den Aufbau von Netzwerken (Grundtvig 4).
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Weitere Aktionen
Mit der Aktion Erasmus soll die grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Hoch-
schulen und die Mobilität von Studierenden und Dozenten innerhalb der EU
gefördert werden. Für den Bereich Weiterbildung sind die Mobilitätsstipendien
für Studierende und Dozenten von Bedeutung. Studierende können im Rahmen
von mehrmonatigen (3 bis 12 Monate) Auslandsaufenthalten einen Teil ihres
Studiums an Partnerhochschulen absolvieren (eingeschlossen sind darin auch
fachbezogene Praktika). Dozenten können mit zeitlich begrenzten Lehraufträ-
gen (1 bis 8 Wochen) an Partnerhochschulen nicht nur zur europäischen Di-
mension und der qualitativen Ausweitung des Lehrangebots beitragen, sondern
sich damit auch selbst weiterbilden.

Die Aktion Comenius richtet sich in erster Linie an Schulen. Da im dualen Aus-
bildungssystem der Bundesrepublik aber neben der Berufsschule vor allem im
Betrieb selbst die Ausbildung erfolgt, werden für die Bundesrepublik bei dieser
Aktion sowohl schulische als auch nicht-schulische Lernorte einbezogen. Ge-
fördert werden grenzüberschreitende Kooperationsprojekte im Bereich der Aus-
und Fortbildung des pädagogischen Personals, Einzelstipendien für Studieren-
de, die an Austauschmaßnahmen zwischen Ausbildungsstätten teilnehmen wol-
len, sowie Lehrkräfte und anderes Schulpersonal zur Teilnahme an berufsbeglei-
tenden Fortbildungen in einem Partnerland.

Die 1990 zum ersten Mal als Programm aufgelegte Aktion Lingua gehört zu den
ersten gemeinschaftlichen Aktionsprogrammen im Bildungsbereich. In der ers-
ten Förderphase war Lingua ein eigenständiges Programm, das alle für den Fremd-
sprachenbereich relevanten Fördermaßnahmen zusammenfasste. Seit Einführung
des Sokrates-Programms wurde der Fremdsprachenbereich förderpolitisch in
sektorale Förderschwerpunkte integriert. Innerhalb des Sokrates-Programms fin-
det sich seit der zweiten Förderphase die Förderung des Fremdsprachenlernens
in allen Sokrates-Aktionen wieder (Schulbildung, Hochschulbildung, Erwachse-
nenbildung), die Förderung der Fremdsprachenkompetenz im Bereich der be-
ruflichen Bildung wurde dem Leonardo-Programm zugeschlagen. Antragsberech-
tigte Projektträger sind Organisationen und Unternehmen, die Fremdsprachen-
unterricht anbieten, z. B. Schulen, Einrichtungen der Erwachsenenbildung,
Hochschulen, Fremdsprachenressourcenzentren, Forschungszentren für Sprach-
didaktik, Bildungs- und Schulbehörden sowie Verlage und Softwarehäuser. Die
Aktion richtet sich an Schüler, Studierende, Ausbilder von Fremdsprachenlehr-
kräften, Vertreter von Schulbehörden und Entscheidungsträger. Lingua gliedert
sich in zwei Teilaktionen: Förderung des Sprachenerwerbs (Lingua 1) und Ent-
wicklung von Hilfsmitteln und Materialien zum Fremdsprachenlernen (Lingua
2). In beiden Teilaktionen sind Maßnahmen zu finden, die den Bereich der Wei-
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terbildung betreffen, z. B. die Fortbildung des Personals von Fremdsprachen-
ressourcenzentren.

6.2 Weiterbildung innerhalb des Leonardo-Programms

Das Leonardo-Programm ist das gemeinschaftliche Aktionsprogramm im Be-
reich der beruflichen Bildung. Wie das Sokrates-Programm befindet es sich in
der zweiten Phase von Januar 2000 bis Dezember 2006. Den politischen Rah-
men der Projektförderung bildet ein Beschluss des Rats, in dem die allgemei-
nen Ziele und Aktionen definiert sind (Amtsblatt 1999b). Jährlich werden darüber
hinaus spezielle Prioritäten festgesetzt, die man den Aufrufen zur Einreichung
von Projektanträgen auf der Leonardo-Webseite entnehmen kann. Zusätzlich
kann jeder Mitgliedstaat nationale Prioritäten definieren. Rechtsgrundlage für
die zweite Phase des Leonardo-Programms ist noch Art. 127 (EGV) des
Maastrichter Vertrags. Das Programmbudget beläuft sich auf 1.150 Mio. An
dem Programm beteiligen sich die gleichen Staaten wie beim Sokrates-Pro-
gramm (vgl. Kap. 6.1.). Der „Allgemeine Leitfaden für Antragsteller“ ist für
Projektträger, die einen Förderantrag stellen wollen, auch hier von besonderer
Bedeutung.

Das Programm wendet sich an die verantwortlichen Berufsbildungsträger in den
Mitgliedstaaten, seien es Berufsschulen, private Weiterbildungseinrichtungen,
Forschungszentren der Berufsbildung, Nichtregierungsorganisationen, Unterneh-
men, Berufsverbände, Handelskammern, Sozialpartner oder Gebietskörperschaf-
ten. Förderpriorität haben die Projekte, an denen möglichst viele unterschiedli-
che Akteure beteiligt sind. Teilnehmer können Jugendliche in der beruflichen
Erstausbildung sein, Studierende, junge Arbeitnehmer und Hochschulabsolven-
ten, Ausbilder und Berufsberatungsfachleute, pädagogische Betreuer im Bereich
Sprachen, Personalleiter in Unternehmen und Verantwortliche der Berufsbildung,
die eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der beruflichen Bil-
dung anstreben.

6.2.1  Programmstruktur
In der zweite Phase des Leonardo-Programms werden drei Hauptziele verfolgt:
die Verbesserung der Kompetenzen junger Menschen in der Erstausbildung, die
Verbesserung der Qualität der beruflichen Weiterbildung und des Zugangs zu
derselben sowie die Stärkung des Beitrags der Berufsbildung zu innovativen Be-
schäftigungsmöglichkeiten. Das Programm sieht fünf Arten von Maßnahmen vor,
die mit EU-Mitteln gefördert werden können, wobei die interne Aufteilung der
verfügbaren Mittel sehr unterschiedlich ist: Mobilitätsstipendien (sie machen
mindestens 39 % des Gesamtbudgets von Leonardo aus), transnationale Pilot-
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projekte (36 %), Projekte im Bereich Sprachkompetenz (5 %), transnationale
Netze sowie Erstellung von Vergleichsmaterial (beide zusammen 15 %).

6.2.2  Verwaltungsstruktur
Die Gesamtverantwortung für die Durchführung des Leonardo-Programms liegt
bei der Europäischen Kommission. Unterstützt wird sie dabei von einem Leonar-
do-Ausschuss, der sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusammensetzt. Auf
EU-Ebene arbeitet die EU-Kommission eng mit einem „Büro zur Technischen
Unterstützung“ zusammen. Auf der Ebene der Mitgliedstaaten arbeitet die EU-
Kommission auch bei dem Leonardo-Programm mit den jeweiligen Nationalen
Agenturen zusammen. In der Bundesrepublik ist für die Gesamtdurchführung
des Leonardo-Programms auf Bundesebene das Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) und auf Länderebene die Kultusministerkonferenz (KMK)
zuständig. Für die Verwaltung des Leonardo-Programms ist die Nationale Agen-
tur „Bildung für Europa” beim BIBB verantwortlich. Selbst kümmert sie sich um
bestimmte Teilbereiche des Leonardo-Programms, delegiert aber ihrerseits die
Verwaltungsarbeit einer Reihe von Maßnahmen wiederum an so genannte
„Durchführungsstellen“, das sind die InWent GmbH (ehemals Carl-Duisberg-
Gesellschaft) und der DAAD sowie die Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV)
und die Bundesagentur für Arbeit (BA).

6.2.3  Förderprinzipien
Ziele und Schwerpunkte der einzelnen Maßnahmen sind sehr unterschiedlich.
Gemeinsam sind ihnen jedoch folgende Förderprinzipien:

1. Eine institutionelle Förderung ist nicht möglich; nur Projekte werden
gefördert, ihre Laufzeit ist befristet (zwei bis drei Jahre).

2. Die Projekte müssen grenzüberschreitend sein, d. h. mindestens zwei
(bei der Maßnahme Mobilität) oder drei Partner aus den teilnahmebe-
rechtigten Ländern (eines davon muss ein EU-Mitgliedstaat sein) müs-
sen an einem Projekt beteiligt sein.

3. Die Förderung trägt nur einen Teil der förderfähigen Gesamtkosten ei-
nes Projekts. Die anteilsmäßige Finanzierung ist je nach Maßnahme
unterschiedlich, für jede Maßnahme gibt es eine nominale Höchstgren-
ze: Für die Maßnahmen „Pilotprojekte“ und „Sprachkompetenz“ wer-
den max. 75 % der förderfähigen Gesamtkosten getragen, für „Trans-
nationale Netze“ liegt der Anteil bei 50 %, bei der Maßnahme „Ver-
gleichsmaterial“ kann die Finanzierung zwischen 50 und 100 %
betragen. Bei Mobilitätsstipendien gilt eine Obergrenze von 5.000 “
pro Begünstigtem und Austauschmaßnahme.

4. Einzelpersonen können keine Anträge stellen; sie müssen sich an die je-
weilige Bildungseinrichtung wenden, die die Antragstellung übernimmt.

6. Förderprogramme mit Weiterbildungsbezug
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Abbildung 5: Verwaltungsstruktur des Leonardo-Programms in Bezug auf die
Bundesrepublik Deutschland

Quelle: eigene Darstellung
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6.2.4  Antragsverfahren
Im Leonardo-Programm werden drei Typen von Antragsverfahren unterschie-
den, je nachdem, ob über die Anträge die Nationalen Agenturen in den Mit-
gliedstaaten (Verfahren A), die Europäische Kommission (Verfahren C) oder bei-
de zusammen (Verfahren B) entscheiden.

Verfahren A: Hierbei handelt es sich um ein dezentrales Verfahren. Die Anträge
müssen direkt bei der jeweiligen Nationalen Agentur eingereicht werden. Die
Nationale Agentur prüft die Anträge anhand der auf der Gemeinschaftsebene
festgelegten Bedingungen und Qualitätskriterien. In Zusammenarbeit mit der
zuständigen nationalen Behörde erstellt die Nationale Agentur eine Liste der
ausgewählten Projekte und übermittelt diese den Nationalen Agenturen der an-
deren beteiligten Staaten und der Kommission. Zu den Aufgaben der Nationalen
Agentur gehört auch, den Antragsteller über das Ergebnis des Auswahlverfah-
rens zu informieren und ggf. den Vertragsabschluss vorzunehmen.

Verfahren B: Hierbei handelt es sich um ein zweistufiges Verfahren, bei dem
zunächst ein Erstvorschlag eingereicht wird, der im Fall eines positiven Bescheids
zu einem Vollantrag ausgearbeitet werden muss. Für die Auswahl der Erstvorschlä-
ge ist die Nationale Agentur verantwortlich. Die Nationale Agentur fordert die von
ihr ausgewählten Antragsteller auf, einen Vollantrag zu formulieren und diesen
sowohl bei der Nationalen Agentur einzureichen als auch eine Kopie an die Kom-
mission zu senden. Die Nationale Agentur prüft die Vollanträge, erstellt eine Liste
mit den Projekten, die für eine Bewilligung in Frage kommen, und erläutert ihre
Auswahl in einem Bericht. Beides wird an die Kommission übermittelt. Die Kom-
mission hat selbst bereits mit Hilfe unabhängiger Sachverständiger die Vollanträ-
ge geprüft. In Zusammenarbeit mit den Nationalen Agenturen und auf Grundlage
der sowohl auf nationaler als auch auf gemeinschaftlicher Ebene vorgenommenen
Bewertungen erstellt die Kommission eine Liste der ausgewählten Projekte. Die
Nationalen Agenturen informieren die Antragsteller über die endgültige Entschei-
dung und nehmen die vertragliche und finanzielle Abwicklung des Projekts vor.

Verfahren C: Auch hier handelt es sich um ein zweistufiges Verfahren mit Erst-
vorschlag und Vollantrag. Der Unterschied zu Verfahren B besteht darin, dass
beides sofort bei der Kommission eingereicht wird. Die Nationale Agentur be-
kommt lediglich eine Kopie, hat aber bei der Auswahl der Projektanträge kein
Mitspracherecht.

6.2.5  Aktionen für die Weiterbildung in „Leonardo“
In allen fünf Maßnahmen des Leonardo-Programms sind Aktionen enthalten, die
für den Bereich der Weiterbildung von Bedeutung sind (vgl. Tab. 2).
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Mobilität
Hiermit können transnationale Aktionen gefördert werden, die Bildungseinrich-
tungen oder Unternehmen für die Vermittlung von Auszubildenden, Studieren-
den oder jungen Arbeitnehmern und Hochschulabsolventen ins europäische
Ausland vorsehen, damit dort im Rahmen von Praktika ein zeitlich begrenzter
Teil der Ausbildung bzw. beruflichen Tätigkeit absolviert werden kann („transna-
tionale Vermittlungsprojekte“). Die Zertifizierung der Ausbildungsanteile, die
innerhalb dieser Vermittlungsprojekte erworben wurden, ist durch den EURO-
PASS vorgesehen (siehe Kap. 5.2.2). Im Rahmen transnationaler Kooperations-
projekte zwischen Berufsbildungseinrichtungen und Unternehmen wird darüber
hinaus die grenzüberschreitende Mobilität von Ausbildern, Berufsberatern, Per-
sonalleitern in Unternehmen oder Sprachspezialisten gefördert. Sie erhalten
dadurch die Gelegenheit zu Erfahrungs- und Wissensaustausch über innovative
Praxis und Methoden der Berufsbildung, Berufsberatung und zum Erwerb von
Sprachkompetenzen („transnationale Austauschprojekte“). Zudem wird der Er-
fahrungsaustausch und die gegenseitige Kenntnis über Berufsbildungssysteme
und -einrichtungen im Rahmen des Zusammentreffens von Berufsbildungsver-
antwortlichen gefördert („Studienaufenthalte“). Die Europäische Kommission
schlägt hierzu spezifische Themen vor und vergibt entsprechende Aufträge an
das CEDEFOP, das die Studienaufenthalte organisiert.

Pilotprojekte und Thematische Aktionen
Es handelt sich um zeitlich begrenzte europäische Modellversuche, bei denen
Bildungseinrichtungen, Unternehmen, Kammern in einem Konsortium zusam-
menarbeiten, um ein gemeinsames Produkt innovativer Praxis hinsichtlich Me-
thoden, Inhalten und Lehr-Lernmaterialien für die Berufsbildung und Berufsbe-
ratung zu entwickeln, zu evaluieren und zu verbreiten. Bei thematischen Aktio-
nen werden Projekte gefördert, die sich auf Themen von besonderem
gemeinschaftlichem Interesse beziehen (für 2005–2006 z. B. wurden die zwei
Themen „Anrechnung von Ausbildungsleistungen in der beruflichen Bildung“
und „Validierung non-formaler und informeller Lernprozesse“ festgelegt). Bei
dieser Förderlinie müssen Antragsteller eine fundierte Bedarfsanalyse durchfüh-
ren, Ergebnisse und Produkte genau beschreiben sowie in der Zusammenset-
zung der Partner und bei der Durchführung des Projekts eine ausgeprägte euro-
päische Dimension nachweisen. Oft sind an einem Projekt eine größere Anzahl
von Ländern und Partnern beteiligt.

Sprachförderung
Dieser Aktionsbereich unterstützt die transnationalen Projekte, die die Förde-
rung der sprachlichen und interkulturellen Kompetenz im Bereich der Berufs-
bildung zum Ziel haben. Im Zentrum stehen die Entwicklung und Verbreitung
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didaktischen Materials und innovativer Lehrmethoden, die auf die besonderen
Bedürfnisse einzelner Berufsfelder und Wirtschaftssektoren zugeschnitten sind.
Darüber hinaus wird die Erstellung von Instrumenten zur Bedarfsanalyse, Sen-
sibilisierung und Ausbildung im Bereich der Berufsbildung hinsichtlich der
Sprachenkompetenz und kulturellen Vorbereitung für länderübergreifende Mo-
bilität unterstützt. Begrüßt wird hier insbesondere die Zusammenarbeit zwi-
schen Unternehmen, berufsbildenden Sprachinstituten bzw. Berufsbildungs-
einrichtungen.

Transnationale Netze
Unter Einbeziehung möglichst vieler unterschiedlicher Akteure im Feld der Be-
rufsbildung (verschiedene Arten von Bildungsträgern, Ausbildungs- und For-
schungsinstituten, Hochschulen, Gebietskörperschaften, Kammern, Berufsver-
bänden und Unternehmen) sollen transnationale Kooperationsnetzwerke für
Fachwissen und Wissenstransfer in der Berufsbildung aufgebaut werden. Ihre
Aufgabe ist es, a) das verfügbare Fachwissen und innovative Ansätze im Bereich
der beruflichen Aus- und Weiterbildung zusammenzuführen, zu systematisieren
und weiterzuentwickeln, b) die Analyse und Bedarfsermittlung beruflicher Qua-
lifikationen und Kompetenzen zu verbessern und c) relevante Trends zu erfassen
und Beispiele guter Praxis innerhalb der EU zu verbreiten.

Vergleichsmaterial
Dieser Aktionsbereich soll für den Bereich der Berufsbildung länderübergreifen-
de Erhebungen und Analysen sowie die Erfassung und Aktualisierung vergleichen-
der Daten unterstützen und somit der wissenschaftlichen Aufarbeitung von Fragen
der beruflichen Bildung dienen. Zu einem bestimmten Thema soll das Vergleichs-
material einen Überblick über die Besonderheiten und Entwicklungen der natio-
nalen Berufsbildungssysteme innerhalb Europas geben. Die zu fördernden Maß-
nahmen werden als Ergänzung zu den Forschungsarbeiten von EUROSTAT und
CEDEFOP in diesem Feld angesehen. Neben den gewöhnlichen Projektträgern
wird bei dieser Aktion empfohlen, Organisationen und Institutionen mit anerkann-
ter wissenschaftlicher Kompetenz auf dem jeweiligen Themengebiet einzubezie-
hen und einen wissenschaftlichen Koordinator zu benennen, um die gleichartige,
methodisch abgesicherte Datenerfassung in den beteiligten Ländern sicherzustel-
len.

6.3 Bewertung der Förderprogramme im Bildungsbereich

Im Rahmen der EU-Bildungsprogramme werden unterschiedliche Typen trans-
nationaler Aktivitäten gefördert. Hierzu gehören vor allem Mobilitätsmaßnah-
men für Einzelpersonen, Kooperationsprojekte zwischen Bildungseinrichtungen
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sowie Netzwerkarbeit von Institutionen zum Austausch von Erfahrungen und
bewährten Praktiken.

Mobilitätsstipendien sind sowohl für Lernende wie für im Bildungsbereich be-
schäftigtes Personal verfügbar. Die Mobilitätsförderung macht einen erheblichen
Teil der EU-Förderung im Bildungsbereich aus, allerdings mit beträchtlichen
Unterschieden zwischen den verschiedenen Programmen und Aktionen. Am
ausgeprägtesten ist die Mobilitätsförderung innerhalb von Erasmus, wo auf sie
im Jahr 2003 90 % des Budgets entfielen, während sich der Anteil im Leonardo-
Programm um 40 % bewegt. Für den Bereich der Erwachsenenbildung besteht
erst seit 2001 innerhalb von Grundtvig eine eigene Budgetlinie für die Mobilität
von Lehrkräften, die jedoch mit 4–5 % einen relativ geringen Anteil des Budgets
beansprucht. Die Mobilität von erwachsenen Lernenden soll nach Vorstellun-
gen der Kommission eine wichtige Rolle im Rahmen der Lernpartnerschaften
spielen. Konkret realisiert wurde dies von den bewilligten Projekten bislang freilich
nur in geringem Umfang. Auch hier findet vor allem Austausch von Lehrperso-
nal statt. In den bisherigen Programmevaluationen wurden Mobilitätsmaßnah-
men durchweg positiv bewertet und als effizient mit Blick auf das Ziel der Förde-
rung einer europäischen Dimension im Bildungswesen eingeschätzt. Dennoch
ist festzuhalten, dass sich die Wirkung von Mobilitätsmaßnahmen schwerpunkt-
mäßig auf der individuellen Ebene entfaltet, in Form von sprachlicher, persönli-
cher, interkultureller sowie auch fachlicher Kompetenzerweiterung durch die
im Ausland gemachten Erfahrungen.

Eine weiterreichende Wirkung erhofft sich die EU von der Förderung transnatio-
naler Kooperationsprojekte, die in starkem Maße produktorientiert sind: Von den
Projektpartnern wird erwartet, dass sie gemeinsam ein innovatives Konzept oder
Modell entwickeln, das zur Verbesserung der Qualität des Bildungswesens bei-
trägt. Im Jahr 2003 entfielen innerhalb von Grundtvig gut 40 % des Budgets auf
diesen Projekttypus, ähnlich hoch liegt der Anteil bei Leonardo. Im Bereich der
allgemeinen Weiterbildung liegen Erfahrungen mit transnationalen Kooperati-
onsprojekten seit knapp zehn Jahren vor, seitdem dieser Projekttyp in der ersten
Phase des Sokrates-Programms im Rahmen der Aktion „Erwachsenenbildung“
erstmals gefördert wurde.

Der Erfolg der Kooperationsprojekte wurde seitdem in einer Reihe von Evaluati-
onsstudien überprüft. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen weisen überein-
stimmend in dieselbe Richtung: Am meisten profitierten von diesen Projekten
die unmittelbar beteiligten Institutionen und Individuen. Die transnationale Pro-
jektarbeit wird dort weithin als stimulierend und bereichernd empfunden, als
hervorragende Möglichkeit zur Erweiterung der eigenen Erfahrung und der eige-
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nen Kompetenz sowohl auf fachlicher Ebene als auch hinsichtlich des Projekt-
managements. Die größte Schwäche der Projekte liegt dagegen in der mangeln-
den Verbreitung und Nutzbarmachung der entwickelten Produkte. Die zeitliche
Begrenzung der finanziellen Förderung führte und führt in vielen Fällen dazu,
dass für öffentlichkeitswirksame Maßnahmen zur Verbreitung des fertigen Pro-
dukts keine Ressourcen mehr zur Verfügung stehen. Auch die Aktualisierung der
einmal entwickelten Produkte nach Projektende scheitert oft an diesem Problem.
Durch die mangelnde Nachhaltigkeit der Produkte bleibt auch die erhoffte Wir-
kung auf die Qualität des Bildungswesens bisher de facto begrenzt.

Die Kommission versucht, diese Situation zu verbessern, indem seit kurzem in
einer eigenen Förderlinie unter Grundtvig Projekte gefördert werden, die eigens
die umfassende Verbreitung früherer Projektergebnisse und -produkte zum Ziel
haben. Eine entsprechende Förderlinie wurde unter dem Stichwort der „Valori-
sierung“ auch für das Leonardo-Programm eingerichtet.

Während Kooperationsprojekte mit einer kleineren Zahl von Partnerinstitutio-
nen (meist nicht mehr als sechs) operieren und an der Entwicklung eines konkre-
ten Produkts arbeiten, umfassen Netzwerkprojekte ein größeres Konsortium von
Einrichtungen (mindestens zehn Partner), das einen systematischen themenbe-
zogenen Austausch betreibt. Da zu jedem Thema nur ein Netzwerk gefördert
wird, ist die Gesamtzahl der geförderten Projekte sehr viel kleiner als bei Koope-
rationsprojekten. Die Erwartung der Kommission ist, dass sich zu jedem Thema
genau ein Netzwerk bildet, das sich dauerhaft als zentraler Umschlagplatz für
Erfahrungen und gute Praxis auf dem jeweiligen Gebiet etabliert. Im Bereich der
allgemeinen Weiterbildung werden Netzwerke erst seit der zweiten Phase von
Sokrates gefördert. Soweit erkennbar hat sich die neue Förderlinie bislang gut
etabliert, die ca. 20 bislang geförderten Netzwerke sind erfolgreich angelaufen.
Da die finanzielle Unterstützung durch die EU auch hier befristet ist (auf maxi-
mal drei Jahre), steht freilich zu befürchten, dass die Netzwerke mit ähnlichen
Nachhaltigkeitsproblemen konfrontiert sein werden wie die Kooperationspro-
jekte.

6.4 Der Europäische Sozialfonds

Der Europäische Sozialfonds (ESF) ist neben dem Europäischen Regionalfonds
(EFRE), dem Ausgleichs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL) und
dem Finanzinstrument für die Fischerei (FIAF) Teil der Europäischen Struktur-
fonds, einem Finanzinstrument, mit dem innerhalb der EU der wirtschaftliche
und soziale Zusammenhalt durch Abbau struktureller und wirtschaftlicher Un-
gleichheiten gefördert werden soll.
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Die Finanzmittel für die Europäischen Strukturfonds werden fast ausschließlich
für nationale und regionale Maßnahmen in den Mitgliedstaaten eingesetzt. Die
europäische Dimension liegt damit nicht etwa in der Förderung der transnatio-
nalen Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten, sondern darin, in bestimm-
ten Bereichen zu einer Angleichung an einen für die EU gesetzten Standard zu
kommen. So auch beim ESF, der den arbeitsmarktpolitischen Teil der europäi-
schen Strukturpolitik bildet. Der ESF ist das Finanzinstrument der EU, mit dem
die aktuelle europäische Beschäftigungsstrategie mit ihren vier Säulen (Beschäf-
tigungsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit, Unternehmergeist und Chancengleichheit)
in den Mitgliedstaaten umgesetzt werden soll. Im Rahmen der europäischen
Beschäftigungsstrategie geben die beschäftigungspolitischen Leitlinien, die jähr-
lich von allen Regierungen der Mitgliedstaaten gemeinsam festgelegt werden,
die Prioritäten und Ziele der Arbeitsmarktpolitik wieder: Jeder Mitgliedstaat muss
in so genannten „Nationalen Aktionsplänen“ (NAP) jährlich darlegen, wie diese
Leitlinien in seiner nationalen Beschäftigungspolitik umgesetzt werden sollen;
die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten beobachten und bewerten die
jeweilige Umsetzung (Luxemburg-Prozess).

Rechtsgrundlage für den ESF ist der Art. 146 (EGV) des Amsterdamer Vertrags.
Darin wird als Ziel des ESF festgeschrieben, „innerhalb der Gemeinschaft die
berufliche Verwendbarkeit und die örtliche und berufliche Mobilität der Arbeits-
kräfte zu fördern sowie die Anpassung an die industriellen Wandlungsprozesse
und an Veränderungen der Produktionssysteme insbesondere durch berufliche
Bildung und Umschulung zu erleichtern“. Die den ESF betreffenden Durchfüh-
rungsbeschlüsse werden durch die Verordnung Nr. 1784/1999 vom 12. Juli 1999
geregelt (Amtsblatt 1999c).

Die Mittelvergabe aus dem ESF richtet sich wie bei den anderen Europäischen
Strukturfonds nach der wirtschaftlichen und sozialen „Bedürftigkeit“ von Gebie-
ten innerhalb der EU. Nach bestimmten Kriterien werden „Zielgebiete“ defi-
niert, in die die Fondsgelder fließen.

• Bei Ziel 1 geht es darum, Regionen mit Entwicklungsrückstand zu för-
dern. Ziel-1-Gebiete sind nach dem Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt (es
muss unter 75 % des EU-Durchschnitts liegen), der geographischen Lage
und der Bevölkerungsdichte bestimmt. Auf diese Gebiete entfallen 70 %
der Mittel aus allen Strukturfonds. In die Bundesrepublik, in der die
neuen Länder als Ziel-1-Gebiet festgelegt sind, fließen 19,2 Mrd. “
(Angaben für 2000–2006).

• Bei Ziel 2 geht es darum, die wirtschaftliche und soziale Umstellung in
Gebieten mit Strukturproblemen zu unterstützen. Die Ziel-2-Gebiete
sind nach beschäftigungspolitischen und sozialen Kriterien bestimmt
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(für Industriegebiete z. B. eine über dem EU-Durchschnitt liegende
Arbeitslosenquote, ein hoher Anteil an in der Industrie beschäftigten
Erwerbstätigen, ein Rückgang an Arbeitsplätzen; für städtische Gebie-
te z. B. hohe Langzeitarbeitslosigkeitsquote, hohes Armuts- und nied-
riges Bildungsniveau). 11,5 % der Mittel aus allen Fonds entfallen auf
diese Gebiete, in die Bundesrepublik fließen 3 Mrd. “. Ziel-2-Gebiete
sind über die alten Länder verteilt, von Regionen (wie Emsland) über
Städte (z. B. im Ruhrgebiet) bis zu Stadtteilen (z. B. St. Pauli).

• Bei Ziel 3 geht es um die Anpassung und Modernisierung der Bildungs-
und Ausbildungssysteme und die Förderung der Beschäftigung. Das
Kriterium für die Ziel-3-Gebiete ist vor allem die Höhe der Arbeitslo-
sigkeit. Auf diese Gebiete entfallen 12,3 % der Strukturfondsmittel, in
die Bundesrepublik fließen davon 4,6 Mrd. “.

Die Bundesrepublik gehört seit der Wiedervereinigung zu den Mitgliedstaaten, die
am meisten von den Europäischen Strukturfonds profitieren. Ausschließlich durch
den ESF gefördert werden die Maßnahmen zur Erreichung des Ziels 3, aber auch
an der Förderung von Maßnahmen in den Ziel-1- und Ziel-2-Gebieten ist der ESF
beteiligt. Für den Zeitraum von 2000 bis 2006 stellt die Kommission (verteilt auf
alle drei Ziele) insgesamt rund 60 Mrd. “ für den ESF bereit, auf die Bundesrepu-
blik entfallen insgesamt 11,5 Mrd. “. Vom Finanzvolumen her ist der ESF für den
Bereich der Weiterbildung damit der mit Abstand bedeutendste Fonds.

Die Tätigkeit des ESF konzentriert sich auf fünf Hauptbereiche (Art. 2 der Ver-
ordnung):

1. Entwicklung und Förderung aktiver arbeitsmarktpolitischer Maßnah-
men (u. a. zur Bekämpfung und Vermeidung von Arbeitslosigkeit, Er-
leichterung der Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen in den
Arbeitsmarkt)

2. Förderung der Chancengleichheit beim Zugang zum Arbeitsmarkt
(besonders der vom gesellschaftlichen Ausschluss Bedrohten)

3. Förderung und Verbesserung der beruflichen und der allgemeinen Bil-
dung sowie der Beratung im Rahmen einer Politik des lebenslangen
Lernens

4. Förderung von qualifizierten und anpassungsfähigen Arbeitskräften,
der Innovation und der Anpassungsfähigkeit bei der Arbeitsorganisati-
on, der Entwicklung des Unternehmergeistes sowie der Qualifizierung
und Verstärkung des Arbeitskräftepotenzials in Forschung, Wissenschaft
und Technologie

5. Förderung spezifischer Maßnahmen zur Verbesserung des Zugangs von
Frauen zum Arbeitsmarkt.
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Über den Etat des ESF und die Grundregeln ihrer Verwendung entscheidet der
Rat auf der Grundlage eines mit dem Europäischen Parlament ausgehandelten
Vorschlags der Europäischen Kommission. Die Fondsmittel werden nach Mit-
gliedstaaten und Zielgebieten verteilt. Welche Gebiete Mittel aus den Fonds er-
halten, legt die Kommission in Absprache mit den Mitgliedstaaten fest. Zu Be-
ginn einer Förderperiode macht jeder Mitgliedstaat nach Konsultation der Lokal-
und Regionalbehörden sowie der Sozial- und Wirtschaftspartner einen Vorschlag
für ein gemeinschaftliches Förderkonzept, in dem für eine bestimmte Region die
spezifischen Probleme auf dem Arbeitsmarkt, Strategien und Prioritäten sowie
die Verteilung der Mittel beschrieben werden, sowie für eine Reihe thematischer
und zielgruppenspezifischer Programme, die bereits Details über die Durchfüh-
rung enthalten. Über diese wird mit der Kommission verhandelt.

6.4.1  Programme
In der Bundesrepublik wird der Einsatz der ESF-Mittel durch die federführenden
Fachministerien auf Bundes- und Länderebene geplant und gesteuert. Bund und
Länder beschließen jeweils eigene ESF-Programme und setzen ihre Förderschwer-
punkte je nach nationalen, regionalen und lokalen Bedürfnissen. Nach der Ge-
nehmigung durch die Kommission wird ein Vorschuss (7 %) an die Mitgliedstaa-
ten überwiesen, damit die Programme anlaufen können. Über die Frage, wie,
wo und wofür die Mittel letztlich ausgegeben werden, beschließen Bund und
Länder in Form von Ergänzungen zur Programmplanung eigenständig; die Kom-
mission ist an diesen Verhandlungen nicht beteiligt, bekommt die Texte aber zur
Information übermittelt.

Verwaltungsbehörde für die ESF-Mittel ist in der Bundesrepublik das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA). Sie ist für die inhaltliche und
finanzielle Gesamtkoordinierung und Steuerung des Programms zuständig. Die
Umsetzung der mit ESF-Mitteln geförderten Programme geschieht in der Bun-
desrepublik durch den Bund und die Länder. Die verantwortlichen Stellen für
die auf Länderebene vorgesehenen Programme sind die jeweiligen Arbeits-
und Sozialministerien der Länder, die auf Bundesebene geplanten Programme
werden vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA), der Bun-
desagentur für Arbeit, dem Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung
(BMBF) und dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) umgesetzt. Für das jeweilige Programm delegiert das BMWA mittels
einer Vereinbarung die Aufgaben der Verwaltungsbehörde an diese für die
Umsetzung vor Ort verantwortlichen Stellen. In den alten Ländern verwaltet
der Bund 50 % der ESF-Mittel, die einzelnen Länder verwalten die restlichen
50 %. In den neuen Ländern verwalten der Bund 30 % der ESF-Mittel, die
einzelnen Länder 70 %.
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Vergeben werden die Mittel in Verbindung mit Bundes- oder Länderförderungs-
programmen bzw. kommunalen Ausschreibungen: Die zuständigen Stellen schrei-
ben die Projekte aus, treffen eine Auswahl und leiten die Zahlungen für die
Endbegünstigten ein; sie kontrollieren darüber hinaus regelmäßig den Fortgang
der Programme, unterrichten die Europäische Kommission darüber und weisen
die angemessene Verwendung der Mittel nach. Die Kommission überwacht die
Kontrollsysteme und zahlt nach und nach die ausstehenden Gelder aus. Für je-
des Programm gibt es einen Begleitausschuss. Seine Aufgabe besteht darin, zu
beraten, den Ergänzungen zur Programmplanung – bevor sie an die Kommission
gehen – zuzustimmen und eventuelle Änderungen der Programme zu bewilli-
gen.

Aus Mitteln des ESF erfolgt in der Regel nur eine Teilfinanzierung. Zwischen 45 %
und 75 % der zuschussfähigen Gesamtkosten eines Projekts werden vom ESF ge-
tragen, der Rest muss aus öffentlichen Mitteln des Bundes sowie der Länder und
Kommunen und aus Eigenmitteln der Antragsteller bereitgestellt werden. Der ESF
ersetzt also nicht die Aufwendungen des Bundes bzw. der Länder für arbeitsmarkt-
politische Maßnahmen, sondern unterstützt und ergänzt sie lediglich.

Projektträger sind Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen, Unternehmen
(besonders KMU), Kommunen, Nichtregierungsorganisationen, Verbände, Schu-
len und Universitäten. Verwendet wird die finanzielle Unterstützung für (vgl.
Art. 3 der Verordnung):

• Zuschüsse zugunsten von Einzelpersonen (förderfähig sind hier u. a.
Maßnahmen der allgemeinen und beruflichen Bildung, zur Ausbildungs-
vorbereitung, Orientierung und Beratung und beruflichen Weiterbil-
dung; Beschäftigungshilfen und Hilfen zur Aufnahme einer selbststän-
digen Tätigkeit oder einer nachakademischen Ausbildung im Bereich
Forschung, Wissenschaft und Technologie),

• Zuschüsse für Strukturen und Systeme, die die Wirksamkeit der Maß-
nahmen für Einzelpersonen erhöhen sollen (u. a. Verbesserung des
Zugangs der Arbeitnehmer zu Ausbildung und Qualifikationen, Mo-
dernisierung der Arbeitsverwaltungen, Ausbau der Systeme für Progno-
sen von Veränderungen am Arbeitsmarkt),

• flankierende Maßnahmen, mit denen die Rahmenbedingungen der För-
derung verbessert werden sollen (u. a. Bereitstellung von Diensten und
Einrichtungen für Leistungsempfänger, sozialpädagogische Begleitmaß-
nahmen zur Erleichterung der Eingliederung in den Arbeitsmarkt).

Ein kleiner Teil der ESF-Mittel steht darüber hinaus für innovative Maßnahmen
und technische Hilfe zur Verfügung. Hiervon können Maßnahmen finanziert
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werden, die für die Vorbereitung, die Begleitung und Bewertung der ESF-Tätig-
keiten in den Mitgliedstaaten erforderlich sind.

Für die Antragstellung sind die verschiedenen Bundesministerien oder die für
Arbeit und/oder Soziales zuständigen Landesministerien bzw. von diesen be-
auftragte Agenturen oder Büros zur technischen Hilfe zuständig, sie erteilen
auch weitere Auskünfte über die ESF-Fördermöglichkeiten (siehe Links im An-
hang) .

6.4.2  Gemeinschaftsinitiative „Equal“
Neben diesen Programmen, bei denen nationale bzw. regionale arbeitsmarktpo-
litische Maßnahmen der jeweiligen Mitgliedstaaten aus europäischen Töpfen
unterstützt werden, um Entwicklungsrückstände einzelner Regionen innerhalb
der EU auszugleichen, wird im Rahmen des ESF mit „Equal“ auch eine so ge-
nannte „Gemeinschaftsinitiative“ gefördert (Art. 5 der Verordnung). Gemein-
schaftsinitiativen sind spezielle Förderprogramme, für deren Durchführung be-
sondere, EU-weite Anforderungen gestellt werden: Die besondere Anforderung
für Equal ist ein innovativer Ansatz und Transnationalität. Ziel von Equal ist zum
einen, im Sinne einer „arbeitsmarktpolitischen Ideenwerkstatt“ neue Konzepte
und Modelle gegen Diskriminierung und ungleiche Chancenverteilung im Hin-
blick auf den Arbeitsmarkt zu erproben. Es kann sich dabei um die Entwicklung
neuer Prozesse (z. B. verbesserte Arbeitsberatung und -vermittlung), neue ar-
beitsmarktpolitische Zielsetzungen und Beschäftigungsfelder oder die Optimie-
rung institutioneller Strukturen handeln. Zum anderen geht es um die grenzü-
berschreitende Zusammenarbeit mit anderen europäischen Partnern, die ähnli-
che Konzepte entwickeln und umsetzen.

Die Europäische Union wendet insgesamt 2,973 Mrd. “ aus Mitteln des ESF für
die Gemeinschaftsinitiative Equal auf. Für die Umsetzung von Equal stehen in
der Bundesrepublik für die Programmlaufzeit 2000–2006 insgesamt 980 Mio. “
zur Verfügung. Davon werden 514,5 Mio. “ aus dem ESF bereitgestellt, 370
Mio. “ von Bund und Ländern und 94,5 Mio. “ vom privaten Sektor.

Aufbauend auf den vier Säulen der europäischen Beschäftigungsstrategie und
dem zusätzlichen Bereich „Asyl“ wird Equal in fünf Themenfeldern umgesetzt,
in allen finden sich Bezüge zur Weiterbildung. Die Maßnahmen richten sich an
Personengruppen, denen der Zugang zum Arbeitsmarkt erschwert ist, z. B. Be-
nachteiligte, Frauen, Arbeitslose, Behinderte, Asylbewerber.

1. Förderung der Beschäftigungsfähigkeit (42 % des Budgets in der Bun-
desrepublik): Hier geht es um Maßnahmen zur Erleichterung des Zu-
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gangs zum bzw. die Rückkehr auf den Arbeitsmarkt sowie zur Bekämp-
fung der Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit am Arbeitsplatz.

2. Förderung der Unternehmergeists (13 %): Hier geht es um Maßnah-
men zur Erleichterung von Existenzgründung sowie zur Stärkung des
dritten Sektors (Non-Profit-Organisationen, die gemeinnützige Tätig-
keiten wahrnehmen und dem Allgemeinwohl verpflichtet sind).

3. Förderung der Anpassungsfähigkeit (22 %): Hier geht es um Maßnah-
men zur ständigen Weiterbildung und Anpassung an den sich wan-
delnden Arbeitsmarkt (insbesondere für benachteiligte Personengrup-
pen) und einer integrationsfördernden Arbeitsgestaltung.

4. Förderung der Chancengleichheit für Frauen und Männer (10 %): Hier
geht es u. a. um Maßnahmen, die die geschlechtsspezifischen Unter-
schiede zwischen Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt abbauen.

5. Förderung von Asylbewerbern (7 %): Hier geht es u. a. um Maßnah-
men zum Aufbau von auf diese Personengruppe zugeschnittenen ar-
beitsmarktlichen Beratungs- und Orientierungsangeboten.

Für ein Projekt müssen sich relevante Arbeitsmarktakteure (Ausbildungs- und
Beratungszentren, öffentliche und private Institutionen, Hochschulen, Nichtre-
gierungsorganisationen, Unternehmen, usw.) zu einer so genannten „Entwick-
lungspartnerschaft“ zusammenschließen. Sie muss eine transnationale Zusam-
menarbeit mit mindestens einer Entwicklungspartnerschaft aus einem anderen
Mitgliedstaat eingehen.

Die Nationale Koordinierungsstelle für die Gemeinschaftsinitiative Equal ist in
der Bundesrepublik im BMWA angesiedelt. Zu ihrer Aufgabe zählen die Bera-
tung in allen Fragen der inhaltlichen und finanztechnischen Projektabwicklung,
die Unterstützung bei der Suche nach geeigneten transnationalen Partnern so-
wie die Verbreitung der Erfahrungen und Ergebnisse in der Praxis und bei politi-
schen Entscheidungsträgern (horizontales und vertikales Mainstreaming). Anträ-
ge müssen beim BMWA gestellt werden. Die Länderministerien haben beraten-
de Funktion. Beratung bietet auch das Europabüro für Projektbegleitung (siehe
Linkssammlung)

Auch wenn anerkannt wird, dass für Konzeption und Durchführung der Beschäf-
tigungspolitik nach wie vor in erster Linie die Mitgliedstaaten zuständig sind, ist
es die Aufgabe der EU, im Rahmen der europäischen Beschäftigungsstrategie die
nationalen beschäftigungspolitischen Maßnahmen innerhalb der EU zu koordi-
nieren. Der ESF ist dabei das förderpolitische Instrument, mit dem die EU die
nationalen Beschäftigungspolitiken flankieren und Berufsausbildungs- und Wei-
terbildungsmaßnahmen der Mitgliedstaaten ergänzend unterstützen kann.
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Die Wissenschaft der Weiterbildung ist in Europa sehr verbreitet. In vielen euro-
päischen Mitgliedstaaten wird zu Fragen der Weiterbildung und des lebenslan-
gen Lernens geforscht und an Hochschulen und Universitäten gelehrt. Daran
sind viele Personen und Institutionen beteiligt, und es liegen eine Vielzahl und
eine Vielfalt von wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Weiterbildung und zum
lebenslangen Lernen vor. Insgesamt ist die wissenschaftliche Landschaft zur
Weiterbildung in Europa durch folgende Aspekte gekennzeichnet:

• Die Wissenschaft der Weiterbildung in den Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union ist nach wie vor überwiegend national orientiert. Ein
Bezug zur europäischen Ebene ist eher die Ausnahme; dies gilt sowohl
auf theoretischer als auch auf empirischer Ebene. Die Wissenschaft
beschäftigt sich in den einzelnen Mitgliedstaaten mit der Weiterbildung
als jeweils nationalem System; zwar sind dort die Fragen und Proble-
me immer jeweils mit vielen anderen europäischen Staaten vergleich-
bar, es liegen aber doch andere Schwerpunkte und Verknüpfungen vor.
So ist der Aspekt der Grundbildung etwa in den südeuropäischen Staa-
ten nach wie vor anders zu gewichten als in den nordeuropäischen
Staaten, das gleiche gilt für Fragen der Professionsentwicklung oder
des Qualitätsmanagements oder des Verhältnisses von allgemeiner und
beruflicher Bildung. Die enge Bindung von Weiterbildung an den je-
weiligen Stand von Ökonomie und Kultur in den einzelnen Mitglied-
staaten drückt sich auch in den bearbeiteten wissenschaftlichen Frage-
stellungen aus.

• Der Zuschnitt der wissenschaftlichen Beschäftigung mit der Weiterbil-
dung (und neuerdings dem lebenslangen Lernen) ist in den Mitgliedstaa-
ten sehr unterschiedlich. Dies kennzeichnet auch die jeweilige diszipli-
näre Verortung im Forschungsbereich. In einigen europäischen Ländern
ist Weiterbildungsforschung eng angebunden an die Sozialwissenschaf-
ten, in anderen enger an die Erziehungswissenschaften, in einigen Fäl-
len auch sehr psychologisch orientiert. Bei den erziehungswissenschaft-
lichen Orientierungen ist die deutsche Entwicklung zu einer eigenstän-
digen Teildisziplin eher ein Sonderfall. In vielen Fällen beziehen sich
Weiterbildungsfragen auf sozialpädagogische Kontexte (z. B. in Spanien
und Griechenland), (gewerkschafts-)politische Ansätze (etwa in Italien
und England), Ansätze der „University Extension“ (England, Skandinavi-
en) oder sind schulischen Qualifizierungssystemen verpflichtet (etwa
Frankreich). Entsprechend sind auch die jeweiligen Stärken (und Schwä-
chen) der nationalen wissenschaftlichen Aktivitäten ausgeprägt.
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• Der Stand des Ausbaus der wissenschaftlichen Beschäftigung mit der
Weiterbildung (und dem lebenslangen Lernen) ist in den einzelnen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union sehr unterschiedlich. Zu den „Spit-
zenreitern“ gehören Länder wie Deutschland und das Vereinigte König-
reich, in denen nicht nur an vielen Universitäten Lehrpersonen für Wei-
terbildung zuständig und spezialisiert sind, sondern auch entsprechende
Ausbildungsgänge und darüber hinaus starke außeruniversitäre wissen-
schaftliche Institute existieren. Generell ist der Ausbaustand von Wissen-
schaft und Forschung zu Weiterbildung und lebenslangem Lernen in
Nordeuropa stärker entwickelt als in Südeuropa; so verfügt etwa Portu-
gal nur über zwei einschlägige wissenschaftliche Schwerpunkte an Uni-
versitäten, Griechenland bislang über keinen. Aber auch in Nordeuropa
zeichnet sich im wissenschaftlichen Bereich die Entwicklung der „Wei-
terbildung“ zum „lebenslangen Lernen“ ab: Denominationen von Lehr-
und Forschungsbereichen enthalten immer häufiger weitergehende Kon-
texte wie Medien, Beratung, berufliche Aus- und Weiterbildung.

• Die Dichte der europäischen wissenschaftlichen Kommunikation zur
Weiterbildung ist sehr gering. Es gibt nur ein explizit als europäische
Weiterbildungszeitschrift klassifiziertes Periodikum, mit Unterstützung
der finnischen Regierung publiziert: „LLinE“ mit Erscheinungsort Hel-
sinki (hervorgegangen aus einem Sokrates-Projekt der späten 1990er
Jahre). Nationale wissenschaftliche Zeitschriften und Periodika zur Wei-
terbildung werden nachweislich im europäischen Ausland – mit Aus-
nahme von „Adults Learning“ aus dem National Institute for Adult and
Continuing Education (NIACE) in Leicester – kaum rezipiert. Dies gilt
weniger für die wissenschaftlichen Arbeiten in den kleineren europäi-
schen Mitgliedstaaten wie den Niederlanden, Belgien, Dänemark, die
traditionell niedrigere Sprach- und Kulturbarrieren in der Rezeption
ausländischer wissenschaftlicher Diskurse haben als große Mitglied-
staaten wie Deutschland, Frankreich und Italien. Aber nicht nur die
sprachliche Seite ist ein Grund dafür: Auch die Problem- und Fragestel-
lungen sind vielfach sehr unterschiedlich.

• Schließlich besteht ein geringer Bezug der europäischen Weiterbildungs-
wissenschaft zur Bildungspolitik der Europäischen Union. Diese wird im
Wesentlichen von den politischen Kräften aus dem Bildungs- und Wirt-
schaftsbereich sowie den entsprechenden Administrationen gestaltet.
Wissenschaftliche Fachexpertise geht hauptsächlich dann in die europä-
ische Bildungspolitik ein, wenn es um Einzelformulierungen bei den
Förderprogrammen (insbesondere Leonardo und Sokrates), um die Aus-
wahl der Projektanträge und die Beratung der Projektergebnisse geht.
Aber auch hier geht jeweils eine starke Tendenz dahin, die politische und

Online: http://www.die-bonn.de/doks/2005-europaeische-union-01.pdf



109

7. Lehre und Forschung

bildungsadministrative Seite stärker zu berücksichtigen als die wissen-
schaftliche.

Bildungsforschungspolitik der Europäischen Union
Man kann sagen, dass es seitens der Europäischen Union keine kohärente Stra-
tegie der Bildungsforschung gibt. Dies liegt zum einen daran, dass gerade im
Forschungsbereich der Subsidiaritätsgrundsatz noch stärker gilt als im Bildungs-
bereich; die Europäische Union versteht sich nicht als ein Gebilde, das eigen-
ständige Forschungspolitik betreibt, sondern allenfalls die Forschungsaktivitäten
der Mitgliedstaaten unterstützt. Dies erfolgt seit vielen Jahren in der Form eines
europäischen Forschungsrahmenprogramms, das mittlerweile zum sechsten Mal
erneuert wurde.

Das von der Europäischen Union geförderte Forschungsrahmenprogramm gibt
jeweils Schwerpunkte vor, zu denen Anträge europäischer Forschergruppen ge-
stellt werden können. Vordringlichstes Ziel des jüngsten, 6. Rahmenprogramms
ist die Implementierung des europäischen Forschungsraums. Der Aufbau des
Rahmenprogramms basiert auf drei Säulen:

1. Integration und Stärkung des europäischen Forschungsraums (vorran-
gige Themenbereiche):
• Biowissenschaften, Genomik, und Biotechnologie im Dienste der

Gesundheit
• Technologien für die Informationsgesellschaft
• Nanotechnologien und -wissenschaften, intelligente Werkstoffe,

neue Produktionsverfahren
• Luft- und Raumfahrt
• Lebensmittelqualität und -sicherheit
• Nachhaltige Entwicklung, globale Veränderungen und Ökosysteme
• Bürger und Staat in der Gesellschaft
• Spezielle Maßnahmen auf breiterem Gebiet der Forschung

2. Ausgestaltung des europäischen Forschungsraums
3. Stärkung der Grundpfeiler des europäischen Forschungsraums

Forschungs- und Wissenschaftsaktivitäten, die als Bildungsforschung im weite-
ren Sinne verstanden werden können, sind hier im Wesentlichen verbunden mit
sozialpolitischen und ökonomischen Aspekten. Im Großen und Ganzen kon-
zentriert sich das europäische Forschungsrahmenprogramm auf naturwissen-
schaftlich-technische Innovationen, die auch unmittelbar von wirtschaftlicher
Relevanz sind. Eine engere Verbindung des Forschungsprogramms zum „euro-
päischen Bildungs- und Ausbildungsraum“ im Sinne einer kohärenten Gesamt-
strategie ist nicht erkennbar.
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In der grafischen Darstellung der Europäischen Kommission Allgemeine und
berufliche Bildung in Europa: unterschiedliche Systeme, gemeinsame Ziele für
2010 (Europäische Kommission 2002f) differenziert sich der „europäische Wis-
sensraum“ aus in die beiden übergeordneten Räume „europäischer Forschungs-
und Innovationsraum“ sowie „europäischer Bildungs- und Ausbildungsraum“.
Letzterer wiederum gliedert sich in den „europäischen Hochschulraum“ und
den „europäischen Raum des lebenslangen Lernens“.

Explizite Forschungsaktivitäten der Europäischen Union zu Bildungsfragen sind
daher im „europäischen Bildungs- und Ausbildungsraum“ zu suchen. Dort
wiederum ist das generelle politische Ziel nicht die Forschung und die Innovati-
on, sondern die Entwicklung und Gestaltung eines qualitativ hochwertigen und
kohärenten europäischen Bildungsbereichs. Dennoch lassen sich hier – im Kon-
text der jeweiligen Ziele für den europäischen Bildungsraum im Jahr 2010 –
explizit und implizit Forschungsaktivitäten definieren, die sich als notwendige
Voraussetzungen für die geplanten Maßnahmen ergeben. Ein generelles, über-
geordnetes Ziel von allen Forschungsaktivitäten ist dabei, zur Transparenz der
Bildungssysteme in Europa beizutragen und alle verfügbaren Daten zu den Bil-
dungsbereichen zu ermitteln, zu dokumentieren und zu kommunizieren. Im
Bereich der beruflichen Bildung ist dazu mit CEDEFOP eine eigene europäische
Organisation bereits vor dreißig Jahren geschaffen worden, in den anderen Bil-
dungsbereichen, insbesondere dem der allgemeinen Weiterbildung, stehen die-
se Aktivitäten an.

Forschungfelder
Die einzelnen Forschungsfelder, die von der Europäischen Union im Bildungs-
bereich angefragt oder sogar gefördert werden, liegen im Korridor der drei Haupt-
ziele von Lissabon (Amtsblatt 2002b):

• die Qualität und Wirksamkeit der Systeme der allgemeinen und beruf-
lichen Bildung in der Europäischen Union zu erhöhen,

• einen leichteren Zugang zur allgemeinen und beruflichen Bildung für
alle zu schaffen sowie

• die Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung gegenüber der
Welt zu öffnen.

Unter dem Stichwort von Qualität und Wirksamkeit formuliert die Europäische
Kommission fünf Teilziele: die Bildung der Lehrkräfte zu verbessern, die Grund-
bildung zu erweitern, Zugang zu Informationstechnologien zu erleichtern, das
Interesse an naturwissenschaftlich-technischen Themen zu fördern und die vor-
handenen Ressourcen optimal zu nutzen.
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In jedem dieser Teilziele sind Forschungsfragen enthalten. So geht es bei der
verbesserten Qualifikation von Lehrkräften und Ausbildern zunächst darum, zu
ermitteln, welche Fähigkeiten diese angesichts ihrer sich verändernden Rolle in
der Wissensgesellschaft überhaupt haben sollen, also eine Frage des Verhältnis-
ses von Ausbildung und Tätigkeit im Kontext einer prospektiven Definition. Bei
der Grundbildung für die Wissensgesellschaft muss festgestellt werden, welche
Grundfertigkeiten benötigt, wie sie in die Lehrpläne eingebaut, wie sie erwor-
ben und wie sie ein Leben lang erhalten werden; hier liegen Forschungsaufga-
ben, die tief hineingehen in die Frage, welcher Bildungsstand in welcher Ent-
wicklungsphase einer Gesellschaft unabdingbar ist. Um einen leichteren Zu-
gang zu den Informations- und Kommunikationstechniken für alle zu ermöglichen,
bedarf es weitergehender Analysen einer optimalen Nutzung von Informati-
onstechnologien durch entsprechende Lehr- und Lernmethoden, aber auch grup-
penspezifischer Lernweisen und Interessen (z. B. im Unterschied von Männern
und Frauen). Bei der Förderung des Interesses an naturwissenschaftlich-techni-
schen Themen geht es vor allem darum, zu untersuchen, wodurch dieses Inter-
esse bestimmt ist oder geweckt werden kann und mittels welcher Verfahren schon
in jungen Jahren Menschen ihre entsprechenden Interessen und Begabungen
entwickeln können. Hierzu liegen zu wenige Untersuchungsergebnisse vor, ge-
rade auch mit Blick auf die Tatsache, dass das naturwissenschaftlich-technische
Interesse in den vergangenen zwanzig Jahren in der ganzen Europäischen Uni-
on zurückgegangen ist.

Bei dem Ziel, eine bestmögliche Nutzung der Ressourcen zu erreichen, geht es
insbesondere um die Frage, welche Wirkungen die bestehenden unterschiedli-
chen Modelle der Bildungsfinanzierung und der Ressourcenallokation in unter-
schiedlichen Ländern Europas gehabt haben und welche der Modelle mit wel-
chen angestrebten Ergebnissen umgesetzt werden sollen bzw. zur Umsetzung
zu empfehlen sind. Die mit großer Aufmerksamkeit in Deutschland in den letz-
ten zwei Jahren beobachtete Expertenkommission zur Finanzierung lebenslan-
gen Lernens hat – stellvertretend für andere Mitgliedstaaten und auch für die
gesamte Europäische Union – einen Teil dieser Untersuchungsarbeit geleistet.

Unter diesem Ziel Zugang zur Bildung für alle erleichtern subsumiert die Kom-
mission drei Teilziele: die Schaffung eines „offenen Lernumfeldes“, die Erhö-
hung der Attraktivität des Lernens sowie die Förderung von aktivem Bürgersinn,
Chancengleichheit und sozialem Zusammenhang. Das strategische Ziel sowie
auch die formulierten drei Teilziele sind hier so abstrakt gehalten, dass es dem
Rat und der Kommission selbst schwer fällt, konkrete Aktivitäten und vorrangige
Aufgaben zu definieren. So verstehen Rat und Kommission unter einem „offe-
nen Lernumfeld“ nicht nur die Ausweitung des Zugangs, angemessene Informa-
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tions-, Beratungs- und Orientierungsdienste, sondern auch eine angemessene
Gestaltung der Bildung, eine Sicherstellung des Zugangs, eine Förderung von
flexiblen Bildungswegen sowie eine Förderung von Netzen für allgemeinbilden-
de und berufsbildende Einrichtungen aller Ebenen im Rahmen des lebenslangen
Lernens. Es ist den Formulierungen in den offiziellen Papieren anzumerken, dass
hier keine einschlägigen Forschungsergebnisse oder wissenschaftliche Proble-
matisierungen in die bildungspolitischen Planungen eingegangen sind. Noch
das Teilziel ist viel zu abstrakt und komplex, um als Handlungsrahmen kohärent
und schlüssig zu sein.

Unter dem Stichwort Öffnung der Bildungssysteme formulieren Rat und Kom-
mission wiederum fünf Teilziele: einen engeren Kontakt der Bildung zur Arbeits-
welt, zur Forschung und zur Gesellschaft im Allgemeinen, eine Entwicklung des
Unternehmergeistes, eine Förderung des Fremdsprachenerwerbs, eine Intensi-
vierung von Mobilität und Austauschmaßnahmen sowie eine Stärkung der euro-
päischen Zusammenarbeit. Auch in ihnen liegen implizit Forschungsprogram-
me.

So geht es bei der Öffnung des Bildungsbereichs zu anderen „Lebenswelten“ um
Untersuchungen über die Partizipation von Eltern und Vertretern lokaler Berei-
che am schulischen Leben, Analysen von Netzwerkaktivitäten zwischen Schu-
len, Betrieben und anderen Einrichtungen, Untersuchungen zur Teilnahme von
Lehrkräften an Aktivitäten von Unternehmen und anderen Anbietern von Fort-
bildungen sowie Studien zu der Frage, wie Bildungseinrichtungen Menschen
dazu gewinnen, zu ihnen zu kommen.

Gerade bei der Förderung des Fremdsprachenerwerbs muss die Europäische
Union konstatieren, dass sie noch weit von ihrem generellen Ziel der Sprachen-
kompetenz „1 + 2“ (Muttersprache + zwei Fremdsprachen) entfernt ist. Zwar hat
sich – auf dem Papier – in Europa die durchschnittliche Fremdsprachenkompe-
tenz pro Person auf 1,5 erhöht (von 1,3 in Erhebungen früherer Jahre), der Pro-
zess ist jedoch mühsam. Untersuchungen sind angesagt darüber, wie und in
welcher Lebensphase Menschen am besten Fremdsprachen erwerben, welche
Lehrmethoden am ehesten dazu geeignet sind (auch im medialen Sektor), wie
generell Menschen für das Erlernen von Fremdsprachen motiviert werden kön-
nen.

Auch die Identifikation der Bürger mit der Europäischen Gemeinschaft wächst
nur langsam – die Wahlbeteiligungen sind dafür ein guter Indikator. Die Europä-
ische Union schlägt in diesem Kontext vor, die Wirkung sozialer Vergünstigun-
gen, die erprobt werden müssen, zu untersuchen, die Ergebnisse der Initiative
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„EUROPASS“ zu untersuchen, sowie einen zielgerichteten Diskurs über Mobili-
tätsangebote und Bedingungen auf europäischer Ebene zu führen. Ähnliches gilt
für die Stärkung der europäischen Zusammenarbeit. Untersuchungen über die
übergreifende Anerkennung von Qualifikationen, über die Zusammenarbeit im
Bereich des Qualitätsmanagements und der Akkreditierung sowie generell eine
Verbesserung der Information und Transparenz des Bildungssystems in den Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union stehen an.

Schwerpunkte und Verfahren
Es ist deutlich, dass die Forschungsakzente der Europäischen Union im Bildungs-
bereich eng verbunden sind mit ihren bildungspolitischen Schwerpunkten. Un-
tersuchungen sind nur dort vorgesehen, wo bildungspolitische Ziele angestrebt
sind und erkennbar zum Erreichen dieser Ziele Informationen benötigt werden,
um sachgerechte Verfahren und Lösungen einzuschlagen. Die enge Bindung der
Bildungsforschung in der Europäischen Union an die bildungspolitischen Ziele
hat einen Vor- und einen Nachteil: der Vorteil ist, dass Wissenschaft und For-
schung hier sehr unmittelbar und direkt wirksam sein können, der Nachteil, dass
die Struktur und Zielsetzung der Forschungsarbeiten den Schwerpunkten eines
anderen Systems folgt.

Diese Orientierungen in Schwerpunkten des bildungspolitischen Systems be-
deuten nicht notwendig, dass wichtige Forschungsfragen ausgeblendet werden;
sie werden nur in einen anderen Kontext gestellt, indem sie jeweils gestaltungs-,
nicht erkenntnisorientiert sind. So sind Fragen der Finanzierung, der Anerken-
nung von Abschlüssen, des Zugangs, der Beratung und andere durchaus als not-
wendige Forschungsfragen mitformuliert, nicht jedoch aus einem systematischen
Zusammenhang des Bildungsbereichs heraus entwickelt. Aspekte wie das Ver-
hältnis von Lehre und Lernen, die Weiterentwicklung von Methoden und Didak-
tik von Lernprozessen, die Qualität von Einrichtungen der Bildung, die Qualifi-
zierung des Personals, der Nutzen von Bildung und die Übergänge zwischen
unterschiedlichen Stufen des Bildungssystems – all dies genuine Aspekte eines
Forschungskontextes im Bildungsbereich – sind im Programm der Europäischen
Union bis zum Jahr 2010 nicht systematisch aufgelistet.

Der Vorteil wiederum ist nicht zu unterschätzen: Es gibt und gab wenig Mög-
lichkeiten für Bildungsforschung, unmittelbar praxisrelevant zu werden. Im bil-
dungspolitischen Programm der Europäischen Union deuten sich hier Möglich-
keiten an, die über nationale Möglichkeiten von Wissenschaft und Forschung
zum Bildungsbereich hinausgehen. Sie liegen zum einen darin, dass die Europä-
ische Union ganz dezidiert auf die Erhebung verlässlicher und vergleichbarer
Daten zum Bildungsbereich abhebt. Die Erhebung solcher Daten ist allein schon
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ein Forschungsprogramm. Für die meisten der von der Europäischen Kommissi-
on genannten und für erforderlich gehaltenen „quantitativen Indikatoren“ liegen
in den nationalen Statistiken und Erhebungsverfahren keine Daten vor. Einige
von ihnen sind in einigen Ländern vorhanden (z. B. Weiterbildungsbeteiligung),
in anderen so gut wie gar nicht. Einige der Daten sind in nahezu allen Ländern
vorhanden, aber untereinander schwer vergleichbar (z. B. Übergangsquoten im
Bildungssystem). Andere wiederum sind nur im Kontext mit qualitativen Analy-
sen versteh- und interpretierbar (z. B. die Beteiligung von Eltern am Schulge-
schehen).

Unbestreitbar wird jedoch das Zielsystem der Europäischen Union im Bildungs-
bereich, bis zum Jahre 2010 formuliert, in den nächsten Jahren nicht nur die
Praxis der Bildung in den Mitgliedstaaten beeinflussen und verändern (am stärksten
im berufsbildenden, Weiterbildungs- und Hochschulbereich), sondern auch die
entsprechenden Forschungsaktivitäten. Wie immer erfolgt dies nicht nur über
eine Veränderung des Gegenstandes, also einer zunehmend „europäisierten“
nationalen Weiterbildung, sondern auch über die Förderung von Forschungsak-
tivitäten im Kontext mit diesen Veränderungsprozessen.

Die Forschungsmethoden, die im Kontext der Bildungspolitik der Europäischen
Union anfallen, haben eine spezifische Qualität. In der Regel sind die Forschungs-
aktivitäten nicht als reine Forschungsprojekte zu sehen, sondern als „Entwick-
lungsprojekte“. In ihnen erfolgt die Forschung immer im Zusammenhang mit
einer neuen Gestaltung und Entwicklung eines bestimmten Bereichs. Ein typi-
scher Fall der Begleitforschung dieses Typs ist die Evaluation, vielfach verbun-
den sind mit den europäischen Projekten heute aber auch antizipative Analysen
zur Vorbereitung von Entwicklungsprojekten.

Ein klassischer Typ der Forschungsarbeit ist hier die Sekundäranalyse; schon al-
lein deshalb, weil Primärerhebungen im europäischen Raum außerordentlich
kompliziert und aufwändig sind. Sekundäranalysen stehen immer vor dem Pro-
blem der Vergleichbarkeit vorliegender Daten. Auch dies ist im Blick der Politik
der Europäischen Union: Datenerhebungen und quantitative Systeme sollen
zunehmend vereinheitlicht werden, um Vergleiche zwischen den Ländern her-
zustellen. Mittels dieser Vergleiche sollen dann politisch betrachtet „Benchmar-
king“-Konsequenzen erfolgen. So ist etwa die Weiterbildungsbeteiligung eines
der Ziele der Benchmarkingstrategie der Europäischen Union; sie setzt voraus,
dass national entsprechende Daten vergleichbarer Struktur erhoben werden, um
sodann auf europäischer Ebene in ein Benchmarkingverfahren eintreten zu kön-
nen. Vereinheitlichungen der statistischen Systeme der Mitgliedstaaten in diese
Richtung werden längst diskutiert und umgesetzt. Ein Beispiel dafür ist etwa das
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Thema der „Qualität im Bildungswesen“, das mittels entsprechender Kategori-
ensysteme auf breiter Ebene überprüfbar werden wird.

Die wissenschaftlichen Akteure
Die Forschungsarbeit zur (Weiter-)Bildung in Europa erfolgt – wie gesagt – vor-
wiegend national. Es ist jedoch erkennbar, dass immer häufiger Fragestellungen
und Indikatorensysteme aus einer europäischen Diskussion auf die nationale
Situation Einfluss nehmen. Natürlich spielt dabei nicht nur die europäische Ebe-
ne eine Rolle, sondern auch die internationale Ebene generell, auf der immer
häufiger Publikationen und sekundäranalytische Arbeiten zur Lage des Bildungs-
systems in unterschiedlichsten Regionen der Welt zu lesen sind. Dennoch ist
insgesamt der Einfluss der europäischen Bildungspolitik mit ihren damit verbun-
denen Geldmitteln und politischen Aktionsprogrammen deutlich stärker.

Auch wenn viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach wie vor auf
nationaler Ebene arbeiten und nationale Probleme behandeln, stehen sie doch
immer häufiger in einem übergeordneten Fragen- und Kategorienkontext, der
auf europäischer Ebene wirksam ist. Dies erfolgt zum einen über den langsam,
aber doch wachsenden Grad der Rezeption europäischer wissenschaftlicher
Diskurse zum Bereich der Weiterbildung, zum anderen aber auch über die Struktur
der Forschungsarbeiten, die auf europäischer Ebene gefördert werden. Vielfach
erfolgen wissenschaftliche Arbeiten als Begleitforschungen zu Entwicklungspro-
jekten, die innerhalb europäischer Programme gefördert werden; diese wissen-
schaftlichen Arbeiten unterliegen gewissermaßen per se einer europäischen Di-
mension. Schließlich sind gezielt vermehrte Rezeptionsversuche erkennbar, in
denen europäische Beiträge (übersetzt und transferiert) in die nationale Diskus-
sion eingespeist werden.

Darüber hinaus existieren mittlerweile europäische Strukturen, in denen mit mehr
oder minder großer Intensität wissenschaftliche Fragen zur Bildung und Weiter-
bildung gemeinsam beraten werden. Es handelt sich dabei insbesondere um vier
Organisationen, die sich als europäische Netzwerke etabliert haben und eine
dauerhafte Struktur ausweisen:

• Das Netzwerk European Society for Research on the Education of Adults
(ESREA), es handelt sich um eine europäische Vereinigung aller der-
jenigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit Fragen
der Erwachsenenbildung beschäftigen. Sie sind weniger als Institutio-
nen als vielmehr als Einzelpersonen organisiert und treffen sich in
vereinbarten Abständen zu Forschungsfragen, an denen in unterschied-
lichen Kontexten in Europa gearbeitet wird: etwa die Frage der benach-
teiligten Zielgruppen, die Frage der Informations- und Kommunikati-
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onstechnologien, die Frage der Theorieentwicklung. Diese Organisati-
on hat etwa dreihundert Mitglieder, vorwiegend in Nordeuropa, und
ist eine Organisation, die sich eher an Problemen und Fragen als an
Institutionen und Strukturen orientiert.

• Die International Society for Comparative Adult Education (ISCAE), eine
europäische Vereinigung, die aus der Teildisziplin der komparativen
Erziehungswissenschaft heraus entstanden ist. Sie ist weniger auf Wei-
terbildung fokussiert als vielmehr auf den Bildungsbereich insgesamt
und stützt sich auf ein entwickeltes System komparativer Erziehungs-
wissenschaft, das in den unterschiedlichen Ländern analoge Partner an
den Universitäten aufweist.

• Das Konsortium European Research and Development Institutes of Adult
Education (ERDI), eine Vereinigung, der die jeweiligen nationalen Zen-
tralinstitute für Information, Dokumentation und Entwicklung von Er-
wachsenenbildung angehören. In der Regel handelt es sich um außer-
universitäre Forschungs- und Serviceinstitute, aber auch um Universi-
tätsinstitute mit weitergehendem nationalen Anspruch. In diesem
Konsortium ist aus jedem Mitgliedstaat der Europäischen Union nur
ein Institut vertreten, das Konsortium konzentriert sich auf Informati-
ons- und Beratungssysteme sowie Forschungsarbeiten, die insbeson-
dere auch Servicefunktionen für die Weiterentwicklung der Transpa-
renz in den jeweiligen Mitgliedstaaten haben.

• Die Vereinigung European Universities Continuing Education Network
(EUCEN), in der die Großzahl der in Europa an Universitäten angesie-
delten Weiterbildungsinstitutionen organisiert ist. Diese Organisation
beschäftigt sich hauptsächlich mit Fragen der Verbreitung wissenschaft-
lichen Wissens, der Entwicklung einer Wissensgesellschaft und der
Verbindung von Universitäten zur Weiterbildung der Gesellschaft.

Mit Ausnahme von ERDI sind die europäischen Organisationen zur Wissenschaft
und Forschung in Bildungs- und Weiterbildungsfragen eher lockere Netzwerke,
die sich problem- und fallbezogen verständigen. Man darf jedoch nicht unter-
schätzen, dass in diesen Diskursen, auch wenn bislang nur ein jeweils kleinerer
Teil der nationalen Repräsentanten der Wissenschaft der Weiterbildung vertre-
ten ist, eine zunehmende Annäherung von Forschungsverständnis, Forschungs-
fragen und Forschungsmethoden erfolgt. Die Europäische Union hat dies in den
letzten Jahren erkannt: Seit kurzem werden europäische Netzwerke im Weiter-
bildungsbereich gezielt gefördert.
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8. Trends und Perspektiven

Der Wille der Europäischen Union – sei es der des Ministerrats, sei es der der Kom-
mission –, Europa in Bildungsfragen weiterzuentwickeln, ist unverkennbar. Bildung
erhält deshalb eine hohe Bedeutung in der europäischen Politik, weil sie als ein
wichtiges, vielleicht das wichtigste Instrument gesehen wird, das generelle strate-
gische Ziel, formuliert in Lissabon 2000, zu erreichen: Die Europäische Union soll
der wettbewerbsfähigste und dynamischste wissensbasierte Wirtschaftsraum der
Welt werden, der ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum mit mehr Beschäftigung
und besseren Arbeitsplätzen und einen größeren sozialen Zusammenhalt erzielen
kann (Europäischer Rat 2000). Bildung steht dabei neben Sozial- und Wirtschafts-
politik an oberster Stelle.

„Unterschiedliche Systeme, gemeinsame Ziele für 2010“ heißt das Arbeitspro-
gramm der Generaldirektion Bildung und Kultur zur Umsetzung der Ziele in der
allgemeinen und beruflichen Bildung (Europäische Kommission 2002f). Hier wird
einerseits der Grundsatz von Maastricht betont: Die Bildungspolitik der Europäi-
schen Gemeinschaft ist eine Subsidiaritätspolitik, sie dringt nicht auf Vereinheitli-
chung der Systeme oder Harmonisierung der nationalen Politiken auf europäischer
Ebene. Die europäische Bildungspolitik akzeptiert den Sinn und den Zweck der
Unterschiedlichkeit der Bildungssysteme in den jeweiligen nationalen Strukturen
und unterstützt, fördert und initiiert nur dort, wo es beim Erreichen gemeinsam fest-
gelegter Ziele Schwierigkeiten gibt. Aber mit dem Beschluss von Lissabon und dem
darauf aufbauenden Arbeitsprogramm zum Bildungsbereich hat die Europäische
Union ihren Handlungsrahmen weiterentwickelt: Das „offene Koordinierungsver-
fahren“, in Lissabon beschlossen, ist ein neuer Ansatz für die politische Zusammen-
arbeit. Dieses Verfahren soll es jedem einzelnen Mitgliedstaat ermöglichen, einen
eigenen Weg bei der schrittweisen Entwicklung zu den gemeinsamen Zielen zu
gehen. Es ist zu erwarten, dass mit dem offenen Koordinierungsverfahren eine grö-
ßere Konvergenz in Bezug auf die wichtigsten Ziele der Europäischen Union er-
reicht wird. Allerdings sind die Entwicklungen bereichsspezifisch unterschiedlich
einzuschätzen:

Es ist offenkundig, dass eine Politik, die an Angeboten, Prozessen, Verfahren und
Systemen ansetzt, die jeweiligen institutionellen Strukturen in den Mitgliedstaaten
vernachlässigt. Dies ist Absicht, hat aber insbesondere in Bezug auf den allgemein-
bildenden Schulbereich den Nachteil, dass hier ein wesentlicher, aber auch star-
rer und kaum beweglicher Teil des „lebenslangen Lernens“ kaum berührt wird. Es
ist wenig wahrscheinlich, dass die Benchmarkingsysteme in Bezug auf Übergän-
ge und Abschlüsse (diese betreffen insbesondere die Schulen in den Mitgliedstaa-
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ten) ausreichen, um diesen quantitativ und qualitativ gewichtigen und auch schwer-
fälligen Bereich in Bewegung zu bringen – zumindest bis 2010.

Etwas anders einzuschätzen ist die Wirksamkeit der europäischen Politik auf die
Hochschulen; hier sind jedoch auch schon seit dreißig Jahren Vorläuferaktivitäten
zu verzeichnen, die den derzeit begonnenen Bologna-Prozess in eine europäische
Tradition einordnen. Man kann vermuten, dass der Bologna-Prozess tatsächlich bis
zum Jahr 2010 zu einer Vereinheitlichung der europäischen Hochschulen hin auf
konsekutive Studiengänge geführt haben wird. Probleme werden weiterhin die
unterschiedliche Zuschnitte von Disziplinen und Lehrinhalten sein, aber auch die
unterschiedlichen Strukturen der Hochschulen, die gänzlich andere Studien- und
Forschungsbedingungen produzieren. Es ist schwerlich anzunehmen, dass etwa die
deutschen Hochschulen, bei denen derzeit zögerlich minimale Studiengebühren für
Langzeitstudierende eingeführt werden, in absehbarer Zeit analoge Strukturen ha-
ben werden wie die teilweise privat finanzierten Elitehochschulen anderer Länder.

Im Bereich der beruflichen Bildung und Ausbildung, in dem die europäische Bil-
dungspolitik eigentlich im Art. 128 (EWGV) der Römischen Verträge von 1957
begann, wird der Koordinierungs- und Abstimmungsprozess zügig weiter voran-
schreiten. Es ist damit zu rechnen, dass in immer weiteren Bereichen beruflicher
Qualifizierung analoge Strukturen und Abschlüsse eingeführt werden. Das entspre-
chende Tempo hängt auch davon ab, wie sich die wirtschaftlichen Strukturen in den
einzelnen Staaten weiterentwickeln und in welchem Umfang immer weiter ähn-
liche Berufs- und Tätigkeitsfelder entstehen.

In der Weiterbildung, um die es hier geht, sind die Entwicklungen differenziert
einzuschätzen. Insgesamt wird die Weiterbildung in den Mitgliedstaaten immer
stärker von der Politik der Europäischen Union beeinflusst werden. Mit anderen
Worten: Eine europäische Weiterbildung ist im Entstehen begriffen. Wie weit
ihre Konturen im Jahre 2010 konkret erkennbar sind, wird von gezielten weite-
ren „offenen Koordinierungsverfahren“ auch bereichsspezifischer Art und der
Ausstattung der Förderprogramme ab 2006 abhängen. Im Einzelnen sind folgen-
de Trends zu beobachten:

Im Bereich von Qualitätsfragen entwickelt sich eine immer breitere europäische
Plattform. Sie bedeutet nicht nur, dass das Verständnis und die Einsicht in die Not-
wendigkeit von Qualität der Bildung mittlerweile europäisches Gemeingut ist, son-
dern auch Kriterien der Qualität und entsprechende Implementations- und Messver-
fahren immer ähnlicher werden. Dies überrascht nicht, da bereits die ISO-Normen
Anfang der neunziger Jahre und die Aktivitäten der European Foundation for Qua-
lity Management (EFQM) ganz wesentlich die Qualitätsdebatten in den einzelnen
Ländern bestimmt haben. Es ist damit zu rechnen, dass auch die weiterentwickel-
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ten Aspekte des Qualitätsmanagements – etwa die Qualifizierung von Qualitätsent-
wicklern oder festgelegte Verfahren der Qualitätstestierung – in den nächsten Jah-
ren europaweit realisiert und angeglichen werden. Dafür spricht auch, dass Qua-
litätsfragen auf dem Bildungsmarkt von Bedeutung sind und Qualitätsindikatoren
in der Regel Messbares liefern, das in Benchmarkingverfahren eingehen kann.

Im Bereich Anerkennung von Lernleistungen ist die Entwicklung differenziert ein-
zuschätzen. Sicherlich wird es in den abschlussorientierten Bildungsprozessen,
insbesondere denen der beruflichen Weiterbildung, in den nächsten Jahren eine
zunehmende Annäherung geben. Offener ist die Antwort auf die Frage nach der
Anerkennung von Lernleistungen in non-formalen und informellen Lernprozessen;
vor allem bei der Anerkennung des Prior and Experimental Learning zeigt sich
derzeit noch kein einheitliches Bild. Unterschiedliche Ansätze der Kompetenzmes-
sung etwa in Skandinavien, Frankreich und das Vereinigte Königreich stehen ne-
beneinander, weitere innovative Versuche werden gestartet. Die Einführung von
„Bildungspässen“ auf nationaler Ebene oder gar eines „Europäischen Bildungspas-
ses“, demzufolge vereinheitlichte oder zumindest vergleichbare Lernleistungen
dokumentiert werden können, gestaltet sich als außerordentlich schwierig. Insbe-
sondere die unterschiedlichen Interessen der Nutzer (Lernende), Abnehmer (z. B.
Betriebe) und Förderer (z. B. Staat) ergeben noch ein diffuses Bild.

Im Bereich der Fremdsprachen, gerade auch des Fremdsprachenlernens in der
Weiterbildung, haben die bisherigen Anstrengungen der Europäischen Union in
den vergangenen Jahrzehnten nur sehr langsam Erfolge gezeitigt. Da bei steigen-
dem Niveau der Fremdsprachenkenntnisse ein weiterer Fortschritt immer schwie-
riger und langsamer werden wird, ist sehr daran zu zweifeln, dass das gesteckte Ziel
der zwei beherrschten Fremdsprachen neben der Muttersprache bis zum Jahr 2010
erreicht wird. Eine wichtige Rolle wird dabei die regionale Mobilität der Menschen
in Europa spielen; sie setzt nicht nur minimale Sprachkenntnisse voraus, sondern
ist auch wesentliche Grundlage erweiterten Sprachenlernens. Die regionale Mo-
bilität wird aber nicht nur im Rahmen von Bildungsprogrammen gefördert, sondern
weit mehr durch andere, soziale und wirtschaftliche Fördermaßnahmen bestimmt.
Die bisherigen Daten zur Arbeitsmigration innerhalb der Europäischen Union las-
sen eher vermuten, dass Bildung hier nur ein nachgeordneter Faktor ist.

Ähnlich skeptisch einzuschätzen ist das Ziel, die Beteiligung der Menschen an
Weiterbildung zu erhöhen. Die Weiterbildungsbeteiligung ist in allen Ländern
Europas, in denen auf nationaler Ebene entsprechende Erhebungen vorgenommen
werden, in den letzten Jahren eher zurückgegangen als gestiegen. Die Gründe dafür
sind vielfältig und bedürfen noch weiterer Untersuchungen. Auch in Bezug auf die
Weiterbildungsbeteiligung aber ist festzuhalten, dass eine weitere Steigerung bei
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einem schon erreichten hohen Niveau (die Hälfte der Bevölkerung ist bereits ein
solches!) immer schwieriger wird. Nach allen bekannten Zusammenhängen hängt
die Weiterbildungsbeteiligung vor allem vom generellen Bildungsniveau, von der
Struktur der Arbeitstätigkeit und von der allgemeinen Wertschätzung von Bildungs-
leistungen ab. Hier sind daher eher Maßnahmen im Bereich der schulischen Aus-
bildung, des Arbeitsplatzzuschnitts und des Arbeitsmarktes wichtig, um Weiterbil-
dungsquoten zu erhöhen. Ähnliches gilt auch für das zentrale Ziel der Europäischen
Union, soziale Benachteiligung (social exclusion) zu bekämpfen; Bildung und
Weiterbildung sind dabei nur ein Mittel unter anderen und werden, wenn keine
kombinierten Verfahren gefunden werden, alleine wenig fruchten.

Positivere Erwartungen sind zu richten an die Ziele, die im Bereich von Gender
Mainstreaming und der Betonung naturwissenschaftlich-technischer Kenntnisse
liegen. Hier sind, wenn über entsprechende Fördermaßnahmen innovative Ange-
bote entwickelt und frühzeitige Beratungs- und Steuerungsaktivitäten greifen, grö-
ßere Erfolge zu erwarten. Bereits jetzt gibt es einige Projekte in den Programmen
Leonardo und Sokrates, die Wirkung zeigen.

Die größten Probleme bei der Entwicklung einer europäischen Weiterbildung
werden in den nächsten Jahren bei den Lehrkräften liegen und bei dem, was mit
dem Oberbegriff „Lehre“ zusammengefasst werden kann.

Bei den Lehrkräften hat es die Europäische Union mit einer höchst unterschiedli-
chen Situation der Ausbildung, der Tätigkeitsfelder und des Selbstverständnisses der
Menschen zu tun, die in der Weiterbildung tätig sind. Bereits in nationalen Kontex-
ten sind hier größte Unterschiede zu verzeichnen, die vom Status (nebenberuflich,
ehrenamtlich, hauptberuflich) über den Organisationsbezug (Betriebe, Verbände
usw.) bis hin zu den Qualifikationsstrukturen reichen. In der Weiterbildung, die eng
an gesellschaftliche Entwicklungsprozesse angebunden ist, stellt sich die generelle
Schwierigkeit einer Abschätzung des erforderlichen Qualifikationsbedarfs noch
einmal in besonderer Schärfe. Auch die Möglichkeiten regionaler Mobilität sind –
wegen der verbreiteten prekären Beschäftigungssituation – eingegrenzt. Es gibt
unterschiedlichste, insgesamt aber wenige Ansätze zur Standardisierung eines
Qualifikationsprofils und zur Systematisierung von Ausbildung und Fortbildung der
Lehrkräfte. Selbst mit größter Anstrengung wird es zum Zeitpunkt 2010 schwerlich
erreichbar sein, nennenswerte Fortschritte auf dem Gebiet der Lehrkräfte in der
Weiterbildung und ihrer Qualifikation und Qualifikationsprozesse zu erreichen.

Etwas Ähnliches gilt für die Lehre und die Qualität der Lehre. Innerhalb der Instru-
mente der europäischen Politik herrscht hier ein auffälliger Bruch: Dort, wo es um
Methodik, Didaktik und Lehrverfahren geht, sind die politischen Dokumente der
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europäischen Gremien außerordentlich verschwommen, unpräzise und kurz an-
gebunden. Dies verwundert umso mehr, als Fragen der Motivation der Lernenden
oder der Effizienz der Lehrangebote oder der sinnvollen Allokation von Ressourcen
in Lehrtätigkeiten ohne präzisere Definition der Lehr-Lernprozesse obsolet sind.
Demgegenüber ist die Diskussion zu Fragen der Lehr-Lernprozesse, der Methodik
und Didaktik, in der Auswahl und Bewertung von Projektanträgen innerhalb der
Förderprogramme teilweise auf einem hohen Niveau. Hier fließt diejenige wissen-
schaftliche Expertise in die europäische Förderpolitik ein, die auf der Ebene der
Kommuniqués und Beschlussfassungen fehlt. Das Problem ist, dass sich auch auf
Grund dieser Diskrepanz ein übergreifendes Verständnis von Lehre und Lehrqua-
lität nicht entwickeln kann; besonders deshalb nicht, weil dies auch in vielen grö-
ßeren nationalen Kontexten nicht der Fall ist.

Die Europäische Union wird mit ihrer Bildungspolitik dort, wo es um Datenerhe-
bung und die Entwicklung von Kategorien für die Datenerhebung geht, dann erfolg-
reich sein, wenn dies mit entsprechenden Fördermitteln unterstützt und politisch
unterfüttert ist. Sie wird damit eine wichtige Grundlage dafür schaffen, dass weiter-
gehende Diskussionen zur Entwicklung einer europäischen (Weiter-)Bildung mög-
lich und anhand von empirischen Daten auch präzise führbar sind. Man kann aber
bereits jetzt feststellen, dass damit zwei ganz wichtige Grundsatzfragen noch nicht
gelöst sind:

• zum einen die Frage der Integration allgemeiner und beruflicher Bildung,
die politisch gewollt wird und gesetzt ist (künftig auch in der Struktur ei-
nes gemeinsamen Förderprogramms), mit der Realität der Weiterbildung
und der nationalen Fördermaßnahmen und politischen Strukturen aber
noch nicht übereinstimmt. So sind etwa in der Bundesrepublik für beruf-
liche Bildung ganz andere Ministerien verantwortlich als für die allgemei-
ne Bildung – entsprechend laufen auch die Politiken nebeneinander und
auseinander.

• Das faktische Ausblenden eines wesentlichen Kernstücks im Konzept des
lebenslangen Lernens – der Schulbereich (zumindest der Primarstufe) –
wird in der kommenden europäischen Bildungspolitik dann umso auffäl-
liger werden, wenn die dadurch entstandene Lücke in den Lehrangebo-
ten und den Übergangsstatistiken deutlich wird. Auch hier ist die Bundes-
republik mit ihrem nach zwei Jahren vorgelegten Bericht zur Finanzierung
des lebenslangen Lernens ein Beleg: Durch das Ausblenden der schuli-
schen und beruflichen Erstausbildung fehlt diesem Bericht bei aller Tie-
fenschärfe im Detail das schlüssige Gesamtkonzept.

Dennoch: Wir gehen einem europäischen Weiterbildungsraum entgegen, in Umris-
sen sicher schon 2010, in einer weiteren Realisierung in den dann folgenden Jahren.

8. Trends und Perspektiven
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9.2 Glossar

Active Citizenship: �aktive Bürgerschaft
Aktion: Die EU-Förderprogramme im Bildungsbereich gliedern sich in verschiede-

ne Aktionen, in deren Rahmen jeweils Projekte gefördert werden. Die Aktionen
decken unterschiedliche Bildungssektoren (z. B. Hochschule, Erwachsenenbil-
dung), Themen (z. B. Fernlehre, Sprachunterricht) oder Funktionen (z. B. flan-
kierende Maßnahmen, Beobachtung und Innovation) ab; die Unteraktionen
wiederum unterschiedliche Typen von Projekten bzw. Maßnahmen (z. B. Mobi-
litätsstipendien, Kooperationsprojekte, Netzwerke).

Aktive Bürgerschaft (engl. Active Citizenship): Die kulturelle, wirtschaftliche, po-
litisch-demokratische bzw. soziale Teilhabe von Bürgern an ihrer Gesellschaft
und an ihrer Gemeinschaft. Die Förderung der aktiven Bürgerschaft mit Hilfe
von (Weiter-)Bildung ist eines der zentralen programmatischen Ziele der EU-
Bildungspolitik, vgl. Beschäftigungsfähigkeit.

BAT: Bureau d’Assistance Technique, �TAO
Benchmarking: (von engl. benchmark, Bezugswert). Aus dem Unternehmensma-

nagement stammende Methode, bei der Produkte, Dienstleistungen und Prakti-
ken eines Unternehmens anhand definierter Kennzahlen gemessen, und diese
Messwerte mit denjenigen der stärksten Mitbewerber verglichen werden. Ziel
ist es, Möglichkeiten der Verbesserung und die dafür erforderlichen Bedingun-
gen zu ermitteln und von anderen zu lernen. Ein Beispiel für die Übertragung
von Benchmarking auf den Bildungsbereich ist die �PISA-Studie.

Beschäftigungsfähigkeit (engl. employability): Die Gesamtheit der Voraussetzun-
gen, die ein Mensch benötigt, um einen Arbeitsplatz zu finden bzw. zu behalten.
Im bildungspolitischen Kontext wird damit insbesondere das Vorhandensein ent-
sprechender Kenntnisse und Kompetenzen bezeichnet. Die Förderung der indi-
viduellen Beschäftigungsfähigkeit durch (Weiter-)Bildung ist eines der zentra-
len programmatischen Ziele der EU-Bildungspolitik, vgl. aktive Bürgerschaft.

Beschäftigungsstrategie der EU: �Luxemburg-Prozess
Beste Praxis (engl. Best Practice): � Gute Praxis
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Bologna-Prozess: Benannt nach dem Treffen der Bildungsminister aus 29 europäi-
schen Ländern 1999 in Bologna, auf dem die Schaffung eines gemeinsamen Eu-
ropäischen Hochschulraums bis zum Jahr 2010 vereinbart wurde, vgl. S. 76–79.

Büro zur Technischen Unterstützung: �TAO
ECTS (European Credit Transfer System): Europäisches System zur Anrechnung

von Studienleistungen, siehe S. 75.
EFTA-Staaten: Durch Wirtschaftsabkommen an die EU gebundene Staaten (Euro-

pean Free Trade Association): Estland, Liechtenstein, Norwegen, Schweiz
(www.efta.int).

EQUAL: Eine �Gemeinschaftsinitiative der EU. Im Rahmen von Equal wird die trans-
nationale Zusammenarbeit zur Förderung neuer Methoden zur Bekämpfung von
Diskriminierungen und Ungleichheiten in Zusammenhang mit dem Arbeitsmarkt
gefördert.

Europäischer Sozialfonds (ESF) (engl. European Social Fund): Teil des �Europäi-
schen Strukturfonds. Der ESF ist das wichtigste Finanzinstrument, mit dem die
Europäische Union ihre strategischen beschäftigungspolitischen Ziele in kon-
krete Maßnahmen umsetzt. Aus dem ESF werden in bedeutendem Umfang Wei-
terbildungsmaßnahmen auf nationaler Ebene kofinanziert.

Europäischer Strukturfonds: Aus dem Strukturfonds der EU werden Maßnahmen
der Gemeinschaft zur Förderung benachteiligter Regionen und zur Verringerung
der wirtschaftlichen und sozialen Unterschiede innerhalb der Union finanziert.
Der Strukturfonds wird wie alle Finanzinstrumente der EU von der Europäischen
Kommission verwaltet. Der für den Bildungsbereich wichtigste Strukturfonds
ist der �Europäische Sozialfonds.

EWR-Staaten: Europäischer Wirtschaftsraum, zusammengesetzt aus EU-Mitglied-
staaten und den EFTA-Staaten (ohne Schweiz).

Formales Lernen/non-formales Lernen/informelles Lernen: Im Rahmen des Kon-
zepts des lebenslangen Lernens werden im bildungspolitischen Diskurs der EU
diese drei Typen von Lernen unterschieden. Wichtigstes Differenzierungskrite-
rium ist dabei der Grad der formalen Anerkennung der jeweiligen Lernergeb-
nisse: Formales Lernen ist Lernen, das in einer Bildungs- oder Ausbildungsein-
richtung der formalen Systeme stattfindet und zu anerkannten Abschlüssen und
Qualifikationen führt. Non-formales Lernen ist Lernen, das nicht in Bildungs-
oder Berufsbildungseinrichtungen stattfindet und üblicherweise nicht zu aner-
kannten Abschlüssen und Qualifikationen führt. Gleichwohl ist es systematisch
(in Bezug auf Lernziele, Lerndauer und Lernmittel) und aus Sicht der Lernenden
zielgerichtet. Non-formales Lernen kann z. B. am Arbeitsplatz oder im Rahmen
von Aktivitäten in Jugendorganisationen, Gewerkschaften, politischen Partei-
en usw. stattfinden. Informelles Lernen ist Lernen, das im Alltag, am Arbeits-
platz, im Familienkreis oder in der Freizeit stattfindet. Informelles Lernen kann
zielgerichtet sein, erfolgt aber in den meisten Fällen beiläufig als eine natürli-
che Begleiterscheinung des täglichen Lebens. Von den Lernenden wird es da-
her unter Umständen gar nicht als Erweiterung ihres Wissens und ihrer Fähig-
keiten wahrgenommen.
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Forschungsrahmenprogramm [auch nur Rahmenprogramm, abgekürzt RP; engl.
Framework Programme (for Research and Technological Development), abge-
kürzt FP]: Finanzierungsinstrument der EU zur Förderung der wissenschaftli-
chen und technologischen Exzellenz der Europäischen Union sowie der inter-
nationalen Zusammenarbeit im Forschungsbereich zur Stärkung und Integrati-
on des europäischen Forschungsraums. Die Laufzeit eines F. beträgt in der Regel
vier Jahre, zur Zeit läuft noch bis zum Jahr 2006 die sechste Ausgabe (RP6 bzw.
FP6). Sozial- und geisteswissenschaftliche Vorhaben werden hier im Rahmen
der thematischen Priorität „Bürger und Staat in der Wissensgesellschaft“ ge-
fördert.

Gemeinschaftsinitiative: G.n sind mit Mitteln des Europäischen Strukturfonds fi-
nanzierte Sonderprogramme der EU, mit denen gemeinsam Lösungen für Pro-
bleme erarbeitet werden sollen, die überall in der Union bestehen. Ziel ist die
Erarbeitung neuer und innovativer Maßnahmen, wobei der Wissensaustausch
zwischen den EU-Mitgliedstaaten besonders gefördert wird. Zur Zeit laufen vier
Gemeinschaftsinitiativen: �EQUAL, INTERREG III, LEADER +, URBAN II.

Grünbuch/Weißbuch: Die von der Europäischen Kommission veröffentlichten Grün-
bücher sollen auf europäischer Ebene eine Debatte über grundlegende politi-
sche Ziele in den jeweiligen Bereichen in Gang setzen. Die durch ein Grünbuch
eingeleiteten Konsultationen können die Veröffentlichung eines Weißbuchs zur
Folge haben. Weißbücher definieren für den jeweiligen Bereich politische Rich-
tungen und Maßstäbe, an denen die Mitgliedstaaten ihre nationale Politik aus-
richten sollen, und enthalten Vorschläge für konkrete Maßnahmen für ein ge-
meinschaftliches Vorgehen. Die Bücher sind nach der Farbe ihres Umschlags
benannt.

Gute Praxis (engl. Good Practice): Bewährte Lösungen oder Verfahrensweisen.
Auf europäischer Ebene ist das Ermitteln und der Vergleich von guter Praxis
(bzw. die aus diesem Vergleich resultierende Ermittlung von „bester“ Praxis)
ein im Bildungsbereich häufig angewandtes Verfahren. Ziel ist es, anderswo
bereits existierende Ansätze für die Verbesserung der eigenen Prozesse nut-
zen zu können, ohne „das Rad immer wieder neu erfinden“ zu müssen.

GRUNDTVIG: Diejenige �Aktion des Sokrates-Programms �SOKRATES, die den
Bereich „Erwachsenenbildung und andere Bildungswege“ abdeckt.

Harmonisierung: Früheres gestaltungspolitisches Ziel der Gemeinschaftspolitik,
bei dem eine Vereinheitlichung und Angleichung nationalstaatlicher Regelun-
gen angestrebt wurde. Im Bildungsbereich wurde diese Politik in den 1960er
und 1970er Jahren wesentlich durch Versuche zur H. der Berufsabschlüsse
geprägt. Da dies jedoch mit erheblichen Eingriffen in die nationalstaatliche Sou-
veränität verbunden gewesen wäre, erfolgte sukzessive ein Paradigmenwech-
sel, bei dem das Konzept der H. durch das neue Leitziel der Transparenz von
Berufsqualifikationen abgelöst wurde.

Informelles Lernen: �formales Lernen
KMU: Kleine und mittelständische Unternehmen (engl. Small and Medium Enter-

prise, SMEs). Nach Definition der Europäischen Gemeinschaft beschäftigen sie
weniger als 250 Personen, haben eine Jahresbilanzsumme von höchstens 27 Mil-
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lionen  und gehören nicht zu 25 Prozent oder mehr der Unternehmensanteile
einem größeren Unternehmen (Sonderfälle ausgenommen). Diese Definitionen
sind Bestandteil von politischen Strategien, die sich auf die besonderen Bedin-
gungen der KMU richten – z. B. die Möglichkeiten einer innerbetrieblichen Fort-
bildung.

Kopenhagen-Prozess: Benannt nach dem Treffen der europäischen Bildungs- und
Erziehungsminister Ende November 2002 in Kopenhagen, auf dem eine Verstär-
kung der europäischen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der beruflichen Bil-
dung vereinbart wurde (Erklärung von Kopenhagen), vgl. S.  64.

Lebenslanges Lernen (LLL): Im Rahmen der auf EU-Ebene geführten bildungspoli-
tischen Diskussionen ist lebenslanges Lernen definiert als alles Lernen wäh-
rend des gesamten Lebens, das der Verbesserung von Wissen, Qualifikationen
und Kompetenzen dient und im Rahmen einer persönlichen, bürgergesellschaft-
lichen, sozialen bzw. beschäftigungsbezogenen Perspektive erfolgt. Lebenslan-
ges Lernen umfasst in gleicher Weise �formales Lernen, non-formales Lernen
und informelles Lernen.

LEONARDO DA VINCI: EU-Förderprogramm für den Bereich der beruflichen Bil-
dung und Weiterbildung, vgl. SOKRATES.

Lissabon-Prozess: Benannt nach dem Gipfeltreffen des Europäischen Rates im März
2000 in Lissabon, auf dem die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitglied-
staaten vereinbarten, Europa bis zum Jahr 2010 zum wettbewerbsfähigsten und
dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum in der Welt zu machen, vgl.
S. 52.

Luxemburg-Prozess: Benannt nach der Sondergipfel des Europäischen Rates im
November 1997 in Luxemburg. Die Staats- und Regierungschefs der EU-Mit-
gliedstaaten einigten sich hier auf die Europäische Beschäftigungsstrategie mit
den vier Säulen Beschäftigungsfähigkeit, Unternehmergeist, Anpassungsfähig-
keit und Chancengleichheit. Die im Rahmen dieser Strategie jährlich aktuali-
sierten beschäftigungspolitischen Leitlinien für alle Mitgliedstaaten beinhalten
seit dem Jahr 2001 regelmäßig auch Zielsetzungen hinsichtlich der Förderung
lebenslangen Lernens.

Maastrichter Verträge: Nach zwei parallel laufenden Regierungskonferenzen zur
Politischen Union und zur Wirtschafts- und Währungsunion unterzeichnete der
Europäische Rat in Maastricht am 7.2.1992 den Vertrag über die Europäische
Union (EUV) und den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
(EGV). Der EGV enthält alle Änderungen und Ergänzungen des ursprünglichen
Gründungsvertrages der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG),
erstmals wird hier der Bereich der allgemeinen Bildung in den Aufgabenkata-
log der Gemeinschaft aufgenommen. Der EUV ist ein Mantelvertrag, der die drei
Säulen der Europäischen Union (EU) zusammenfasst: 1. EGV, 2. Gemeinsame
Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) und 3. Zusammenarbeit in der Innen- und
Rechtspolitik. Nach zum Teil erheblichen Problemen mit der Ratifikation in den
Mitgliedstaaten trat der Vertrag im November 1993 in Kraft.

Mitentscheidungsverfahren: Durch den Vertrag von Maastricht eingeführtes Ver-
fahren, nach dem bestimmte Rechtsakte der EU von Rat und Europäischem Par-
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lament gemeinsam erlassen werden. Das Europäische Parlament verfügt damit
in verschiedenen Bereichen (u. a. dem Bildungsbereich)  über erweiterte Kom-
petenzen.

Non-formales Lernen: �formales Lernen
Nichtregierungsorganisationen (NRO/NGO): N. sind prinzipiell alle organisierten

Zusammenschlüsse (Verbände, Vereine, usw.), die nicht von Regierungen oder
staatlichen Stellen abhängig sind und gemeinsame Interessen vertreten. Zumeist
werden damit im engeren Sinn Organisationen bezeichnet, die sich in welcher
Form auch immer gesellschaftspolitisch engagieren, z. B. auf dem Gebiet des
Umweltschutzes oder der Menschenrechtspolitik. Zu den N. zählen auch Orga-
nisationen, die im Bereich der (�non-formalen) Bildung aktiv sind, z. B. Volks-
hochschulverbände.

PISA (Programme for International Student Assessment): Alle drei Jahre von der
OECD durchgeführte Bildungsstudie, bei der die Leistungen von 15-Jährigen
Schülern in den Bereichen Leseverständnis, Mathematik und Naturwissenschaf-
ten sowie fächerübergreifende Kompetenzen gemessen werden. Derzeit wird
an der Konzeption einer weiteren, erstmals 2009 durchzuführenden OECD-Stu-
die gearbeitet, bei der es analog um die Kompetenzmessung bei Erwachsenen
in ausgewählten Bereichen gehen wird.

Prior and Experimental Learning (auch: Prior Experiential Learning): Gemeint sind
früher erworbene Kompetenzen und Kenntnisse, die außerhalb von Bildungs-
einrichtungen (z. B. durch berufliche Tätigkeiten) erworben wurden und für die
es bislang keine formalen Qualifikationsnachweise gab. Die Anerkennung die-
ser Kenntnisse mit Hilfe eigens entwickelter APEL-Verfahren (APEL = Accredi-
tation of Prior and Experiential Learning) kann dazu dienen, den Zugang zu Bil-
dungswegen (z. B. Hochschulstudium) zu erleichtern oder die Bildungswege
selbst zu verkürzen.

Nationale Agentur (NA): (engl. National Agency): Unterstützungsstelle für die Ver-
waltung und Durchführung der EU-Förderprogramme auf nationaler Ebene. Na-
tionale Agenturen werden in jedem Land, das an dem jeweiligen Förderpro-
gramm teilnimmt, von der dortigen Regierung eingerichtet. Zu ihren Aufgaben
gehört auch die Öffentlichkeitsarbeit für die EU-Programme sowie die Bera-
tung von Antragstellern.

Offene Koordinierung: Politisches Instrument der EU, mit dem auch in denjenigen
Politikbereichen eine größere Konvergenz der nationalen Politiken der Mitglied-
staaten erreicht werden soll, in denen der EU formale Regelungsbefugnisse feh-
len (wie im Bildungsbereich). Das Verfahren der offenen Koordinierung sieht
hierzu die freiwillige Vereinbarung gemeinsamer Ziele sowie ein regelmäßiges
Berichterstattungswesen vor, vgl. S. 23–26.

Römische Verträge: Die Gründungsverträge der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft (EWG) und der Europäischen Atomgemeinschaft (EAG) sowie deren Zu-
satzprotokolle. Sie wurden in Rom am 25. März 1957 von Belgien, der Bundesre-
publik Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und den Niederlanden un-
terzeichnet.
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SOKRATES: EU-Förderprogramm für den Bereich der allgemeinen Bildung (Schu-
le, Hochschule, Erwachsenenbildung), vgl. LEONARDO DA VINCI.

Subsidiarität: Versuch, Regeln dafür festzulegen, was in die Verantwortung der
jeweils kleineren Handlungseinheit gehört und dieser nicht genommen werden
soll, und wo die Verantwortung der umfassenden Einheit (Verband, Staat, su-
pranationale Gemeinschaft) beginnt. Im Verhältnis zwischen EU und Mitglied-
staaten soll das S.-Prinzip dazu beitragen, dass einerseits ein Problem so de-
zentral und so bürgernah wie möglich gelöst wird, andererseits eine Lösung auf
zentraler EU-Ebene dort möglich ist, wo Effizienzgründe es verlangen. Vgl. S. 43

Supranational/zwischenstaatlich: Das Begriffspaar bezeichnet unterschiedliche
Formen der Zusammenarbeit in der internationalen Politik im Allgemeinen und
im Bereich europäische Integration im Besonderen. Supranationale Strukturen
zeichnen sich durch eine substanzielle Abtretung nationaler Hoheitsrechte an
ein übergeordnetes Organ (z. B. die EU) aus. Zwischenstaatliche Zusammenar-
beit bildet demgegenüber die traditionelle Form der Kooperation, bei der kein
Verzicht auf nationale Souveränität geleistet wird.

Transnational: anders als �supranational kein politisch definierter Begriff. Trans-
nationalität ist ein von den meisten EU-Programmen im Bildungsbereich zur
grundlegenden Bedingung gemachtes Förderkriterium. Es besagt, dass an ei-
nem geförderten Projekt Partner aus verschiedenen Staaten beteiligt sein müs-
sen.

TAO: Socrates, Leonardo & Youth Technical Assistance Office (frz. BAT, Bureau
d’Assistance Technique Socrates, Leonardo & Jeunesse, dt. Büro zur Techni-
schen Unterstützung Sokrates, Leonardo und Jugend). Unterstützt die Kommis-
sion bei der praktischen Umsetzung der Förderprogramme im Bildungsbereich.
www.socleoyouth.be.

Transparenz beruflicher Qualifikationen: Die T. beschreibt den Grad, in dem die
von einer Person erworbenen beruflichen Qualifikationen für Dritte sichtbar und
nachvollziehbar sind. Die T. auf europäischer Ebene wird als wichtige Voraus-
setzung für deren Anerkennung im Ausland und für die Erleichterung grenzü-
berschreitender Mobilität gesehen. Die Verbesserung der T. hat auf EU-Ebene
als bildungspolitisches Ziel die früheren Bestrebungen nach einer �Harmoni-
sierung der Berufsabschlüsse abgelöst. Zur Erhöhung der T. wurden auf euro-
päischer Ebene seit den 1990er Jahren Instrumente wie „Europäischer Lebens-
lauf“, „EUROPASS“, „Diplomzusatz“ oder „Zeugniserläuterung“ entwickelt und
eingesetzt. Vgl. S. 61–68

Weißbuch: �Grünbuch
Zertifizierung: Der auf ein Bewertungsverfahren folgende Vorgang der Ausstel-

lung von Bescheinigungen/Zeugnissen oder Diplomen, die formal die Leistun-
gen einer Person anerkennen.

Zwischenstaatlich: �Supranational
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9.3 Supporteinrichtungen

9.3.1 Europäische oder weltweit tätige Institutionen
CEDEFOP (Centre européen pour le développement de la formation profession-

nelle): Das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung ist eine
1975 durch den Ministerrat gegründete Agentur der EU mit Sitz in Thessaloni-
ki. Im Verwaltungsrat von CEDEFOP sitzen neben Beamten der europäischen
Kommission Regierungs-, Arbeitgeber- und Gewerkschaftsvertreter aus allen
Mitgliedstaaten. Aufgabe des Zentrums ist es, die Kommission bei der Festle-
gung ihrer Politik im Bereich der beruflichen Bildung zu beraten, EU-Maßnah-
men unterstützend zu begleiten, Impulse für die Entwicklung der Berufsbil-
dung in Europa zu setzen, gemeinschaftliche Lösungsansätze für Probleme zu
suchen und die transnationale Kooperation in der Berufsbildungsforschung zu
fördern. CEDEFOP ist vor allem in den Bereichen Information, Forschung und
Analyse tätig und bildet darüber hinaus das zentrale Forum für den berufsbil-
dungsbezogenen Erfahrungs- und Ideenaustausch auf europäischer Ebene.
Das Institut erstellt und verbreitet zahlreiche Publikationen (Forschungsbe-
richte, Diskussionspapiere oder Monographien zu nationalen Berufsbildungs-
systemen). Hinzu kommen ein Newsletter sowie die in mehreren Sprachaus-
gaben erscheinende „Europäische Zeitschrift: Berufsbildung“ mit vor allem
Forschungsbeiträgen. Auf der Webseite befindet sich ferner das virtuelle „Eu-
ropean Training Village“, eine interaktive Internetplattform für Berufsbildungs-
akteure europaweit. www.cedefop.eu.int

CERI (Center for Educational Research and Innovation): CERI ist ein Bildungsfor-
schungsinstitut der OECD (siehe dort) mit Sitz in Paris. Mit seinen Forschungs-
arbeiten und regelmäßig veranstalteten Konferenzen soll CERI insbesondere
die Verbindungen und den Dialog zwischen Bildungsforschung, -praxis und
-politik international fördern. Zu den aktuellen für den Weiterbildungsbereich
relevanten Projekten gehört z. B. „Social Outcomes of Lifelong Learning“, in
dem es um die Analyse der nicht-finanziellen Erträge von lebenslangem Ler-
nen geht. www.oecd.org

Europäische Stiftung für Berufsbildung (engl.: European Training Foundation, ETF):
Die Stiftung wurde im Mai 1990 durch eine Verordnung des Rates als Agentur
der Europäischen Union errichtet. Sie hat die Aufgabe, die Zusammenarbeit
auf dem Gebiet der Berufsbildung zu fördern und die sozioökonomischen Re-
formprozesse in den Transformationsländern zu unterstützen. Im Mittelpunkt
stehen Fragen zur Arbeitsmarkt- und Berufsbildungsreform, zur Ausbildung
von Führungskräften und Unternehmensentwicklung sowie zum lebenslangen
Lernen. Die Stiftung ist in den Ländern Mittel- und Osteuropas, in Zentralasien
sowie im Mittelmeerraum tätig. Zu ihren Aktivitäten gehören die Durchfüh-
rung eigener Projekte, die Erstellung von Analysen sowie die Verbreitung von
Beispielen guter Praxis. Ferner berät die Stiftung Entscheidungsträger und
Praktiker in den Partnerländern und fördert die Vernetzung der Akteure. Ne-
ben Einzelpublikationen gibt die Stiftung einen eigenen ETF-Newsletter heraus.
www.etf.eu.int
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EUROSTAT: Das 1953 gegründete unabhängige statistische Amt der Europäischen
Union mit Sitz in Luxemburg. Hier laufen alle Daten, die von den nationalen
statistischen Ämtern der EU-Mitgliedstaaten nach einheitlichen Regeln erho-
ben werden, zusammen und werden konsolidiert und harmonisiert. Dabei wer-
den zusätzlich auch die Daten aller Partnerländer der EU, einschließlich der
Schweiz, der USA und Japan einbezogen. Die von EUROSTAT erstellten euro-
päischen Statistiken werden unter verschiedenen Themen und Reihen veröf-
fentlicht. Weiterbildungsrelevante Daten finden sich u. a. in der Europäischen
Erhebung zur betrieblichen Weiterbildung (CVTS), im Unterkapitel Aus- und
Weiterbildung des EUROSTAT-Jahrbuchs oder in spezifischen Modulen um-
fassenderer Befragungen wie der jährlich durchgeführten europäischen
Arbeitskräfteerhebung (Labour Force Survey, LFS). Ferner führen EUROSTAT,
UNESCO und OECD jährlich eine gemeinsame „Data Collection on Education
Systems“ durch, bei der Daten zu Aspekten wie Teilnahmestrukturen, Ab-
schlussraten, Bildungsfinanzierung u. a. erhoben werden. Die Daten können
teils frei, teils kostenpflichtig über die Homepage abgerufen werden. http://
europa.eu.int/comm/eurostat

UIE (UNESCO Institute for Education): Das 1951 gegründete UIE mit Sitz in Ham-
burg ist dasjenige der insgesamt sechs UNESCO-Institute im Bildungsbereich,
das auf die Gebiete non-formale Erwachsenenbildung und lebenslanges Ler-
nen spezialisiert ist. Die anderen UNESCO-Bildungsinsitute sind das Internati-
onal Centre for Technical and Vocational Education and Training (UNEVOC) in
Bonn, das Centre européen pour l’enseignement supérieur (CEPES) in Buka-
rest, das International Bureau of Education (IBE) in Genf, das International
Institute for Educational Planning (IEP) in Paris sowie das Institute for Infor-
mation Technologies in Education (IITE) in Moskau. Die Aktivität des UIE als
internationales Forschungs-, Informations-, und Dokumentationszentrum ist
nicht auf Europa begrenzt, sondern weltweit ausgerichtet und orientiert sich
an bildungspolitischen Prioritäten der UNESCO. Einen starken Schwerpunkt
bilden in diesem Zusammenhang Alphabetisierungsfragen. Das Institut ist fe-
derführend an der Vor- und Nachbereitung der großen UNESCO-Weltkonfe-
renzen zur Erwachsenenbildung (zuletzt 1997 in Hamburg: CONFINTEA V) so-
wie deren Folgeveranstaltungen beteiligt. Das UIE initiiert und koordiniert For-
schungsprojekte zur Analyse und Weiterentwicklung von Konzepten, Methoden,
politischen Ansätzen und soziokulturellen Kontexten. Es fördert internationale
Netzwerke und Partnerschaften, so z. B. im Rahmen des Projekt „Internatio-
nal Adult Learners’ Week“ die Vernetzung und Kooperation nationaler Lern-
festivals. Das UIE koordiniert das ALADIN-Netzwerk („Adult Learning Docu-
mentation and Information Network“) zur Förderung der Kooperation und Kom-
munikation von Dokumentationszentren im Bereich der Erwachsenenbildung.
Das UIE selbst verfügt über eine der weltweit größten Sammlungen an (über-
wiegend englischsprachiger) Fachliteratur im Bereich des Erwachsenenler-
nens. An eigenen Publikationen gibt das UIE neben zahlreichen Einzelveröf-
fentlichungen auch die „Internationale Zeitschrift für Erziehungswissenschaft“
heraus. http://www.unesco.org/education/uiewww.unesco.org/education/uie
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9.3.2 Nationale Supporteinrichtungen mit starker europäischer
Ausrichtung

Deutschland: DIE (Deutsches Institut für Erwachsenenbildung): Das DIE vermittelt
als Serviceinstitut zwischen Wissenschaft und Praxis der Erwachsenenbildung
und unterstützt sie durch Serviceleistungen. Das Institut ist ein eingetragener
Verein, dem 18 Verbände und Organisationen aus Wissenschaft und Praxis der
Weiterbildung angehören. Mit Entwicklungsprojekten, Studien, Analysen und
Datenerhebungen liefert das DIE Grundlagen für Forschung und Politik der Wei-
terbildung, unterstützt die Professionsentwicklung und gibt Innovationsanstö-
ße. Das DIE berät Politik und Praxis und verbreitet aktuelle Forschungsergeb-
nisse. Auf dem jährlich stattfindenden „DIE-Forum“, einer großen nationalen
Konferenz mit internationaler Beteiligung, treten Vertreter aus Praxis, Wissen-
schaft und Politik in unmittelbaren Dialog miteinander. Neben zahlreichen Rei-
henpublikationen gibt das DIE zwei Fachzeitschriften zur Erwachsenenbildung
heraus („DIE Zeitschrift für Erwachsenenbildung“ und „REPORT. Literatur und
Forschungsreport Weiterbildung“). Das Institut ist auf europäischer Ebene um-
fassend vernetzt und fördert in vielfältigen Kooperationen den internationalen
Wissenstransfer. www.die-bonn.de

Vereinigtes Königreich: NIACE (National Institute for Adult and Continuing Educa-
tion – England and Wales): NIACE ist eine nicht-staatliche Organisation zur För-
derung des Lernens im Erwachsenenalter. Mit über 200 Angestellten bildet NIACE
die größte auf den Bereich der Erwachsenenbildung spezialisierte nationale
Supporteinrichtung in Europa. Der Form nach ein eingetragener gemeinnützi-
ger Verein zählt NIACE neben Einzelpersonen (Weiterbildner und Weiterbildungs-
wissenschaftler) über 350 Körperschaften (Weiterbildungseinrichtungen, For-
schungseinrichtungen) zu seinen Mitgliedern. Hauptsitz ist Leicester, eine wei-
tere Niederlassung für Wales befindet sich in Cardiff. Das Institut versteht sich
als Vertreter der Interessen der lernenden oder potenziell lernenden Erwach-
senen und verfolgt als Leitziel eine zugleich quantitative wie qualitative Verbes-
serung von Lernangebot und Weiterbildungsteilnahme. Dabei steht insbeson-
dere die Schaffung verbesserter Lernmöglichkeiten und eines breiteren Zugangs
für benachteiligte und unterrepräsentierte Personengruppen im Vordergrund.
NIACE betreibt eine intensive Medienarbeit und organisiert jährlich das öffent-
lichkeitswirksame Lernfestival der „Adult Learners’ Week“. Neben Lobbyarbeit
und Politikberatung führt das Institut eigene Forschungs- und Entwicklungsar-
beiten durch, organisiert Konferenzen und Seminare, fördert die Vernetzung re-
levanter Akteure und nimmt die Rolle als nationales Informations- und Doku-
mentationszentrum für den Bereich der Weiterbildung wahr. Die Aufbereitung
und Verbreitung aktueller Informationen erfolgt über die Homepage, über Kon-
ferenzen und Seminare, über zahlreiche Publikationen sowie eine Reihe von
Zeitschriften (u. a. „Adults Learning“, „Studies in the Education of Adults“, „Jour-
nal of Adult and Continuing Education“) für unterschiedliche Zielgruppen aus
Wissenschaft, Politik und Praxis. www.niace.org.uk
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Norwegen: VOX (Voksenopplæringsinstituttet): VOX entstand 2001 aus der Zusam-
menlegung dreier bestehender Einrichtungen durch die norwegische Regierung.
Als zentrales nationales Institut für den Bereich der Erwachsenen- und Weiter-
bildung soll VOX vor allem die Umsetzung der norwegischen Kompetenzreform
unterstützen, die nationale Strategie für die Ermöglichung lebenslanges Ler-
nens für alle Bürger. Mit rund 100 Mitarbeitenden zählt VOX zu den größten
nationalen Supporteinrichtungen für Weiterbildung in Europa. VOX ist umfas-
send aktiv auf dem Gebiet der Forschung, Entwicklung, Dokumentation, Evalua-
tion und ist national wie international breit vernetzt. www.vox.no

Slowenien: SIAE (Slovenian Institute for Adult Education): SIAE ist die nationale Sup-
porteinrichtung für den Bereich der Weiterbildung in Slowenien. Ihre Aufgabe ist
es, die Entwicklung einer Kultur des lebenslangen Lernens, hochwertiger Bil-
dungsangebote für Angebote zu unterstützen. Die Aktivitäten des Instituts sind
breit gefächtert und umfassen neben Forschungs- und Entwicklungsprojekten
u. a. die Einrichtung von Informationssystemen, Beratungsdienstleistungen, die
Durchführung von Lernfestivals u. a. m. Mit knapp 40 Beschäftigten gehört das
Institut neben NIACE (UK), VOX (Norwegen) und dem DIE zu den größeren in Eu-
ropa existierenden nationalen Supporteinrichtungen für den Weiterbildungsbe-
reich. U. a. im Rahmen von Projekten und Mitgliedschaften entfaltet das Institut
auch eine intensive internationale Aktivität und organisiert mit dem „Adult Edu-
cation Colloquium“ jährlich eine große internationale Fachkonferenz. http://
siae.acs.si

9.3.3  Netzwerke und Zusammenschlüsse
EAEA (European Association for the Education of Adults): Der Europäische Ver-

band für Erwachsenenbildung ist seit 1992 Nachfolgeorganisation des 1953 ge-
gründeten European Bureau for Adult Education. Zu seinen Mitgliedern zählen
rund 100 nationale, regionale und lokale Nichtregierungsorganisationen aus 34
Ländern, die vorwiegend auf dem Gebiet der non-formalen Weiterbildung tätig
sind. Die Arbeit von EAEA wird vom Hauptsitz des Verbandes in Brüssel sowie
über drei weitere Supportbüros in Girona, Helsinki und Budapest koordiniert.
Der Verband verfolgt das Ziel, seine Mitglieder zu vernetzen, ihre Interessen
auf europäischer Ebene zu vertreten und europaweit die Entwicklung von le-
benslangem Lernen und die Entstehung lernender Gesellschaften voranzutrei-
ben. Neben Lobbyarbeit bei politischen Entscheidungsträgern liegt der Arbeits-
schwerpunkt des Verbandes auf Serviceleistungen für die Mitgliedseinrichtun-
gen. Diese reichen von Fortbildungsseminaren zu Weiterbildungsthemen über
die Vermittlung von Experten oder von Partnereinrichtungen für Kooperations-
projekte bis hin zu Beratung. EAEA ist als Partner an vielen europäischen Pro-
jekten beteiligt. Der Verband publiziert Monographien und einen Newsletter.
Die Homepage des Verbandes bietet umfangreiche Informationen und Funktio-
nen. www.eaea.org

ERDI (Consortium of European Research and Development Institutes of Adult Edu-
cation): Das Netzwerk bündelt die in Europa vorhandene Expertise auf dem
Gebiet der angewandten und praxisbezogenen Weiterbildungsforschung. Die
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in ERDI zusammengeschlossenen Einrichtungen fungieren in ihren jeweiligen
Ländern als zentrale wissenschaftliche Serviceinstitute und Kompetenzzentren
für den gesamten Weiterbildungsbereich, das heißt gleichermaßen für Wissen-
schaft, Praxis und Politik der Weiterbildung. Derzeit sind 16 Länder in ERDI ver-
treten (Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Griechenland, Irland, Itali-
en, Niederlande, Norwegen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowe-
nien, Spanien, Vereinigtes Königreich). ERDI bietet seinen Mitgliedern ein Forum
für kontinuierlichen Erfahrungs- und Informationsaustausch, für die Ermittlung
aktueller Forschungs- und Entwicklungsbedarfe sowie für die Planung und
Durchführung transnationaler Studien und Projekte. ERDI organisiert regelmä-
ßig Expertenworkshops zu aktuellen Themen von transnationalem Interesse.
Zu den wichtigsten Publikationen zählen Übersichtsdokumente zu nationalen
Weiterbildungssystemen. www.erdi.info

ESREA (European Society for Research on the Education of Adults): Wissenschaft-
liches Netzwerk im Bereich der Erwachsenen- und Weiterbildungsforschung
mit Hauptsitz in Leiden, Niederlande. Mitglieder sind sowohl Einzelpersonen wie
Einrichtungen, die auf dem Gebiet der Erwachsenenbildungsforschung tätig sind.
Ziel von ESREA ist die Unterstützung von Forschungsvorhaben, die Förderung
von Nachwuchswissenschaftlern, die Förderung von Informationsaustausch und
Diskussion sowie die Verbreitung von Forschungsergebnissen. Die Arbeit von
ESREA findet vor allem im Rahmen thematischer „Research Networks“ statt,
die eigene Projekte durchführen, Konferenzen veranstalten und Publikationen
herausgeben. ESREA veranstaltet ferner alle zwei Jahre eine große netzwerk-
übergreifende Konferenz, organisiert eine jährliche „International Summer
School“ und gibt in Kooperation mit NIACE die wissenschaftliche Zeitschrift
„Studies in the Education of Adults“ heraus. www.esrea.org

EUCEN (European Universities Continuing Education Network). EUCEN ist ein 1991
gegründetes internationales multidisziplinäres Netzwerk im Bereich der univer-
sitären Weiterbildung mit Sitz in Kortrijk, Belgien. Die Vollmitgliedschaft steht
Universitäten in Europa, die assoziierte Mitgliedschaft auch weiteren Einrich-
tungen und Einzelpersonen offen, die im Bereich der Weiterbildung aktiv sind.
EUCEN verfolgt das Ziel, die Entwicklung einer qualitativ hochwertigen (v. a.
universitären) Weiterbildung in Europa zu fördern sowie den Einfluss der Uni-
versitäten auf Entwicklungen im Bereich des lebenslangen Lernens zu verstär-
ken. Im Zentrum der Aktivitäten stehen die Vernetzung der Mitglieder, die Un-
terstützung von Informations- und Erfahrungsaustausch, Lobbyarbeit bei politi-
schen Entscheidungsträgern sowie die Durchführung europäischer Forschungs-
und Entwicklungsprojekte. EUCEN organisiert zwei Konferenzen pro Jahr und
publiziert auf seiner Webseite Projektberichte, Newsletter und Fachartikel.
www.eucen.org

EURYDICE: Dieses institutionelle „Informationsnetz zum Bildungswesen in Euro-
pa“ wurde 1980 auf Initiative der Europäischen Kommission gegründet. Es be-
steht aus einer koordinierenden europäischen Informationsstelle in Brüssel, und
nationalen Informationsstellen in jedem der Teilnehmerstaaten (EU- und EFTA-
Staaten sowie Beitrittsländer), die von den jeweiligen nationalen Bildungsmi-
nisterien eingerichtet werden. Durch Sammeln und Aufbereiten vergleichbarer
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Daten soll Eurydice Transparenz hinsichtlich der unterschiedlichen Bildungs-
systeme in Europa herstellen, zu einer umfassenden Information aller relevan-
ten Akteure im Bildungswesen in Europa beitragen und Austausch und Koope-
ration unter bildungspolitischen Entscheidungsträgern fördern. Aus den von den
nationalen Informationsstellen gelieferten Daten werden Monographien über
Aufbau und Funktion der nationalen Bildungssysteme erstellt und regelmäßig
aktualisiert, die alle einer einheitlichen Gliederung folgen. Ferner erstellt Eury-
dice vergleichende Studien zu spezifischen Themen und Fragestellungen so-
wie Statistiken (u. a. die jährlichen „Schlüsselzahlen zum Bildungswesen in
Europa“). Zu den Produkten des Netzwerks zählt außerdem ein mehrsprachi-
ges Glossar zum Bildungswesen. Die Veröffentlichungen sind teils als Printma-
terial, teils online verfügbar. Zusätzlich erlaubt eine Reihe von Online-Daten-
banken den gezielten Zugriff auf Informationen. Die Beschreibungen der natio-
nalen Bildungssysteme sind über die umfangreiche Datenbank „Eurybase“
abrufbar. Weitere Datenbanken gibt es zum Glossar sowie zu spezifischen As-
pekten wie Unterrichtsvolumen, Lehrgehälter oder nationale Definitionen von
lebenslangem Lernen. http://www.eurydice.org

ICAE (International Council for Adult Education): ICAE ist ein seit 1973 bestehen-
des weltweites Netzwerk von über 700 Organisationen, Institutionen und Ein-
zelpersonen. ICAE verfolgt das Ziel, Erwachsenenbildung als Mittel zur Ermög-
lichung aktiver gesellschaftlicher Teilhabe und nachhaltiger Entwicklung zu för-
dern. ICAE führt Konferenzen durch, betreibt Lobbyarbeit (z. B. Kampagne für
Recht auf lebenslanges Lernen) und sucht strategische Partnerschaften mit
anderen wichtigen Akteuren und Netzwerken aus den Bereichen Forschung,
Praxis und Politik. Regionales Mitglied für Europa im ICAE ist der Europäische
Verband für Erwachsenenbildung (EAEA, siehe dort). www.icae.org

ISCAE (International Society for Comparative Adult Education): Informelles Netz-
werk von ca. 120 Personen aus aller Welt, die auf dem Gebiet der vergleichen-
den Erwachsenenbildungsforschung tätig sind. ISCAE betreibt eine eigene
Webseite, führt eine Mailingliste, publiziert einen Newsletter und organisiert
internationale Konferenzen. www.iscae.org

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development): 1961 gegrün-
dete Spitzenorganisation der Industrieländer zur Planung und Koordinierung der
wirtschaftlichen Zusammenarbeit und Entwicklung weltweit. Sitz der aktuell 30
Mitgliedsländer umfassenden Organisation ist Paris. Die OECD betreibt For-
schungen und Analysen zu wirtschaftlichen, sozialen und technologischen Ent-
wicklungen. Im Bildungsbereich führt die OECD groß angelegte vergleichende
Studien durch, z. B. das „Programme for International Student Assessment“
(PISA, siehe dort), den „International Adult Literacy Survey“ (IALS), mit dem
seit 1994 die Lesekompetenz Erwachsener untersucht wurde oder die zwischen
1999 und 2004 in 18 OECD-Mitgliedsländern durchgeführten „Thematic Reviews
on Adult Learning“, bei denen Fragen zum Zugang und zur Weiterbildungsteil-
nahme im Mittelpunkt standen. Jährlich publiziert die OECD außerdem den Be-
richt „Bildung auf einen Blick“ („Education at a Glance“), der anhand einer Viel-
zahl von Indikatoren die Bildungssysteme der OECD-Staaten sowie einer Reihe
weiterer Staaten im Vergleich darstellt. www.oecd.org
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9.4 Links

Europäische Union – Organe und Akteure
Europäisches Parlament: www.europarl.eu.int
Europäische Kommission: http://europe.eu.int/comm/dgs/education_culture/
index_de.htm Startseite der Generaldirektion Bildung und Kultur
Rat der Europäischen Union: http://ue.eu.int/cms3_fo/showPage.ASP?lang=de
Europäischer Gerichtshof: http://curia.eu.int/index.htm
Wirtschafts- und Sozialausschuss: http://www.esc.eu.int/pages/intro_de.htm
Ausschuss der Regionen: http://www.cor.eu.int/de/index.htm
Europäischer Rat: http://europa.eu.int/european_council/conclusions/index_de.
htm Sammlung der Schlussfolgerungen des Vorsitzes seit 1994
http://www.europarl.eu.int/summits/index.htm Sammlung der Schlussfolgerungen
des Vorsitzes seit 1985

Rechtliche Grundlagen
http://europa.eu.int/eur-lex/de/about/abc/: Das ABC des Gemeinschaftsrechts
http://europa.eu.int/eur-lex/de/index.html: EUR-LEX-Website: Portal zu EU-Recht.
Bietet umfassenden Zugang zu allen Akten der Gesetzgebung, der Rechtsprechung
und des Beschlussfassungsverfahrens der Europäischen Union
http://europa.eu.int/eur-lex/de/lif/reg/de_register_1630.html: Überblick über die
derzeit geltende Gesetzgebung im Bildungsbereich

Bildungspolitische Leitlinien: Ziele und Umsetzung
EU-Ebene
http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/et_2010_de.html: Überblickssei-
te der Europäischen Kommission über den Beitrag der allgemeinen und berufli-
chen Bildung zum Lissabon-Prozess
http://europa.eu.int/comm/education/doc/official/keydoc/keydoc_en.html: Samm-
lung bildungspolitischer Grundsatzdokumente der EU
http://europa.eu.int/pol/educ/index_de.htm: EU-Portal zum Tätigkeitsbereich Bil-
dung, Ausbildung und Jugend
Nationale Ebene
http://europa.eu.int/comm/education/policies/lll/life/report_en.html: Sammlung der
nationalen Stellungnahmen zum Memorandum über lebenslanges Lernen
http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/lll_en.html: Sammlung der na-
tionalen Sachstandsberichte zur Umsetzung der Strategien für lebenslanges Ler-
nen
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EU-Förderprogramme
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/programmes_de.html: Über-
blicksseite der EU-Kommission zu den Förderprogrammen im Bildungsbereich mit
weiterführenden Links
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/evaluation/evaluation_en.html:
Sammlung der bisherigen Evaluationsberichte zu den EU-Förderprogrammen im
Bildungsbereich
Supporteinrichtungen für EU-Bildungsprogramme
a) Nationale Agenturen in Deutschland
Startseiten der für die EU-Förderprogramme zuständigen Stellen in Deutschland,
alle mit umfassenden Informationen zu den Förderprogrammen, weiterführenden
Links und Download der jeweils relevanten Dokumente: Antragsformulare, Leitfä-
den für Antragsteller usw.:
www.na-bibb.de: Bildung für Europa. Nationale Agentur beim Bundesinstitut für
Berufsbildung
www.europa.inwent.org: InWEnt gGmbH – Internationale Weiterbildung und Ent-
wicklung
www.eu.daad.de: Deutscher Akademischer Austauschdienst
www.kmk.org/pad/sokrates2: Pädagogischer Austauschdienst. Sekretariat der
Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder der Bundesrepublik Deutsch-
land
b) Büro zur Technischen Unterstützung Sokrates, Leonardo und Jugend in Brüs-
sel: www.socleoyouth.be
Sonstige bildungsrelevante Programme der EU
http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/index-de.htm: EU-Portal zum
Europäischen Sozialfonds
www.bmwa.bund.de/bmwa/generator/Navigation/Aussenwirtschaft-und-Europa/
Europapolitik/europaeischer-sozialfonds/: Ansprechpartner für Förderung und Fi-
nanzierung über den ESF auf Bundesebene; hier auch Adressen zu den Arbeits-
ämtern sowie den zuständigen Ministerien in den Ländern, die Auskünfte über ESF-
Förderungsmöglichkeiten erteilen
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_de.html: Seite der Ge-
meinschaftsinitiative Equal
www.equal.de: Seite der technischen Hilfe der Bundesrepublik für die EU-Gemein-
schaftsinitiative Equal
www.efp-bonn.de: Seite des EU-Büros für Projektbegleitung GmbH (Bonn), das
vom BMWA beauftragt ist, Antragsteller aus den alten Ländern bei der Umset-
zung, Abrechnung und Abwicklung von ESF-Projekten zu unterstützen. Für die neuen
Länder ist die Gesellschaft für soziale Unternehmensberatung mbH (Berlin) zu-
ständig.
www.rp6.de: deutsches Portal zum 6. Forschungsrahmenprogramm
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http://europa.eu.int/comm/research/fp6/index_en.html: EU-Portal zum 6. For-
schungsrahmenprogramm
http://europa.eu.int/comm/research/future/themes/index_en.html: EU-Seite zum
künftigen 7. Forschungsrahmenprogramm

Politikfelder
Zertifizierung
www2.trainingvillage.gr/etv/transparency/de/certsupp.asp: Übersichtsseite zur
„Zeugniserläuterung“ und Musterdownload
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/europass/index_de.html: Über-
sichtsseite der EU-Kommission zum „EUROPASS“
www.europass-berufsbildung.de: offizielle deutsche Informationsseite zum
„EUROPASS“
http://europass.cedefop.eu.int: Musterdownload des neuen „EUROPASS“
www.cedefop.gr/transparency/cv.asp: Musterdownload des „Europäischen Le-
benslaufes“
http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/cha/c11057.htm: Übersicht über relevante EU-
Dokumente zum „Europäischen Lebenslauf“
http://europa.eu.int/comm/education/policies/rec_qual/recognition/diploma_de.
html: Übersichtsseite der EU-Kommission zum „Diplomzusatz“
www.hrk.de/de/service_fuer_hochschulmitglieder/157.php: Material und Informa-
tionen der Hochschulrektorenkonferenz zum „Diplomzusatz“

Qualität
www.europa.eu.int/comm/education/policies/educ/indic/back_de.html: Über-
blicksseite der Kommission zu Indikatoren und Benchmarks im Bildungsbereich
www.efqm.org: Homepage der European Foundation for Quality Management

Politikfeld Hochschule
www.bologna-berlin2003.de/en/main_documents/index.htm: Sammlung der zentra-
len Dokumente zum Bologna-Prozess
www.bologna-bergen2005.no: Webseite zur aktuellen Bologna-Nachfolgekonfe-
renz in Bergen (Norwegen), Mai 2005, mit umfassenden Links und Informationen
zum Bologna-Prozess
www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=1824: kommentierte Linkliste des deut-
schen Bildungsservers zum Bologna-Prozess
http://europa.eu.int/comm/education/policies/educ/bologna/bologna_de.html:
Überblicksseite der Europäischen Kommission zum Bologna-Prozess
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Statistik und Information
Euridyce (www.eurydice.org)
www.eurydice.org/Eurybase/frameset_eurybase.html: Eurybase-Datenbank. Ent-
hält Beschreibungen der Bildungssysteme und -strukturen von 30 europäischen
Ländern nach einer einheitlicher Gliederung, inkl. Abschnitt zur Erwachsenenbil-
dung/Weiterbildung
www.eurydice.org/LifeLongLearning1/frameset_en.html: Datenbank über nationale
Konzepte und Definitionen von lebenslangem Lernen in Europa
www.eurydice.org/Glossaire/frameset_de.html: Datenbank des europäischen Glos-
sars zum Bildungswesen; enthält deutsch-, englisch- und französischsprachige
Definitionen von nationalsprachlichen Bezeichnungen aus ganz Europa, die sich
auf Bildungsabschlüsse, Bildungseinrichtungen und Lehrpersonal beziehen
EUROSTAT (europa.eu.int/comm/eurostat)
www.eds-destatis.de/index.php: Startseite des Europäischen Datenservice des Sta-
tistischen Bundesamtes, kostenloser Download aktueller EUROSTAT-Publikatio-
nen, z. B. die Erhebungsergebnisse von CVTS und LFS oder die auf mehreren Erhe-
bungen und Quellen basierende Bildungsstatistik „Education across Europe 2003“
OECD (www.oecd.org/home): Homepage mit Link zum Statistik-Portal der OECD
Continuing Vocational Training Survey (CVTS)
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/old/leonardoold/stat/
trainingstatis/areas/area5_en.html: allgemeine Informationen zur Befragung
http://www.bibb.de/de/wlk7940.htm: Übersichtsseite zur Auswertung der CVTS II-
Erhebung mit weiteren Informationen und Links
International Adult Literacy Survey (IALS)
www.nald.ca/nls/ials/introduc.htm: Portal zur IALS-Erhebung mit Informationen und
Links zu relevanten Dokumenten
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Abkürzungsverzeichnis

ABl Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
AdR Ausschuss der Regionen
ALADIN Adult Learning Documentation and Information Network
APEL Accreditation of Prior ans Experimental Learning
AStV Ausschuss der Ständigen Vertreter
BA Bundesagentur für Arbeit
BIBB Bundesinstitut für Berufsbildung
BIP Bruttoinlandsprodukt
BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung
BMFSFJ Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
CEDEFOP Centre Européen pour le Développement de la Formation

Professionnelle
CEPES Centre Européen Pour l’Enseignement Supérieur
CULT Ausschuss für Kultur, Jugend, Bildung, Medien und Sport des

Europäischen Parlaments
CVTS Continuing Vocational Training Survey
DAAD Deutscher Akademischer Austauschdiesnt
DIE Deutsches Institut für Erwachsenenbildung
EAEA European Association for the Education of Adults
EAG Europäische Atomgemeinschaft
EAGFL Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Land-

wirtschaft
ECTS European Credit Transfer System
EFQM European Foundation for Quality Management
EFTA Europäische Freihandelsassoziation
EGKS Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl
EGV Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
EP Europäisches Parlament
EK Europäische Kommission
ER Europäischer Rat
ERDI European Research and Development Institutes of Adult

Education
ESIB National Unions of Students in Europe
ESF Europäischer Sozialfonds
ESREA European Society for Research on the Education of Adults
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EU Europäische Union
EUA European University Association
EUCEN European Universities Continuing Education Network
EuGH Europäischer Gerichtshof
EuHWB Europahandbuch Weiterbildung
EURASHE European Association of Institutions in Higher Education
EUROSTAT Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften
EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
EWGV Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemein-

schaft
EWR Europäischer Wirtschaftsraum
FIAF Finanzinstrument für die Ausrichtung der Fischerei
GdW-Ph Grundlagen der Weiterbildung – Praxishilfen (Zeitschrift)
IALS International Adult Literacy Survey
IBE International Bureau of Education
ICAE International Council for Adult Education
IEP International Institute for Educational Planning
IITE Institute for Information Technologies in Education
IKT Informations- und Kommunikationstechnologien
InWent Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH
ISCAE International Society for Comparative Adult Education
ISO International Organisation for Standardisation
KMU Kleine und mittelständische Unternehmen
LLL Lebenslanges Lernen
LLinE Lifelong Learning in Europe (Zeitschrift)
LFS Labour Force Survey
NAP Nationales Aktionsprogramm
NIACE National Institute of Adult Continuing Education
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development
PAD Pädagogischer Austauschdienst der Kultusministerkonferenz
PISA Programme for International Student Assessment
UIE UNESCO Institute for Education
UNEVOC Internationales Zentrum der UNESCO für Berufsbildung
WSA Wirtschafts- und Sozialausschuss
ZAV Zentralstelle für Arbeitsvermittlung der Bundesagentur für

Arbeit
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